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Du suchst eine Berufsausbildung mit vielfältigen Aufgaben und Entwicklungs-
möglichkeiten? Du verknüpfst Theorie gerne unmittelbar mit der Praxis? 

Dann bist Du bei uns genau richtig als Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten (w/m/d).

Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz ist als öffentliche Verwaltung Dienstleister und Ansprechpartner
für die Bürgerinnen und Bürger sowie die angehörigen Städte und Ortsgemeinden.

Zu unseren typischen Aufgaben gehören:
Verwaltung des Personals der Verbandsgemeinde
Planung und Durchführungen von Wahlen und Sitzungen 
Bauen, Sanieren und Renovieren 
Umwelt- und Klimaschutz
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
Finanzielle Unterstützung von Arbeitslosen und nicht erwerbsfähigen Menschen sowie
Asylsuchenden
Verwaltung und Betreuung von Kindertagesstätten und Grundschulen
Schulbuchausleihe
Kinder- und Jugendbüro
Personenstandswesen/Bürgerdienste
Verwaltung und Planung der Haushalte

Das erwartet Dich bei uns:
Während Deiner dreijährigen Ausbildung ist Abwechslung Programm: An zwei bis drei Tagen in der
Woche arbeitest Du in den unterschiedlichen Fachbereichen der Verbandsgemeinde mit und lernst
dort praxisorientiert die einzelnen Ausbildungsinhalte kennen. An den restlichen Tagen besuchst
Du die Berufsschule sowie den berufsbegleitenden Unterricht am Kommunalen Studieninstitut in
Mainz. Wir bieten Dir vielseitige Angebote für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.

Das bringst Du mit: 
Mindestens einen Realschulabschluss
Du interessierst Dich sowohl für politische, rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge als
auch für Digitalisierung und Veränderungsprozesse.
Du bist zuverlässig und möchtest zeigen, was in dir steckt. Teamfähigkeit im Umgang mit
Auszubildenden, Kolleginnen und Kollegen sowie Führungskräften gehört zu Deinen Stärken.
Dich zeichnet ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft aus. Das stellst Du uns mit Deiner
hilfsbereiten und aufgeschlossenen Art unter Beweis.

Ausbildung zum 
Verwaltungsfachangestellten

(m/w/d) 
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Bist Du neugierig geworden?
Dann benötigen wir von Dir folgende Unterlagen:

Anschreiben mit Darstellung Deiner Motivation
Tabellarischer Lebenslauf
Abschlusszeugnis bzw. das aktuelle Zwischenzeugnis

Deine Bewerbung kannst Du uns bis zum 15.12.2024 über www.vg-rhein-selz.de oder per E-
Mail an ausbildung@vg-rhein-selz.de senden.

Für Fragen rund um die Ausbildung und das Auswahlverfahren stehen Dir unsere
Ausbildungsbeauftragten Stephanie Feuffel unter 06133-4901-389 und Jannik Manz unter 06133-
4901-283 gerne zur Verfügung.

Bei uns haben alle Geschlechter die gleichen Chancen. Schwerbehinderte Bewerber (w/m/d)
werden bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt.

Deine Daten werden bei der Durchführung des Bewerbungsverfahrens verwendet. Diesbezügliche
Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutzgrundverordnung findest Du auf der
Homepage der VG Rhein-Selz im Anschluss an die Stellenangebote.

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

#machdeinezukunftsicher

Sant´ Ambrogio-Ring 33
55276 Oppenheim

 06133 4901 389 oder 06133 4901 283
 Ausbildung@vg-rhein-selz.de
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Wir, die Verbandsgemeinde Rhein-Selz, suchen zum 01.07.2025 Anwärter/Innen (m/w/d) für
den dualen Studiengang mit Abschluss "Bachelor of Arts – Fachrichtung Allgemeine
Verwaltung"

Was erwartet Dich?
Das Studium dauert insgesamt 3 Jahre. Es gibt abwechselnd theoretische Studienphasen an der
Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen und berufspraktische Phasen bei uns in der
Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz in Oppenheim. Im theoretischen Teil werden in festen
Studiengruppen die wissenschaftlichen Grundlagen und Kompetenzen für die spätere Tätigkeit als
Beamter/Beamtin im dritten Einstiegsamt erlernt. Die rechtssichere Anwendung der Gesetze und
Satzungen wird zusätzlich in der praktischen Anwendung innerhalb der Verwaltung vermittelt.

Welche Vorteile hast Du bei uns?
Attraktive Ausbildungsvergütung
Nach Abschluss des dualen Studiums beste Übernahmechancen bei entsprechenden
Leistungen
Flexible Arbeitszeiten schon in der Ausbildung
Einsatz in verschiedenen Fachbereichen und Sachgebieten 
Individuelle Planung der Gastausbildung (auch im Ausland möglich)
Enge Verzahnung zwischen Praxis und Hochschule
Austausch mit vielen anderen Auszubildenden mit ihrem persönlichem Erfahrungsschatz
Moderne Ausbildungsplätze
Individuelle Förderung nach Bedarf

Das bringst Du mit: 
Du kannst eine Studienberechtigung für das Studium an einer Fachhochschule bis zum
01.07.2025 vorweisen (der schulische Teil der Fachhochschulreife ist für eine Berücksichtigung
im Bewerbungsverfahren nicht ausreichend!)
Du interessierst Dich sowohl für politische, rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge als
auch für Digitalisierung und Veränderungsprozesse
Du bist zuverlässig und möchtest zeigen was in dir steckt. Teamfähigkeit im Umgang mit
Auszubildenden, Kolleginnen und Kollegen sowie Führungskräften gehört zu Deinen Stärken
Dich zeichnet ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft aus. Das stellst Du uns mit Deiner
hilfsbereiten und aufgeschlossenen Art unter Beweis

                         Anwärter/Innen (m/w/d) 
Beamtin/Beamter (3. Einstiegsamt)
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Überzeugt? 
Dann benötigen wir von Dir folgende Unterlagen:

Anschreiben mit Darstellung Deiner Motivation
Tabellarischer Lebenslauf
Abschlusszeugnis bzw. das aktuelle Zwischenzeugnis

Deine Bewerbung kannst du uns bis zum 15.12.2024 über www.vg-rhein-selz.de oder per E-
Mail an ausbildung@vg-rhein-selz.de senden.

Für Fragen rund um die Ausbildung und das Auswahlverfahren stehen Dir unsere
Ausbildungsbeauftragten Stephanie Feuffel unter 06133-4901-389 und Jannik Manz unter 06133-
4901-283 gerne zur Verfügung.

Bei uns haben alle Geschlechter die gleichen Chancen. Schwerbehinderte Bewerber (w/m/d)
werden bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt.

Deine Daten werden bei der Durchführung des Bewerbungsverfahrens verwendet. Diesbezügliche
Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutzgrundverordnung findest Du auf der
Homepage der VG Rhein-Selz im Anschluss an die Stellenangebote.

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

#machdeinezukunftsicher

Sant´ Ambrogio-Ring 33
55276 Oppenheim

 06133 4901 389 oder 06133 4901 283
 Ausbildung@vg-rhein-selz.de
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UELVERS
HEIMVON HERZEN MERKWERDISCH

zur Uelversheimer Kerb 2024
Freitag, 13.09.2024
 18.00 Uhr   FUNZELFAHRT in alter Manier - Brandbekämpfung
                    Feldweg Richtung Aussiedlerhof Tils - Teilnahme nur mit Funzelfahrtkarte
 20.00 Uhr   KERWE-OPEN-AIR mit den DJ’s Stefan & Marc
                    Bühne am DGH - Eintritt frei

Samstag, 14.09.2024
 16.30 Uhr   Kaffee & Kuchen vom TSV Elferrat
                    vor der Halle von Tils direkt am Kerweplatz
 17.00 Uhr   KERWEERÖFFNUNG mit TOMBOLA 
                    begleitet vom Musikzug der FFW Eimsheim
 20.00 Uhr   KERWE-DISCO der Brandkämpfung mit Deejay Del Rio 
                   Halle von Tils direkt am Kerweplatz - Eintritt frei

Sonntag, 15.09.2024
 10.00 Uhr   Ökum. Kerwe-Gottesdienst in der ev. Kirche
 11.00 Uhr   Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Dolgesheim
                    uff em Kerweplatz
 14.00 Uhr   76. KERWEUMZUG

„Wir feiern die Kerwe und lasse se net sterwe. 
Mit Tradition & neuen Ideen, werden wir auch dies Johr zusammenstehn.“

 15.00 Uhr   KERWE-CAFE - großes Kuchenbuffet und Glitzertattoostand der                               
                    Tanzgruppe Rhythm Attack mit Kunstausstellung der Landfrauen
                    im Saal DGH
 17.00 Uhr   Zaubershow mit Jonas Haag
                    uff em Kerweplatz
 18.00 Uhr   “Livemusik im Hof“ mit der Band “The Pineapple Jukebox“
                    Hof von Kai Würz gegenüber des DGH   

Montag, 16.09.2024
 14.00 Uhr   Kutschfahrten mit Harry Diel
                    Vorbestellung unter 06249-2296  
 15.30 Uhr   KERWE RALLYE der Elternschaft der ev. Kita Regenbogen
                    am Kerweplatz “un in de gebleschderd Gass“
 17.00 Uhr   Freifahrten mit der “Reitschul“
 18.00 Uhr   LEBERKNÖDELESSEN 
                    des Fördervereins der FFW Uelversheim-Weinolsheim
                    im Saal DGH

Programm

Uff em Kerweplatz is was los!
Getränke- & Imbissstände von Bauern- und Winzerverein Uelversheim, Durstige Männer, 

Pizzeria Mama Lucia, Restaurant La Andreea und Blue-Food Oppenheim. 
Außerdem viele Sitzmöglichkeiten zum Verweilen und der traditionelle Vergnügungspark für die jüngeren Gäste.
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Anmeldung: 
www.vg-rhein-selz.feripro.de

Ich weiß Bescheid!
Wann?            Montag, den 14.10.2024 bis 
                         Freitag, den 18.10.2024
                         Täglich von 8:00 bis 16:00 Uhr
Wo?                Grundschule Mommenheim
                         Schulstraße 16
                         55278 Mommenheim

Zeitreise ins Mittelalter
Wann?           Montag, den 21.10.2024 bis 
                        Freitag, den 25.10.2024
                        Täglich von 8:00 bis 16:00 Uhr
Wo?               Falkenberg Grundschule Dienheim
                       Siliusstraße 4
                       55276 Dienheim

Popcorn im Maisfeld in Uelversheim
Wer? Kinder ab 10 Jahre
Wann?          Donnerstag, den 24.10.2024
                        von 14:00 bis 18:00 Uhr
Wo?               Jugendraum Uelversheim
                        Rathausplatz 1
                        55278 Uelversheim

Jugendraum Uelversheim

Herbstferien
PROGRAMM

Herbstferien
PROGRAMM

Herbstferien
PROGRAMM2024

Kinder- und Jugendbüro
Verbandsgemeinde Rhein-Selz

Sant‘ Ambrogio-Ring 33 
55276 Oppenheim

Tel.: 0 61 33/ 49 01 - 376
Email: jugendbuero@vg-rhein-selz.de
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§ 1
Form der öffentlichen Bekanntmachungen, 

Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde erfolgen 
elektronisch auf der Internetseite der Verbandsgemeinde unter der 
Adresse https://www.vg-rhein-selz.de nach Bekanntmachung auf der 
Startseite, soweit dies nach Maßgabe der jeweils einschlägigen Bestim-
mungen zulässig ist. Soweit es sich um eine durch Rechtsvorschrift des 
Landes bestimmte Pflicht zur Veröffentlichung handelt, erfolgt die rein 
elektronische Bekanntmachung nach Maßgabe des § 14 EGovGRP. Im 
Übrigen erfolgen öffentliche Bekanntmachungen in einem Wochenblatt 
oder einer Wochenzeitung. Der Verbandsgemeinderat entscheidet durch 
Beschluss, in welchem Wochenblatt oder in welcher Wochenzeitung die 
Bekanntmachungen erfolgen. Der Beschluss ist öffentlich bekanntzu-
machen.
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder 
Erläuterungen, können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in 
einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung zu jedermanns 
Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht werden. In die-
sem Falle ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit 
der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung 

VERBANDSGEMEINDE 
RHEIN-SELZ

Hauptsatzung  
der Verbandsgemeinde Rhein-Selz  

vom 27.08.2024
Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund der §§ 24 und 25 der Gemein-
deordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durch-
führung der Gemeindeordnung (GemDVO), des § 2 der Landesverord-
nung über die Aufwandsentschädigung für Ehrenämter in Gemeinden 
und Verbandsgemeinden (KomAEVO), des § 2 der Feuerwehrentschä-
digungsverordnung (FeuerwEntschV RP) die folgende Hauptsatzung 
beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:

Gleichberechtigung ist dem Verbandsgemeinderat überaus wichtig. Im 
Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde auf die gleichzeitige 
Verwendung männlicher, weiblicher oder diverser Form von personen-
bezogenen Hauptwörtern verzichtet. Dies impliziert keinesfalls eine Be-
nachteiligung der jeweils anderen Geschlechter.

BEREITSCHAFTSDIENSTE

✂

✂

	■ RUFNUMMERN FÜR DEN NOTFALL
Feuerwehr Notruf ��������������������������������������������������������������������������  112
Notfalldienst (Rettungsdienst) Notruf �����������������������������������������  112
Polizei Notruf ���������������������������������������������������������������������������������  110
Polizeiinspektion Oppenheim ������������������������������������ 0 61 33 / 93 30
An der Festwiese 13, 55276 Oppenheim
Giftnotruf ���������������������������������������������������������������������� 06131 / 19240

	■ NOTDIENSTE
Ärztliche Bereitschaftsdienste ������������������� 116 117 (ohne Vorwahl)
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der 
Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.
Zahnärztlicher Notfalldienst �����������������������������������  0 18 05 66 61 66
(0,12 € / Minute)
Wochenend-Notfalldienst von Freitag 15 Uhr bis Montag 8 Uhr. An 
Feiertagen von 8 bis 8 Uhr des folgenden Tages
Beim Anruf der Service-Nummer werden Sie automatisch mit dem 
Notdienst habenden Zahnarzt verbunden.

	■ APOTHEKENNOTDIENST
Vereinfachte Neuregelung in Rheinland-Pfalz
01 80 5 / 25 88 25 plus Postleitzahl des Standortes
Festnetz (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz (max. 0,42 Euro/Min.)

	■ KRANKENHÄUSER
DRK-Krankenhaus Alzey ������������������������������������������� 0 67 31 / 40 70
Kreuznacher Str. 7-9 55232 Alzey
Rhh. Fachklinik Alzey ��������������������������������������������������� 0 67 31 / 5 00
Dautenheimer Landstraße 66, 55232 Alzey
Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz ��������������������������������� 0 61 31 / 171
Marienhaus Klinikum Mainz
An der Goldgrube 11, 55131 Mainz ����������������������������� 0 61 31 / 575 0
Klinikum Worms, �������������������������������������������������������  0 62 41 / 501-0
Gabriel-von-Seidl-Straße 81, 67550 Worms
Telefonseelsorge, Evang.-Kath. �������������������  08 00 / 1 11 01 11 und
rund um die Uhr - gebührenfrei - vertraulich ����������� 08 00 / 1 11 02 22
Ökumenische Hospizarbeit Rhein-Selz e.V.
Am Markt 10 (Eingang Katharinenstraße)
55276 Oppenheim ����������������������������������������������������� 06133 / 57 17 65
Pflegestützpunkt Oppenheim
Postplatz 1, 55276 Oppenheim
Sabine Weinheimer �����������������������������������������������Tel. 06133-57199-70
Sieglinde Herbst ���������������������������������������������������Tel. 06133-57199-71

	■ ÖFFENTLICHE VERSORGER
Erdgas-und Stromversorgung EWR Netz GmbH,
Alzey ������������������������������������������������������������������������ 0 62 41 / 848 300
(während der üblichen Geschäftszeiten)

bei Störfällen ���������������������������������������������������������� 08 00 / 1 84 88 00
(rund um die Uhr)
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH ���������� 0 61 35 / 7 30
Bodenheim und Guntersblum für die Gemeinden/Städte Dalheim, 
Dexheim, Dienheim, Dolgesheim, Dorn-Dürkheim, Eimsheim, Friesen-
heim, Guntersblum, Hahnheim, Hillesheim, Köngernheim, Ludwigshö-
he, Mommenheim, Nierstein, Oppenheim, Selzen, Uelversheim, Un-
denheim, Weinolsheim, Wintersheim
bei Störfällen ��������������������������������������������������������������� 0 61 35 / 65 00
Zweckverband Abwasserentsorgung
Rheinhessen ����������������������������������������������������������� 0 67 31 /54 77 60
Rufbereitschaft �������������������������������������������������������� 01 70 / 57 7 58 89

	■ SOZIALPSYCHIATRISCHER DIENST DER 
KREISVERWALTUNG MAINZ-BINGEN

Herr Jung, Herr Schneider������������������������������������������ 06132/787-4265

	■ SCHIEDSAMT
In Schiedsangelegenheiten / Nachbarrecht wenden Sie sich bitte 
an die für die jeweiligen Bezirke zuständigen Schiedspersonen
BEZIRK 1 : Dexheim, Dienheim und Oppenheim
Herr Edgar Henkel
Adresse:
Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Sant´Ambrogio-Ring 33
55276 Oppenheim
Kontaktdaten:
Tel.: 06133 / 4261 E-Mail: edgar.henkel@web.de
Sprechstunden: nach telefonischer Vereinbarung
BEZIRK 2 : Nierstein und Mommenheim
Herr Reinhard Friesenecker
Adresse:
Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Sant´Ambrogio-Ring 33
55276 Oppenheim
Kontaktdaten:
Tel.: 06133 / 4359 E-Mail: reinhard-friesenecker@web.de
Sprechstunden: nach telefonischer Vereinbarung
BEZIRK 3: Dalheim, Friesenheim, Hahnheim, Köngernheim, Sel-
zen und Undenheim
Frau Margret Fischer
Adresse: Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Sant´Ambrogio-Ring 33,
55276 Oppenheim
Kontaktdaten: Tel.: 06131/221677
Sprechstunden: nach telefonischer Vereinbarung
BEZIRK 4: Dolgesheim, Dorn-Dürkheim, Eimsheim, Guntersblum, 
Hillesheim, Ludwigshöhe, Uelversheim, Weinolsheim und Win-
tersheim
Herr Armin Hofmann
Adresse: Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Sant´Ambrogio-Ring 33,
55276 Oppenheim
Kontaktdaten: Tel.: 06249/674097
E-Mail: SCHIEDSMANN67583@googlemail.com
Sprechstunden: nach telefonischer Vereinbarung

Amtlicher teil
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5. Verfügung über Verbandsgemeindevermögen der Verbandsgemein-
de und über das den Eigenbetrieb dienenden Verbandsgemeinde-
vermögen bis zu einer Wertgrenze von 75.000 €, soweit die Ent-
scheidung hierüber nicht dem Bürgermeister übertragen ist,

6. Vergabe von Aufträgen über Bau-, Dienst- und Lieferleistungen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einem Betrag von 
75.000,00 €, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürger-
meister übertragen ist,

7. Vergabe von Ingenieur-, Architekten- und Gutachterleistungen so-
wie für Planungsaufträge im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmit-
tel bis zu einem Betrag von 75.000,00 €, soweit die Entscheidung 
hierüber nicht dem Bürgermeister übertragen ist,

8. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger 
Aufwendungen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von 75.000,00 
€, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürgermeister über-
tragen ist,

9. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel bis zu einem Betrag von 75.000,00 €, soweit die Ent-
scheidung hierüber nicht dem Bürgermeister übertragen ist,

10. die Entscheidung über die Vermittlung von Sponsoringleistungen, 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen gemäß § 94 
Abs. 3 Satz 5 GemO ohne Wertgrenze, die Annahme von Spon-
soringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendun-
gen gemäß § 94 Abs. 3 Satz 5 GemO bis zu einer Wertgrenze von 
5.000,00 €

11. Stundung und Erlass von gemeindlichen Forderungen, soweit die 
Entscheidung hierüber nicht dem Bürgermeister übertragen ist,

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt außerdem die Aufgaben der 
obersten Dienstbehörde im Sinne des § 89 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPersVG 
wahr.
(3) Dem Ausschuss für Planung, Bauwesen und Verkehr wird die Be-
schlussfassung über die folgenden Angelegenheiten übertragen:

1. Vergabe von Aufträgen über Bau-, Dienst- und Lieferleistungen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einem Betrag von 
50.000,00 €, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürger-
meister übertragen ist,

2. Vergabe von Ingenieur-, Architekten- und Gutachterleistungen so-
wie für Planungsaufträge im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmit-
tel bis zu einem Betrag von 50.000,00 €, soweit die Entscheidung 
hierüber nicht dem Bürgermeister übertragen ist,

3. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßi-
ger Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu einem Betrag von 
50.000,00 €, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürger-
meister übertragen ist.

(4) Auf den Schulträgerausschuss wird die Herstellung des Benehmens 
nach § 88 Schulgesetz übertragen.
(5) Den übrigen Ausschüssen wird die Beschlussfassung über die fol-
genden Angelegenheiten übertragen:

1. Vergabe von Aufträgen über Bau-, Dienst- und Lieferleistungen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einem Betrag von 
30.000,00 €, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürger-
meister übertragen ist,

2. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßi-
ger Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu einem Betrag von 
30.000,00 €, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürger-
meister übertragen ist.

(6) Wertgrenzen nach Absatz 2, 3 und 5 gelten netto und im Einzelfall 
bzw. je Auftrag.

§ 5
Übertragung von Aufgaben  

des Verbandsgemeinderates auf den Bürgermeister
(1) Auf den Bürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angele-
genheiten übertragen:

1. Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren sowie der Ab-
schluss von Vergleichen bis zu einer Wertgrenze von 15.000,00 €,

2. Verfügung über Verbandsgemeindevermögen der Verbandsgemein-
de und über das den Eigenbetrieb dienenden Verbandsgemeinde-
vermögen bis zu einer Wertgrenze von 15.000 €,

3. Vergabe von Aufträgen über Bau-, Dienst- und Lieferleistungen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze 
von 15.000,00 € je Auftrag,

4. Vergabe von Ingenieur-, Architekten- und Gutachterleistungen so-
wie für Planungsaufträge im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmit-
tel bis zu einer Wertgrenze von 15.000,00 € je Auftrag,

5. Die Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmä-
ßiger Aufwendungen und Auszahlungen von bis zu 15.000,00 € je 
Einzelfall,

durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzu-
weisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. 
Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, 
so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben 
Tagen Einsicht genommen werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorge-
schrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt 
Absatz 2 entsprechend.
(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO 
des Verbandsgemeinderates, eines Ausschusses oder Beirates werden 
abweichend von Satz 1 in der durch den Verbandsgemeinderat durch 
Beschluss bestimmten Zeitung bekannt gemacht, sofern eine rechtzeiti-
ge Bekanntmachung in dem in Absatz 1 Satz 1 bestimmten Bekanntma-
chungsorgan nicht möglich ist. Der Verbandsgemeinderat entscheidet 
durch Beschluss, in welcher Zeitung die Bekanntmachungen erfolgen; 
der Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen.
(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonde-
rer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht an-
gewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffentliche 
Bekanntmachung durch Ausruf. Die Bekanntmachung ist unverzüglich 
nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nach-
zuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf 
gegenstandslos geworden ist.
(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine 
andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2
Ältestenrat des Verbandsgemeinderates

Der Verbandsgemeinderat bildet einen Ältestenrat, der den Bürgermeis-
ter in Fragen der Tagesordnung und dem Ablauf der Sitzungen des Ver-
bandsgemeinderatesberät. Das Nähere über die Zusammensetzung, die 
Aufgaben, den Geschäftsgang und die Vereinbarung von Redezeiten 
bestimmt die Geschäftsordnung des Verbandsgemeinderates.

§ 3
Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

(1) Der Verbandsgemeinderat bildet folgende Ausschüsse:

1. Haupt- und Finanzausschuss
2. Ausschuss für Planung und Bauwesen
3. Ausschuss für Brandschutz und allgemeine Hilfe
4. Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität
5. Sozialausschuss
6. Schulträgerausschuss
7. Ausschuss für Tourismus und Wirtschaftsförderung
8. Rechnungsprüfungsausschuss
(2) Die Ausschüsse nach Abs. 1 bestehen aus je 14 Mitgliedern und für 
jedes Mitglied bis zu vier Stellvertretern.
(3) Die Mitglieder der Ausschüsse werden aus der Mitte des Verbands-
gemeinderates und sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürger ge-
wählt. Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder soll Mitglied im 
Verbandsgemeinderat sein; Entsprechendes gilt für die Stellvertreter der 
Ausschussmitglieder. Dem Schulträgerausschuss gehören zusätzlich 
ein Vertreter der an den Schulen tätigen Lehrkräfte und ein Vertreter der 
gewählten Elternvertreterinnen und Elternvertreter an. Schülervertrete-
rinnen und Schülervertreter können an den Sitzungen des Schulträge-
rausschusses mit beratender Stimme teilnehmen.

§ 4
Übertragung von Aufgaben  

des Verbandsgemeinderates auf Ausschüsse
(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angele-
genheit auf einen Ausschuss erfolgt durch Beschluss des Verbandsge-
meinderates. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit des Verbandsgemeinde-
rates, soweit die Beschlussfassung dem Ausschuss nicht wieder entzogen 
wird. Die Bestimmungen dieser Hauptsatzung bleiben unberührt.
(2) Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Beschlussfassung über 
die folgenden Angelegenheiten übertragen:

1. Zustimmung zur Ernennung der Beamten ab dem dritten Einstieg-
samt der Verbandsgemeinde sowie Zustimmung zur Entlassung der 
Beamten auf Probe ab diesem Einstiegsamt gegen deren Willen,

2. Zustimmung zur Einstellung und Eingruppierung der den Beamten 
ab dem dritten Einstiegsamt vergleichbaren Arbeitnehmer der Ver-
bandsgemeinde sowie Zustimmung zur Kündigung gegen deren 
Willen,

3. Zustimmung zu Anträgen auf Hinausschiebung des Ruhestandsbe-
ginns,

4. Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren sowie der Ab-
schluss von Vergleichen bis zu einer Wertgrenze von 75.000,00 €, 
soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürgermeister über-
tragen ist,
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1. in Höhe von 40,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem 
Haushalt mit ihnen wohnendes Kind unter 14 Jahren tatsächlich be-
treuen oder

2. in Höhe von 40,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichen Gut-
achten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich be-
treuen oder pflegen.

4Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummer 1 und 2 gleichzeitig 
vor, wird der Ausgleich nur einmal gewährt; es gilt der höhere Betrag. 5In 
den Fällen des § 18a Abs. 6 GemO wird unter den Voraussetzungen des 
Satzes 2 Verdienstausfall je Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie 
er für eine Sitzung gewährt würde, erstattet, wenn die Fortbildungsver-
anstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich Pausen dauert; 
Entsprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).
(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Mitglieder des Ver-
bandsgemeinderates für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den 
Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.
(6) Die Anzahl der Fraktionssitzungen für die ein Sitzungsgeld gewährt 
wird, darf jährlich das Zweifache der Anzahl der Verbandsgemeinderats-
sitzungen nicht übersteigen.
(7) Die Vorsitzenden der im Verbandsgemeinderat gebildeten Fraktionen 
erhalten zusätzlich eine besondere Entschädigung in Höhe der nach Ab-
satz 2 festgesetzten Entschädigung. Die stellvertretenden Vorsitzenden 
der im Verbandsgemeinderat gebildeten Fraktionen erhalten zusätzlich 
eine besondere Entschädigung in Höhe der Hälfte der besonderen Auf-
wandsentschädigung für den Fraktionsvorsitz. Für Fraktionen mit min-
destens 10 Mitgliedern wird die Erhöhung für zwei Stellvertreter gezahlt.

§ 9
Aufwandsentschädigungen  

für Mitglieder von Ausschüssen
(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Verbandsgemeinderates erhalten 
eine Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 40,00 €.
(2) Die Mitglieder sonstiger Ausschüsse, Arbeitskreise und Beiräte des 
Verbandsgemeinderates oder der Verbandsgemeinde erhalten eine Ent-
schädigung nach Absatz 1, soweit durch Rechtsvorschrift nichts ande-
res bestimmt ist.
(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 8 Abs. 3 bis 5.

§ 10
Dienstaufwandsentschädigung  

des Bürgermeisters
Der Bürgermeister erhält eine um 25% erhöhte Dienstaufwandsentschä-
digung gemäß § 8 Absatz 2 der Landesverordnung über die Besoldung 
und Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen kommunalen 
Wahlbeamten auf Zeit (LKomBesVO) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 11
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des 
Bürgermeisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsent-
schädigung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO zuzüglich des Höchst-
satzes gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des 
Bürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie 
für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrages gemäß 
Satz 1. Erfolgt die Vertretung während eines kürzeren Zeitraums als ei-
nen vollen Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung die Hälfte des 
Tagessatzes nach Satz 2. Eine nach Absatz 2 gewährte Aufwandsent-
schädigung ist anzurechnen.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen ein bestimmter Geschäftsbe-
reich übertragen ist, erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung.
Diese beträgt

- für den/die Erste/n Beigeordnete/n 100 v.H.
- für den/die weiteren Beigeordente/n 70 v.H.
des Höchstbetrages nach § 13 Abs. 2 KomAEVO in der jeweils gültigen 
Fassung.
(3) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädigung 
nach Absatz 1 oder 2 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an den 
Sitzungen des Verbandsgemeinderates, der Ausschüsse, der Beiräte 
und der Besprechungen mit dem Bürgermeister (§ 50 Abs. 7 GemO) die 
für Verbandsgemeinderatsmitglieder festgesetzte Aufwandsentschä-
digung zuzüglich Fahrkostenerstattung nach den Regelungen des § 8 
Abs. 3; sofern sie nicht bereits hierfür eine Entschädigung als gewähltes 
Rats- oder Ausschussmitglied erhalten.
(4) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung 
der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pau-
schale Lohnsteuer von der Verbandsgemeindegetragen. Die pauschale 
Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden auf die 
Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.
(5) § 8 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend.

6. Stundung und Niederschlagung von Forderungen der Verbandsge-
meinde sowie Erlass von Forderungen der Verbandsgemeinde bis 
zu einer Höhe von 5.000,00 €,

7. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechts-
mittel zur Fristwahrung,

8. Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Haushaltssatzung.
Sonstige besondere gesetzliche Zuständigkeitsbestimmungen bleiben 
unberührt.
(2) Wertgrenzen nach Absatz 1 gelten netto und im Einzelfall bzw. je 
Auftrag.

§ 6
Beigeordnete

(1) Die Verbandsgemeinde hat vier ehrenamtliche Beigeordnete.
(2) Für die Verwaltung der Verbandsgemeinde werden vier Geschäftsbe-
reiche gebildet, die auf die Beigeordneten zu übertragen sind.

§ 7
Bestellung zur Gleichstellungsbeauftragten

(1) Für den Bereich der Verbandsgemeinde wird eine ehrenamtliche 
Gleichstellungsbeauftragte bestellt.
(2) Die Aufgaben der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten rich-
ten sich nach den Verwaltungsvorschriften zu § 2 GemO.

§ 8
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ver-

bandsgemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen 
persönlichen Aufwendungen erhalten die Mitglieder des Verbandsge-
meinderates für die Teilnahme an Sitzungen des Verbandsgemeindera-
tes eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6. 
Für die Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen, die der Vorbereitung der 
Sitzung des Verbandsgemeinderates dienen, erhalten die Mitglieder des 
Verbandsgemeinderates eine Entschädigung nach Maßgabe der Absät-
ze 2, 3 und 6.
(2) Die Aufwandsentschädigung wird gewährt in Form eines monatlichen 
Grundbetrages in Höhe von 100,00 € und eines Sitzungsgeldes in Höhe 
von 40,00 €. Der Jahresbetrag des monatlichen Grundbetrages wird 
um 50 % gekürzt, wenn das Mitglied des Verbandsgemeinderates an 
mindestens der Hälfte der im betreffenden Jahr stattgefundenen Ver-
bandsgemeinderatssitzungen ohne triftigen Grund nicht teilgenommen 
hat oder von der Teilnahme gemäß § 38 GemO ausgeschlossen war.
(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden die Fahrtkosten für 
Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort nach der gesetzlichen Kilo-
meterpauschale (Entfernungspauschale) erstattet. Zur Berechnung wird 
nachfolgende Tabelle verwendet:

   Tabelle: Auf ganze km gerundete Entfernungen zwischen den Ortsmit-
ten der Städte und Gemeinden der VG Rhein-Selz
(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohn-
ausfall in voller Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die 
entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen Arbeitgeberleistungen 
sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungs-
beiträgen. 2Selbstständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienst-
ausfall in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 40,00 € je Sitzung. 
3Personen, die weder einen Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend 
machen können, denen aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein 
Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, erhalten auf Antrag einen Ausgleich
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a) der in Nr. 3 a) aufgezählten Einheiten sowie der Stellvertreter des 
Jugendwartes der Verbandsgemeinde 40 % des Höchstsatzes nach 
§ 11 Abs. 4 FeuerwEntschV RP. Wird der Jugendwart der in Nr. 3 a) 
genannten Einheiten sowie der Jugendwart der Verbandsgemeinde 
von zwei Stellvertretern vertreten, beträgt die monatliche Aufwands-
entschädigung je Stellvertreter 25 % des Höchstsatzes nach § 11 
Abs. 4 FeuerwEntschV RP,

b) die stellvertretenden Jugendwarte der Feuerwehreinheiten Mom-
menheim und Uelversheim- Weinolsheim 20 % des Höchstsatzes 
nach § 11 Abs. 4 FeuerwEntschV RP.

Wird der Jugendwart der Feuerwehreinheit Uelversheim-Weinolsheim 
von zwei stellvertretenden Jugendwarte Vertreten, beträgt die Auf-
wandsentschädigung je Stellvertreter 20 % des Höchstsatzes nach § 11 
Abs. 4 FeuerwEntschV RP.
9. die Gerätewarte
a) der Feuerwehreinheiten Guntersblum, Nierstein, Oppenheim und Un-

denheim sowie der Facheinheiten, soweit ihnen ein Fahrzeug unterstellt 
ist, bemessen an der Anzahl und Bauart der vorhandenen Fahrzeuge:
- RW, DLK, TLF, LF 24 je 45 % des Höchstsatzes nach § 11 Abs. 5 
FeuerwEntschV RP,
- TSF(W), LF 8, MLF, LF 16, HLF, GW je 28 % des Höchstsatzes 
nach § 11 Abs. 5 FeuerwEntschV RP,
- ELW, MZB, RTB, MZF, MTF je 12 % des Höchstsatzes nach § 11 
Abs. 5 FeuerwEntschV RP,
in der Summe jedoch höchstens 100 % des Höchstsatzes nach § 
11 Abs. 5 FeuerwEntschV RP

b) für Atemschutz 95 % des Höchstsatzes nach § 11 Abs. 5 Feuer-
wEntschV RP,

c) für die Wartung und Pflege der Ausrüstung (Bekleidung)
- in der Einheit Guntersblum 55 % des Höchstsatzes nach § 11 Abs. 

5 FeuerwEntschV RP,
- in der Einheit Nierstein 15 % des Höchstsatzes nach § 11 Abs. 5 

FeuerwEntschV RP,
- in der Einheit Oppenheim 10 % des Höchstsatzes nach § 11 Abs. 5 

FeuerwEntschV RP,
- in der Einheit Undenheim 50 % des Höchstsatzes nach § 11 Abs. 5 

FeuerwEntschV RP
9. den Feuerwehrangehörigen für die Alarm- und Einsatzplanung 80 % 

des Höchstsatzes nach § 11 Abs. 5 FeuerwEntschV RP.
Wird diese Tätigkeit von mehr als einer Person ausgeübt, verteilt 
sich der Prozentsatz entsprechend.

10. Feuerwehrangehörige für die Bedienung, Wartung und Pflege der 
Informations- und Kommunikationsmittel 45 % des Höchstsatzes 
nach § 11 Abs. 5 FeuerwEntschV RP

(5) Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige haben Anspruch auf Zahlung 
einer Aufwandsentschädigung, wenn sie zu Einsätzen herangezogen 
werden bei denen auf Grund des § 36 LBKG Kostenersatz geleistet wor-
den ist. Die monatliche Aufwandsentschädigung ergibt sich aus dem 
Produkt des maßgebenden Stundensatzes und der tatsächlichen Stun-
denzahl, zu der der Feuerwehrangehörige während des betreffenden 
Monats herangezogen worden ist. Der Stundensatz beträgt 12,00 €.
(5) § 11 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 13
Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter

(1) Der/Die Queerbeauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 300,00 €. Die Beauftragung erfolgt ab Ernennung 
befristet auf zwei Jahre. § 8 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. Darü-
ber hinaus werden keine weiteren Entschädigungen, insbesondere Sit-
zungsgelder, geleistet.
(2) Die Beisitzer des Wahlausschusses erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe 
des Mindestbetrages nach § 13 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 KomAEVO. Fin-
den gleichzeitig Wahlausschusssitzungen verschiedener Wahlen und Ab-
stimmungen statt, wird die Aufwandsentschädigung nur einmal gewährt.
(3) Die Mitglieder und Hilfskräfte der Wahl- und Abstimmungsvorstände 
erhalten eine pauschalierte Abgeltung ihres baren Aufwandes in der Form 
eines Erfrischungsgeldes. Die Höhe des Erfrischungsgeldes entspricht 
dem Erfrischungsgeld für die übrigen Mitglieder der Wahlvorstände ge-
mäß des § 10 Abs. 2 Bundeswahlordnung je Wahl- oder Abstimmungstag. 
Finden an einem Wahltag mehrere Wahlen und Abstimmungen gleichzei-
tig statt, so wird das Erfrischungsgeld nur einmal gewährt.
(4) § 11 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 15
In-Kraft-Treten

(1) Die §§ 8 bis 11 dieser Satzung treten rückwirkend zum 01.07.2024 
in Kraft. § 3 dieser Satzung tritt zum 30.09.2024 in Kraft. Die restliche 
Hauptsatzung tritt am Tage nach Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 25.09.2020 außer Kraft.

Oppenheim, den 27.08.2024
Verbandsgemeinde Rhein-Selz

(Martin Groth)
Bürgermeister

§ 12
Entschädigung der Gleichstellungsbeauftragten

(1) Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatli-
che pauschale Entschädigung in Höhe der jeweils gültigen gesetzlichen 
Obergrenze für geringfügige Beschäftigung. § 8 Abs. 4 und 5 gelten 
entsprechend. Darüber hinaus werden keine weiteren Entschädigungen, 
insbesondere Sitzungsgelder, geleistet.
(2) § 11 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 13
Aufwandsentschädigung der Feuerwehrangehörigen

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen 
persönlichen Aufwendungen erhalten die Feuerwehrangehörigen eine 
Entschädigung nach Maßgabe der Feuerwehr-Entschädigungsverord-
nung (FeuerwEntschV RP) und der Absätze 2 bis 5.
(2) Eine Aufwandsentschädigung erhalten

1. der ehrenamtliche Wehrleiter sowie seine ständigen Vertreter,
2. der ehrenamtlichen Wehrführer sowie in den Einheiten Guntersblum, 

Mommenheim, Nierstein, Oppenheim, Uelversheim-Weinolsheim 
und Undenheim seine ständigen Vertreter,

3. die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig zu beson-
deren Dienstleistungen herangezogen werden, hierzu gehören:

a) die Führer mit Aufgaben, die mit denen des Wehrführers vergleich-
bar sind, und ihre ständigen Vertreter

b) die Ausbilder in Gemeinden mit Aufgaben, die mit denen der Kreisaus-
bilder vergleichbar sind (Ausbilder in Gemeinden) und die Feuerwehr-
angehörigen, die regelmäßig brandschutzpädagogische Vermittlungs-
arbeit in der Brandschutzerziehung und -aufklärung leisten,

c) die Jugendfeuerwehrwarte der Einheiten, der Jugendwart der Ver-
bandsgemeinde und die Leiter von Vorbereitungsgruppen für die 
Jugendfeuerwehr (Kinderfeuerwehr) sowie ihre Stellvertreter

d) die ehrenamtlichen Gerätewarte,
e) die Feuerwehrangehörigen für die Alarm- und Einsatzplanung und
f) die Feuerwehrangehörigen für die Bedienung, Wartung und Pflege 

der Informations- und Kommunikationsmittel.
(3) Die Aufwandsentschädigung wird in Form eines monatlichen Pausch-
betrags gewährt. Daneben werden die in § 5 FeuerwEntschV RP ge-
nannten Aufwendungen gesondert erstattet.
(4) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für:

1. den ehrenamtlichen Wehrleiter 100 % des Höchstsatzes nach § 10 Abs. 
1 der FeuerwEntschV RP zzgl. der in § 10 Abs. 1 festgelegten Beträgen 
für jede im Verbandsgemeindegebiet aufgestellte Feuerwehreinheit,

2. die ehrenamtlichen stellvertretenden Wehrleitern 50 % der Auf-
wandsentschädigung des Wehrleiters nach Nr. 1,

3. die ehrenamtlichen Wehrführer
a) der Stützpunkteinheiten Guntersblum, Nierstein, Oppenheim und 

Undenheim 80 % des Höchstsatzes nach § 10 Abs. 2 Feuer-
wEntschV RP,

b) der übrigen Feuerwehreinheiten sowie für den Zugführer des Zuges 
Schwabsburg in der Feuerwehreinheit Nierstein 50 % des Höchst-
satzes nach § 10 Abs. 2 FeuerwEntschV RP,

4. die ehrenamtlichen stellvertretenden Wehrführer
a) der in Nr. 3 a) aufgezählten Einheiten 40 % des Höchstsatzes nach 

§ 10 Abs. 2 FeuerwEntschV RP. Wird der Wehrführer der in Nr. 3 
a) genannten Einheiten von zwei Stellvertretern vertreten, beträgt 
die monatliche Aufwandsentschädigung je Stellvertreter 25 % des 
Höchstsatzes nach § 10 Abs. 2 FeuerwEntschV RP,

b) die ehrenamtlichen stellvertretenden Wehrführer der Feuerwehrein-
heiten Mommenheim und Uelversheim- Weinolsheim 20 % des 
Höchstsatzes nach § 10 Abs. 2 FeuerwEntschV RP.

Wird der Wehrführer der Feuerwehreinheit Uelversheim-Weinolsheim 
von zwei ehrenamtlichen stellvertretenden Wehrführern Vertreten, be-
trägt die Aufwandsentschädigung je Stellvertreter 20 % des Höchstsat-
zes nach § 10 Abs. 2 FeuerwEntschV RP.
5. Führer mit Aufgaben, die mit denen des Wehrführers vergleichbar sind;
a) für den Leiter der Führungsunterstützung 57 % des Höchstsatzes 

nach § 10 Abs. 2 FeuerwEntschV RP
6. die Ausbilder in Gemeinden mit Aufgaben, die mit denen der 

Kreisausbilder vergleichbar sind (Ausbilder in Gemeinden) und die 
Feuerwehrangehörigen, die regelmäßig brandschutzpädagogische 
Vermittlungsarbeit in der Brandschutzerziehung und –aufklärung 
leisten in Höhe des Festbetrages je Ausbildungsstunde nach § 11 
Abs. 1 FeuerwEntschV RP,

7. die Jugendfeuerwehrwarte, die Leiter von Vorbereitungsgruppen 
(Kinderfeuerwehr) für die Jugendfeuerwehr der Feuerwehreinheiten 
und der Jugendfeuerwehrwart der Verbandsgemeinde in Höhe des 
Festbetrages nach § 11 Abs. 4 FeuerwEntschV RP

8. die stellvertretenden Jugendwarte
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Sitzung des Beirates für die Teilhabe  
von Menschen mit Behinderung

Am Mittwoch, dem 11.09.2024, 18:00 Uhr, findet eine öffentliche Sit-
zung des Beirates für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in 
dem Besprechungsraum der Verbandsgemeinde im Erdgeschoss Cas-
tello (Eingang Rückseite), Sant` Ambrogio-Ring 31, 55276 Oppenheim 
mit folgender Tagesordnung statt.
Tagesordnung:

1. Verpflichtung der Beiratsmitglieder
2. Ergänzungswahl der Mitglieder des Beirates für die Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung
3. Wahl des/der Vorsitzenden und eines/einer Stellvertreter/in des In-

klusionsbeirates
4. Antrag des Oppenheimer Tiergartens
5. Mitteilungen
6. Anfragen

55276 Oppenheim, 29.08.2024
gez. Stefan Herte, Beigeordneter

Erläuterungen zur Neufassung der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Rhein-Selz
Durch Bekanntmachung der Neufassung der Hauptsatzung, welche vom Verbandsgemeinderat mehrheitlich in seiner Sitzung am 27.08.2024 be-
schlossen wurde, werden folgende wesentliche Änderungen wirksam:

Regelung der Hauptsatzung vom 25.09.2020 
in der Fassung der siebten Änderungssat-
zung:

Neufassung der Hauptsatzung vom 
27.08.2024

Erläuterungen

§ 1 Bekanntmachungen:
Amtliche Bekanntmachungen erfolgen aus-
schließlich im „Rhein-Selz Aktuell“.

§ 1 Bekanntmachungen:
Amtliche Bekanntmachungen, ausgenommen 
Satzungen und Rechtsvorschriften, werden 
elektronisch auf der Startseite des Internetauf-
tritts der Verbandsgemeinde veröffentlicht.

Auch wenn die rechtswirksame Bekanntma-
chung nun elektronisch erfolgt, werden alle amt-
lichen Bekanntmachungen weiterhin im „Rhein-
Selz Aktuell“ abgedruckt. Dies gilt insbesondere 
für Sitzungen der Gremien unter Angabe des Sit-
zungstages, Uhrzeit, Ort und Tagesordnung.

§ 3 Ausschüsse des Verbandsgemeindera-
tes:
14 Ausschussmitglieder und 14 Stellvertreter

§ 3 Ausschüsse des Verbandsgemeindera-
tes:
14 Ausschussmitglieder und je Ausschussmit-
glied bis zu vier Stellvertreter

Die Änderungen der Anzahl der Stellvertreter er-
möglicht es den Fraktionen mehrere Personen als 
persönliche Stellvertretung zu benennen. Weiter 
wurden teilweise die Aufgaben der Ausschüsse 
an die aktuelle Geschäftsverteilung angepasst.

§ 4 Aufgabenübertragung an Ausschüsse:
Auflistung in § 4 enthalten

§ 4 Aufgabenübertragung an Ausschüsse:
Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet 
zukünftig abschließend über die Annahme von 
Spenden/Sponsoring bis
5.000 €.
Weiter stellt zukünftig der Schulträgeraus-
schuss das Benehmen nach § 88 Schulgesetz 
her.

Durch die zusätzliche Aufgabenübertragung wird 
der Verbandsgemeinderat weiter entlastet. Die 
Herstellung des Benehmens nach § 88 Schulge-
setz betrifft z.B. die Zustimmung zur Änderung 
der Hausordnung.
Zur Klarheit wurde Absatz sechs eingefügt, wo-
nach die Wertgrenzen netto und im Einzelfall 
gelten. Weiter wurden redaktionelle Änderungen 
nach der Musterhauptsatzung eingefügt.

§ 8 Aufwandsentschädigung der Mitglieder 
des Verbandsgemeinderates und § 9 der 
Ausschüsse:
Sitzungsgelder 35 €, Wegstreckenentschädi-
gung nach Pauschale, abhängig von Wohnort 
und Sitzungsort. Ausgleich für Betreuung von 
Kindern im Haushalt sowie pflegebedürftige 
Angehörige jeweils 30,00 €.

§ 8 Aufwandsentschädigung der Mitglieder 
des Verbandsgemeinderates und § 9 der 
Ausschüsse:
Sitzungsgelder 40,00 €, Wegstreckenentschä-
digung nach gesetzlicher (steuerlicher) Kilome-
terpauschale.
Ausgleich für Betreuung von Kindern im Haus-
halt sowie pflegebedürftige Angehörige jeweils 
40,00 €.
§ 10 Dienstaufwands- entschädigung des 
Bürgermeisters:
25 % erhöhte Aufwandsentschädigung

Bisher wurde die zusätzliche Dienstaufwands-
entschädigung lediglich durch Beschluss des 
Verbandsgemeinderates festgelegt.

§ 10 Aufwandsentschädigung der Beigeord-
neten:
Erste/r und zweite/r Beigeordnete/r 70 %, 
dritte/r und vierte/r Beigeordnete/r
47 %. Bemessungsgrundlage
§ 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO.

§ 11 Aufwandsentschädigung der Beigeord-
neten:
Erste/r Beigeordnete/r 100 %, weitere Beige-
ordnete 70 %. Bemessungsgrundlage Höchst-
satz nach § 13 Abs. 2 KomAEVO.

Die Entschädigungen wurden Aufgrund der um-
fangreichen Aufgabenwahrnehmung durch die 
Beigeordneten angepasst. Zur Vereinfachung 
wurde außerdem die Bemessungsgrundlage ge-
ändert. Daher sind die Prozentwerte nicht direkt 
vergleichbar

§ 11 Entschädigung für die Gleichstellungs-
beauftragte:
450,00 €

§ 12 Entschädigung für die Gleichstellungs-
beauftragte:
Gesetzliche Obergrenze für geringfügige Be-
schäftigung.

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung des Verfahrens 
oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

Sitzung des Ausschusses für Umwelt-  
und Klimaschutz der Verbandsgemeinde 

Rhein-Selz
Am Dienstag, dem 10.09.2024, 19:00 Uhr, findet eine öffentliche Sit-
zung des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz der Verbandsge-
meinde Rhein-Selz im Ratssaal des Verwaltungsgebäudes, Sant Ambro-
gio-Ring 33, 55276 Oppenheim mit folgender Tagesordnung statt.
Tagesordnung:

1. Verpflichtung der Ausschussmitglieder
2. Vorstellung Klimaschutzmanagerinnen
3. Gewässerpflege
4. Sachstandsmitteilung zum Hochwasser-/Starkregenvorsorgekon-

zept
5. Aktuelle Fördermaßnahmen
6. Mitteilungen
7. Anfragen

55276 Oppenheim, 30.08.2024
gez. Dr. Thomas Tietze, Beigeordneter
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Stellenausschreibung
Der Verbandsgemeinde Rhein-Selz gehören die Städte Nierstein 
und Oppenheim sowie 18 eigenständige Ortsgemeinden an. Der 
Verwaltungssitz ist in der Stadt Oppenheim. Die VG Rhein-Selz 
ist die einwohnerstärkste Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Haushaltssachbearbeiter (m/w/d)
für den Fachbereich 2 - Finanzen –
Die Besetzung ist sowohl in Vollzeit, als auch in Teilzeit mög-
lich.
Die Besetzung erfolgt zweckbefristet nach § 21 BEEG für die 
Dauer zweier Mutterschutz- und anschließenden Elternzei-
ten, aktuell längstens bis 26.07.2027

Ihre Aufgaben:
•	 Haushaltsplanung
•	 Operatives Haushalts- und Budgetcontrolling
•	 Zentrale Anordnungsfreigabe
•	 Erstellung der Jahresabschlüsse mit allen Anlagen
•	 Interne Leistungsverrechnungen, Vermögenserfassungen 

und –bewertungen
•	 Beratung der Organisationseinheiten beim Haushaltsvollzug
•	 Teilnahme an den entsprechenden Sitzungen der Gemein-

den, Haushaltsberatungen und Rechnungsprüfungen in 
Abendterminen

•	 Erstellung eigener Zuwendungsanträge bzw. Unterstützung 
der Fachbereiche hierbei

•	 Mitwirkung bei der Einführung der Umsatzsteuer nach § 2b 
UStG

Ihr Profil:
•	 Sie haben den 2. Angestelltenlehrgang zum Verwaltungs-

fachwirt (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
•	 Sie haben,alternativ die Ausbildung zum Verwaltungsfachan-

gestellten (m/w/d) absolviert und bringen sowohl Berufser-
fahrung im Bereich Finanzen, als auch die Bereitschaft, den 
2. Angestelltenlehrgang zu absolvieren, mit.

•	 Sie besitzen Durchsetzungsvermögen, Einsatzbereitschaft 
und Verantwortungsbewusstsein.

•	 Sie arbeiten zielorientiert und selbstständig, sind flexibel und 
belastbar.

•	 wünschenswert sind fundierte Rechts- und Verwaltungs-
kenntnisse, insbesondere im Bereich der kommunalen Dop-
pik.

•	 Sie sind im Besitz eines Führerscheins, Klasse B.

Was wir Ihnen bieten:
•	 einen anspruchsvollen und vielseitigen Arbeitsplatz
•	 Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 Wir bieten eine Entlohnung bis Entgeltgruppe 9c TVöD.
•	 eine betriebliche Altersversorgung
•	 Möglichkeit nach der Einarbeitung z.T. im Homeoffice zu ar-

beiten
•	 Möglichkeit des Jobradleasings
•	 einen großen Arbeitszeitrahmen

Wir fördern die Gleichstellung nach § 7 Landesgleichstellungs-
gesetz.. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind 
gerne erwünscht.
Sie sind interessiert?
Bewerbungen mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sen-
den Sie bitte bis zum 06.09.2024 an: bewerbung@vg-rhein-selz.
de, unter Angabe der Kennziffer 2H.
Ihre Daten werden bei der Durchführung des Bewerbungsver-
fahrens verwendet. Diesbezügliche Informationen nach Art. 
13,14 und 21 der Datenschutzgrundverordnung finden Sie auf 
der Homepage der VG Rhein-Selz unter Karriere_Datenschutz-
information.

Nähere Infos zur Verbandsgemeinde Rhein-Selz unter
www.VG-Rhein-Selz.de

Sitzung des Ausschusses für Tourismus  
und Wirtschaftsförderung  

der Verbandsgemeinde Rhein-Selz
Am Mittwoch, dem 11.09.2024, 19:00 Uhr, findet eine öffentliche Sit-
zung des Ausschusses für Tourismus und Wirtschaftsförderung der 
Verbandsgemeinde Rhein-Selz im Ratssaal des Verwaltungsgebäudes, 
Sant Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim mit folgender Tagesordnung 
statt.
Tagesordnung:

1. Relaunch der Website rheinhessen.de und der Implementierung von 
Portalframeworks - Partnerschaftsvereinbarung zwischen Rhein-
hessenwein e.V., Rheinhessen-Touristik GmbH sowie den Betrei-
bern der geplanten Anschlussportale

2. Studie Zukunft Rhein-Selz
aktueller Stand

3. Mitteilungen
4. Anfragen

55276 Oppenheim, 02.09.2024
gez. Martin Groth, Bürgermeister

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses  
für Planung, Bauwesen und Verkehr  

und des Ausschusses für Brandschutz und 
allgemeine Hilfe der Verbandsgemeinde 

Rhein-Selz
Am Donnerstag, dem 12.09.2024, 19:00 Uhr, findet eine öffentliche 
gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Planung, Bauwesen und Ver-
kehr und des Ausschusses für Brandschutz und allgemeine Hilfe der 
Verbandsgemeinde Rhein-Selz im Ratssaal des Verwaltungsgebäudes, 
Sant Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim mit folgender Tagesordnung 
statt.
Tagesordnung:

1. Neubau Feuerwehrgerätehaus Oppenheim, Freigabe der Planung
2. Neubau Feuerwehrgerätehaus Guntersblum, Sachstand Beauftra-

gung
Im Anschluss zu TOP 3 tagt der Ausschuss für Planung, Bauwesen 
und Verkehr alleinig zu folgenden Tagesordnungspunkten. Der Aus-
schuss für Brandschutz und allgemeine Hilfe setzt seine Sitzung im 
Besprechungsraum Castello fort. Über die Fortsetzung der Sitzung 
des Ausschusses für Brandschutz und allgemeine Hilfe erfolgt eine 
gesonderte Bekanntmachung.
3. Grundschule Dienheim, Einbau einer elektronischen Schließanlage
4. Verbandsgemeinde Rhein-Selz; Bauleitplanverfahren 8. Änderung 

des Flächennutzungsplans 2030
5. Mitteilungen
6. Anfragen

55276 Oppenheim, 30.08.2024
gez. Gabriele Wagner, 1. Beigeordnete

Fortsetzung der Sitzung des Ausschusses 
für Brandschutz und allgemeine Hilfe der 

Verbandsgemeinde Rhein-Selz
Am Donnerstag, dem 12.09.2024, 20:00 Uhr, findet im Anschluss an 
die öffentliche gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Planung, Bau-
wesen und Verkehr mit dem Ausschuss für Brandschutz und allgemei-
ne Hilfe die Fortsetzung der öffentliche Sitzung des Ausschusses für 
Brandschutz und allgemeine Hilfe der Verbandsgemeinde Rhein-Selz in 
dem Besprechungsraum der Verbandsgemeinde im Erdgeschoss Cas-
tello (Eingang Rückseite), Sant` Ambrogio-Ring 31, 55276 Oppenheim 
mit folgender Tagesordnung statt.
Tagesordnung:

1. Zukunft der Wehrleitung der Feuerwehr Rhein-Selz
2. Ausschreibung und Vergabe von Rahmenverträgen
3. Mobiles Ersthelfer-System
4. Weitere Verwendung des außer Dienst gestellten TSF-W der Einheit 

Hillesheim
5. Mitteilungen

5.1 Vergabe Drehleiter
5.2 Sachstand Abrechnungen
5.3 Sachstand Migration zu Arigon Next flow

6. Anfragen
55276 Oppenheim, 30.08.2024

gez. Martin Groth, Bürgermeister
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2. Wahl eines weiteren Mitgliedes der Ortsgemeinde für den Verwal-
tungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts „Kommunale Energie 
Rhein-Selz AöR“

3. Deckensanierung Hauptstraße
4. Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zu-

wendungen
Zustimmung gemäß § 94 Abs. 3 Satz 5 GemO

5. Einwohnerfragestunde
6. Mitteilungen
7. Anfragen

55278 Friesenheim, 29.08.2024
gez. Daniel Kölsch, Ortsbürgermeister

HillesHeim

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Hillesheim sucht

eine pädagogischen Fachkraft,  
ggf. auch in Assistenz

für die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt.
Die Stelle ist ab sofort, bzw. nach Vereinbarung, unbefristet, mit 
30-39 Stunden pro Woche zu besetzen.
Wir wünschen uns eine motivierte, engagierte Kraft, die die Arbeit 
mit Kindern liebt und lebt und sich mit der Einrichtung identifiziert.
Die kommunale Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ liegt im ländlich 
geprägten Hillesheim, einem typischen Weinort im Herzen Rheinhes-
sens, gelegen zwischen Mainz und Worms mit ca. 670 Einwohnern. 
Hillesheim gehört zur Verbandsgemeinde Rhein-Selz und liegt im 
Landkreis Mainz-Bingen. Es handelt sich um eine Kindertagesstätte 
in einem gerade energetisch modernisierten Gebäude mit insgesamt 
40 Plätzen, die in eine kleine Altersmischung und eine Regelgruppe 
aufgeteilt sind.
Voraussetzung für diese Tätigkeiten ist ein qualifizierter Abschluss 
nach der Fachkräftevereinbarung Rheinland-Pfalz. Die Bereitschaft 
zu flexiblen Arbeitszeiten setzen wir voraus.
Auf das Arbeitsverhältnis finden die Bestimmungen des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVöD) Anwendung. Bei Vorliegen 
der persönlichen Voraussetzungen erfolgt die Einstellung je nach 
Qualifikation in der Entgeltgruppe S8a oder S3 TVöD. Wir fördern 
die Gleichberechtigung nach § 7 (1) Landesgleichstellungsgesetz 
(LGG). Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind gerne 
erwünscht.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen bis zum 17.09.2024. Bitte senden Sie die Unter-
lagen bevorzugt per E-Mail an info@hillesheim-rhh.de oder an: 
Ortsgemeinde Hillesheim, Frau Ortsbürgermeisterin Schindel, Gau-
Odernheimer Weg 1 in 67586 Hillesheim.
Bitte reichen Sie keine Originalunterlagen ein, da eine Rücksen-
dung aus Kostengründen nicht erfolgt. Ihre Daten werden bei der 
Durchführung des Bewerbungsverfahrens verwendet. Diesbezügli-
che Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutzgrund-
verordnung finden Sie auf der Homepage der VG Rhein-Selz unter 
Karriere_Datenschutzinformation

Köngernheim

Sitzung des Gemeinderates  
der Ortsgemeinde Köngernheim

Am Dienstag, dem 10.09.2024, 19:00 Uhr, findet eine öffentliche/nicht-
öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Köngernheim 
in der Sickingenhalle, Im Wiesengrund 1, 55278 Köngernheim mit fol-
gender Tagesordnung statt.
Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Verabschiedung von Ratsmitgliedern
2. Verpflichtung der Ratsmitglieder gemäß § 30 Abs. 2 Gemeinde-

ordnung
3. Ernennung der Ortsbürgermeisterin

Dalheim

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Dalheim

sucht unbefristet zum 01. November 2024
einen Raumpfleger (m/w/d)

für die Kindertagesstätte „Himmelszelt“
in Teilzeit mit 11,88 Stunden/Woche

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 1 des Tarifvertrages für 
den öffentlichen Dienst (TVöD). Daneben werden die im öffentlichen 
Dienst üblichen Sozialleistungen gewährt.
Wir fördern die Gleichberechtigung nach § 7 (1) Landesgleichstel-
lungsgesetz (LGG). Bewerbungen von schwerbehinderten Men-
schen sind gerne erwünscht.
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf (Kopien) werden bis zum 
20.09.2024 erbeten an:
Ortsgemeinde Dalheim, Frau Ortsbürgermeisterin Hennig,
Falkensteiner Str. 21, 55278 Dalheim oder per Mail: info@dal-
heim-rheinhessen.de
(Tel. Auskünfte: Frau Ortsbürgermeisterin Hennig unter 06249/8403)
Bitte reichen Sie keine Originalunterlagen ein, da eine Rücksen-
dung aus Kostengründen nicht erfolgt. Ihre Daten werden bei der 
Durchführung des Bewerbungsverfahrens verwendet. Diesbezügli-
che Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutzgrund-
verordnung finden Sie auf der Homepage der VG Rhein-Selz unter 
Karriere_Datenschutzinformation

EimshEim

Sitzung des Gemeinderates  
der Ortsgemeinde Eimsheim

Am Mittwoch, dem 11.09.2024, 19:00 Uhr, findet eine öffentliche Sit-
zung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Eimsheim im Rathaus, Mit-
telstraße 1, 55278 Eimsheim mit folgender Tagesordnung statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1. Bildung der Gemeindeausschüsse
2. Festlegung der Rahmenbedingungen und Wahl von Arbeitsgrup-

pen
3. Ladeinfrastrukur in den Kommunen der VG Rhein-Selz
4. Eimsheim; Bauleitplanverfahren „Flächennutzungsplan, 1. Ände-

rung“ der Verbandsgemeinde Rhein-Selz; Hier: Zustimmung der 
Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 GemO

5. Planungsbeauftragung für KIPKI geförderte PV Anlagen
6. Eimsheim; Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

zur Neugenehmigung von 9 Windenergieanlagen in den Gemar-
kungen Eimsheim, Guntersblum und Uelversheim
Erteilung des Einvernehmens gem. § 36 BauGB

7. Mitteilungen
8. Anfragen
9. Einwohnerfragestunde

55278 Eimsheim, 29.08.2024
gez. Dirk Hesse, Ortsbürgermeister

Friesenheim

Sitzung des Gemeinderates  
der Ortsgemeinde Friesenheim

Am Montag, dem 09.09.2024, 19:30 Uhr, findet eine öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates der Ortsgemeinde Friesenheim in der Gemeindehal-
le, Gaustraße 22, 55278 Friesenheim mit folgender Tagesordnung statt.
Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung/Neufassung 

der Hauptsatzung
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MoMMenheiM

Hauptsatzung der Ortsgemeinde  
Mommenheim vom 30.08.2024

Der Gemeinderat Mommenheim hat auf Grund der §§ 24 und 25 Ge-
meindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur 
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des § 2 der Lan-
desverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehren-
ämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird:

§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde erfolgen aus-
schließlich elektronisch auf der Internetseite der Verbandsgemeinde unter 
der Adresse https://www.vg-rhein-selz.de, soweit dies nach Maßgabe der 
jeweils einschlägigen Bestimmungen zulässig ist. Dies ist auf der Start-
seite der Internetseite der Verbandsgemeinde bekannt zu geben. Soweit 
es sich um eine durch Rechtsvorschrift des Landes bestimmte Pflicht zur 
Veröffentlichung handelt, erfolgt die rein elektronische Bekanntmachung 
nach Maßgabe des § 14 EGovGRP. Im Übrigen erfolgen öffentliche Be-
kanntmachungen in einer Zeitung.; dies gilt insbesondere für Satzungen 
und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen sowie für öffentliche Bekannt-
machungen in Fällen des § 1 Abs. 3 EGovGRP. Der Gemeinderat ent-
scheidet durch Beschluss, in welcher Zeitung die Bekanntmachungen 
erfolgen. Der Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen.
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder 
Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in 
einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in Oppenheim 
zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht 
werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), 
Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der 
Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absat-
zes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle 
Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der Ein-
sichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindes-
tens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorge-
schrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt 
Absatz 2 entsprechend.
(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO 
des Gemeinderates oder eines Ausschusses werden abweichend von 
Absatz 1 in der durch den Gemeinderat durch Beschluss bestimmten 
Zeitung bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung 
in dem in Absatz 1 Satz 1 bestimmten Bekanntmachungsorgan nicht 
möglich ist. Der Gemeinderat entscheidet durch Beschluss, in welcher 
Zeitung die Bekanntmachungen erfolgen; der Beschluss ist öffentlich 
bekanntzumachen.
(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonde-
rer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht an-
gewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffentliche 
Bekanntmachung durch Aushang am Rathaus der Ortsgemeinde. Die 
Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses 
in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der 
Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.
(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine 
andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2
Ältestenrat des Gemeinderates

Der Gemeinderat bildet einen Ältestenrat, der den Ortsbürgermeister in 
Fragen der Tagesordnung und den Ablauf der Sitzungen des Gemein-
derates berät. Das Nähere über die Zusammensetzung, die Aufgaben, 
den Geschäftsgang und die Vereinbarung von Redezeiten bestimmt die 
Geschäftsordnung des Gemeinderates.

§ 3
Ausschüsse des Gemeinderates

(1) Der Gemeinderat bildet folgende Ausschüsse:

1. Haupt- und Finanzausschuss
2. Rechnungsprüfungsausschuss,
3. Ausschuss für Liegenschaften, Verkehr, Bau und Dorferneuerung
4. Ausschuss für Kultur und Soziales,
5. Ausschuss für Landwirtschaft, Weinbau und Umwelt.
(2) Die Ausschüsse nach Absatz 1 bestehen aus acht Mitglieder und bis 
zu fünf Stellvertretern.

4. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung/Neufassung 
der Hauptsatzung

5. Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten, Ernennung, Vereidi-
gung und Einführung in das Amt
1. Erste/r Beigeordnete/r
2. Weitere Beigeordneten

6. Bildung der Gemeindeausschüsse
7. Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des 

Gemeinderates
8. Zustimmung zur Übertragung eines Geschäftsbereiches auf den/

die 1. Beigeordnete/n gem. § 50 Abs. 4 GemO
9. Wahl eines weiteren Mitgliedes der Ortsgemeinde für den Verwal-

tungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts „Kommunale Ener-
gie Rhein-Selz AöR“

10. Köngernheim; Bauleitplanverfahren „Flächennutzungsplan, 1. 
Änderung“ der Verbandsgemeinde Rhein-Selz; Hier: Zustim-
mung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 GemO

11. Ladeinfrastrukur in den Kommunen der VG Rhein-Selz
12. Abrechnung des Vertretungskräfte-Pools 2023;

Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen bzw. außer-
planmäßigen Ausgabe gemäß § 100 GemO

13. Anträge der Fraktionen
13.1 Antrag der Wählergruppe Wagner-Meloth

Verschönerung der Einfahrt in Köngernheim
14. Bauanträge/Bauvoranfragen; Erteilung des Einvernehmens 

nach §§ 14 Abs. 2, 31 Abs. 2 und 36 Baugesetzbuch
14.1 Köngernheim; Bauantrag; Beteiligung der Gemeinde gemäß § 36 

BauGB;
Hier: Außerhalb; Flur 2, Flurstück 42, 43 und 44
Nutzungsänderung einer landwirtschaftlich genutzten Hofstelle 
als Wohngebäude

15. Mitteilungen
16. Anfragen
Nichtöffentlicher Teil
1. Vertragsangelegenheiten
2. Mitteilungen
3. Anfragen
Öffentlicher Teil

Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der 
Sitzung

55278 Köngernheim, 29.08.2024
gez. Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin

Ludwigshöhe

Sitzung des Gemeinderates  
der Ortsgemeinde Ludwigshöhe

Am Montag, dem 09.09.2024, 19:00 Uhr, findet eine öffentliche/nicht-
öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Ludwigshöhe 
im Gemeindezentrum, Im Weiler 30, 55278 Ludwigshöhe mit folgender 
Tagesordnung statt.
Der öffentliche Teil beginnt um 19:30 Uhr.
Tagesordnung:

Nichtöffentlicher Teil
1. Mitteilungen
2. Anfragen
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Beratung und Beschlussfassung über das Vorgehen der Gemeinde 

bezüglich der geplanten Brunnengalerie vom WVR in der Ludwigs-
höher Gemarkung am Rhein

3. Beratung und Beschlussfassung über einen Defibrillatorkasten für 
Außen am Gemeindezentrum

4. Beratung und Beschlussfassung über die Außendämmung eines 
Wohnhauses

5. Beratung und Beschlussfassung über eine neue Tür zwischen zwei 
Anwesen in der Wormer Straße

6. Aktueller Stand einer Verkehrsschau in Ludwigshöhe
7. Mitteilungen
8. Anfragen

55278 Ludwigshöhe, 29.08.2024
gez. Hartmut Zimmermann, Ortsbürgermeister
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(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrkosten 
für Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort erstattet.
(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohn-
ausfall in voller Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die 
entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen Arbeitgeberleistungen 
sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungs-
beiträgen. 2Selbstständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienst-
ausfall in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 30,00 € je Sitzung. 
3Personen, die weder einen Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend 
machen können, denen aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein 
Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, erhalten auf Antrag einen Ausgleich

1. in Höhe von 30,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem 
Haushalt mit ihnen wohnendes Kind unter 14 Jahren tatsächlich be-
treuen oder

2. in Höhe von 30,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichen Gut-
achten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich be-
treuen oder pflegen.

4Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummer 1 und 2 gleichzeitig 
vor, wird der Ausgleich nur einmal gewährt; es gilt der höhere Betrag. 5In 
den Fällen des § 18a Abs. 6 GemO wird unter den Voraussetzungen des 
Satzes 2 Verdienstausfall je Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie 
er für eine Sitzung gewährt würde, erstattet, wenn die Fortbildungsver-
anstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich Pausen dauert; 
Entsprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).
(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Gemeinderatsmit-
glieder für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen 
des Landesreisekostengesetzes.

§ 8
Aufwandsentschädigung  

für Mitglieder der Ausschüsse
(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Gemeinderates erhalten eine Ent-
schädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe 20,00 €.
(2) Die Mitglieder sonstiger Ausschüsse und Beiräte des Gemeinderates 
oder der Gemeinde erhalten eine Entschädigung nach Absatz 1, soweit 
durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.
(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 7 Abs. 3 bis 5 entspre-
chend.

§ 9
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters

(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß § 
12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO.
(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung 
der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pau-
schale Lohnsteuer von der Gemeinde getragen. Die pauschale Lohn-
steuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden auf die Auf-
wandsentschädigung nicht angerechnet.
(3) § 7 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 10
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung 
des Ortsbürgermeisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Auf-
wandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12 Abs. 1 Satz 
1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für 
die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Ver-
tretung ein Dreißigstel des Monatsbetrags, der dem Ortsbürgermeister 
zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die Vertretung insgesamt 
während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, so beträgt die 
Aufwandsentschädigung insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach 
Satz 2. Eine nach Absatz 2 gewährte Aufwandsentschädigung ist an-
zurechnen.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen ein bestimmter Geschäftsbe-
reich übertragen ist, erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 30 % der dem Ortsbürgermeister zustehenden monatlichen 
Aufwandsentschädigung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO.
(3) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädigung 
nach Absatz 1 oder 2 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an den 
Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse, der Beiräten und der 
Besprechungen mit dem Bürgermeister (§ 50 Abs. 7 GemO) die für Ge-
meinderatsmitglieder festgesetzte Aufwandsentschädigung; sofern sie 
nicht bereits hierfür eine Entschädigung als gewähltes Rats- oder Aus-
schussmitglied erhalten. § 7 Abs. 4 gilt entsprechend
(4) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbandsgemein-
derates sind, jedoch in Vertretung des Ortsbürgermeisters an Sitzungen 
des Verbandsgemeinderates teilnehmen und denen keine Aufwandsent-
schädigung nach Absatz 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an 

(3) Die Mitglieder und Stellvertreter der Ausschüsse werden aus Mit-
gliedern des Gemeinderates und sonstigen wählbaren Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde gebildet. Mindestens die Hälfte der Ausschuss-
mitglieder soll Mitglied des Gemeinderates sein; entsprechendes gilt für 
die Stellvertreter der Ausschussmitglieder.

§ 4
Übertragung von Aufgaben  

des Gemeinderates auf Ausschüsse
(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Ange-
legenheit auf einen Ausschuss erfolgt durch Beschluss des Gemeinde-
rates. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit des Gemeinderates, soweit 
die Beschlussfassung dem Ausschuss nicht wieder entzogen wird. Die 
Bestimmungen dieser Hauptsatzung bleiben unberührt.
(2) Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Beschlussfassung über 
die folgenden Angelegenheiten übertragen:

1. Vergabe von Aufträgen über Bau-, Dienst- und Lieferleistungen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einem Betrag von 
15.000,00 €, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Ortsbür-
germeister übertragen ist,

2. Stundung von gemeindlichen Forderungen zu einem Betrag von 
2.500,00 €, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Ortsbür-
germeister übertragen ist.

(3) Dem Ausschuss für Liegenschaften, Verkehr, Bau und Dorferneue-
rung wird die Beschlussfassung über die folgenden Angelegenheiten 
übertragen.

1. Vergabe von Aufträgen über Bau-, Dienst- und Lieferleistungen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einem Betrag von 
10.000,00 €, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Ortsbür-
germeister übertragen ist,

2. Erteilung des Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 
36 BauGB, mit Ausnahme von § 31 Abs. 2 und § 35 BauGB.

(4) Dem Ausschuss für Kultur und Soziales wird die Beschlussfassung 
über die folgenden Angelegenheiten übertragen:

1. Vergabe von Aufträgen über Bau-, Dienst- und Lieferleistungen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einem Betrag von 
5.000,00 €, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Ortsbürger-
meister übertragen ist,

(5) Der Gemeinderat ist in seiner nächsten Sitzung über die von den 
Ausschüssen gefassten Beschlüsse zu unterrichten.
(6) Wertgrenzen nach Absatz 2 gelten inklusive Umsatzsteuer und im 
Einzelfall bzw. je Auftrag.

§ 5
Übertragung von Aufgaben  

des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister
(1) Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Ange-
legenheiten übertragen:

1. Vergabe von Aufträgen über Bau-, Dienst- und Lieferleistungen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einem Betrag von 
3.000,00 € je Einzelfall,

2. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger 
Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 GemO bis zu einem 
Betrag von 3.000,00 €,

3. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 110,00 € nach Maßgaben 
allgemeiner Grundsätze und Richtlinien des Gemeinderates,

4. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechts-
mitteln zur Fristwahrung.

Sonstige besondere gesetzliche Zuständigkeitsbestimmungen bleiben 
unberührt.
(2) Wertgrenzen nach Absatz 1 gelten inklusive Umsatzsteuer und im 
Einzelfall bzw. je Auftrag.

§ 6
Beigeordnete

(1) Die Gemeinde hat bis zu drei Beigeordnete.
(2) Für die Verwaltung der Ortsgemeinde können bis zu drei Geschäfts-
bereiche gebildet werden, die auf die Beigeordneten zu übertragen sind.

§ 7
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemein-

derates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen 
persönlichen Aufwendungen erhalten die Gemeinderatsmitglieder für 
die Teilnahme an Sitzungen des Ortsgemeinderates eine Entschädigung 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5.
(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in 
Höhe von 20,00 €.
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III.
Die nicht meldepflichtigen ausländischen Einwohnerinnen und Einwoh-
ner und die deutschen Wahlberechtigen mit Migrationshintergrund kön-
nen ihre Eintragung in das Wählerverzeichnis
bis zum Freitag, dem 8. November 2024, 18 Uhr,
bei der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, beantragen. Antragsvordrucke 
können Sie bei der Verbandsgemeinde Rhein-Selz erhalten.

IV.
Ich weise darauf hin, dass die Wahl nicht stattfindet, wenn keine Wahl-
vorschläge eingereicht oder zugelassen werden oder die Zahl der zuge-
lassenen Bewerberinnen und Bewerber insgesamt nicht die Zahl der zu 
wählenden Mitglieder des Beirates übersteigt. Ob die Wahl stattfinden 
kann oder nicht, wird spätestens bis 29. Oktober 2024 bekanntgegeben.

Nierstein, 04.09.2024
gez.

Jochen Schmitt
Stadtbürgermeister und Wahlleiter

Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und 
Stadtsanierung der Stadt Nierstein

Am Dienstag, dem 10.09.2024, 19:00 Uhr, findet eine öffentliche/nicht-
öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Stadtsanierung 
der Stadt Nierstein im Rathaus Nierstein, Bildstockstraße 10, 55283 
Nierstein mit folgender Tagesordnung statt.
Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Stadt Nierstein; Bebauungsplanverfahren „Ober dem Langen Rech, 

6. Änderung“
Hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB)

2. Trauerhalle Schwabsburg;
Beauftragung von Ausbesserungsarbeiten

3. Stadtsanierung Nierstein; Sanierung des Rathauses;
hier: Angebot planerische Leistung (Honorarvertrag)

4. Bauanträge/Bauvoranfragen; Erteilung des Einvernehmens 
nach §§ 14 Abs. 2, 31 Abs. 2 und 36 Baugesetzbuch

4.1 Nierstein; Bauantrag; Beteiligung der Gemeinde/Stadt gemäß § 36 
BauGB;
Hier: Am Brückchen; Flur 18, Flurstück 52
Um- und Anbau eines Wohnhauses

4.2 Nierstein; Bauantrag; Beteiligung der Stadt gemäß § 36 BauGB;
Hier: Freyburger Allee; Flur 16, Flurstück 474/1
Fristende: 15.10.2024
Nutzungsänderung im Kellergeschoss einer
Einfamiliendoppelhaushälfte

5. Mitteilungen
6. Anfragen
Nichtöffentlicher Teil
1. Grundstücksangelegenheiten
2. Mitteilungen
3. Anfragen
Öffentlicher Teil

Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sit-
zung

55283 Nierstein, 29.08.2024
gez. Peter Krämer, Beigeordneter

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und 
Klimaschutz der Stadt Nierstein

Am Mittwoch, dem 11.09.2024, 19:00 Uhr, findet eine öffentliche Sit-
zung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz der Stadt Nierstein 
im Rathaus Nierstein, Bildstockstraße 10, 55283 Nierstein mit folgender 
Tagesordnung statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1. Begrüßung durch den Ausschussvorsitzenden, 2. Beigeordneter 
Herr Michael Sander

2. Verpflichtung der Ausschussmitglieder gemäß § 46 Abs. 5 i.V.m.  
§ 30 Abs. 2 Gemeindeordnung

3. Erhalt der Baumpflanzungen entlang des Dyckerhofweges (zu-
rückdrängen von konkurrierenden Rankpflanzen)

4. Pflanzenaktion der VG und der Stadt Nerstein
4.1 Pflanzenaktion im Niersteiner Schulhof
4.2 Pflanzenaktion Gevry-Chambertin-Anlage
5. Solaranlagen auf Dächern stadteigener Liegenschaften  

(Planungsbeauftragung im Rahmen der KIPKi-Förderung)

diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde eine Aufwandsentschädigung. 
Sie beträgt je Sitzung die Hälfte des Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz 
2, mindestens jedoch den nach § 13 Abs. 4 KomAEVO festgelegten Min-
destbetrag. Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Besprechungen 
des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürgermeistern 
gemäß § 69 Abs. 4 GemO.
(5) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 11
Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter

(1) Bachpaten, Beauftragte für das Glockengeläut, Beauftragte oder 
Paten in der Kinder- und Jugendarbeit, Brauchtumspfleger, Bücherei-
beauftragte, Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte, Ortsbild-
beauftragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, Wirtschafts- und 
Wanderwegewarte, Friedhofsbeauftragter sowie Inhaber vergleichbarer 
Ehrenämter erhalten eine Aufwandsentschädigung. Die Höhe der jewei-
ligen Aufwandsentschädigung wird durch Ratsbeschluss festgelegt.
(2) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 12
In-Kraft-Treten

(1) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeit tritt die Hauptsatzung vom 29.08.20219 außer Kraft.

55278 Mommenheim, den 30.08.2024
Hans-Peter Broock, Ortsbürgermeister

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung des Verfahrens 
oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Stadt NierSteiN

Bekanntmachung des Wahlleiters
zur Eintragung der von der Meldepflicht  

befreiten wahlberechtigen Einwohnerinnen  
und Einwohner und bestimmter wahlberechtigter 

deutscher Einwohnerinnen und Einwohner  
in das Wählerverzeichnis

I.
Am Sonntag, dem 10. November 2024, findet die Wahl des Beirats für 
Migration und Integration der Stadt Nierstein statt.

II.
1. Wahlberechtigte ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, die 

von der Meldepflicht befreit und deshalb in der Stadt nicht gemeldet 
sind und daher auch nicht von Amts wegen in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden können, können ihre Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis bei der Verbandsgemeinde Rhein-Selz beantragen.

2. Aus dem Melderegister ist nicht ersichtlich, wie die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben wurde. Daher können wahlberechtig-
te deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Staatsbürgerschaft 
erworben haben
a) als Spätaussiedler oder deren Familienangehörige nach § 7 des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes,
b) nach § 4 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 des Staatsangehörig-
keitsgesetzes und ein Elternteil Ausländer oder Spätaussiedler oder 
dessen Familienangehöriger nach § 7 des Staatsangehörigkeitsge-
setzes ist,

nicht von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen werden; 
sie können ebenfalls ihre Eintragung in das Wählerverzeichnis bei der 
Verbandsgemeinde Rhein-Selz beantragen.
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Stellenausschreibung
Die Stadt Oppenheim

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d) oder Personen mit

vergl. Abschluss nach der Fachkräftevereinbarung Rheinland-
Pfalz

für die Kindertagesstätte „Gänsaugraben“.
Die Stadt Oppenheim ist mit rund 7.800 Einwohnern ein attraktives 
Mittelzentrum in der Region Rheinhessen und verfügt über eine her-
vorragende Infrastruktur, verkehrsgünstige Lage, ein vielseitiges Kul-
turangebot sowie über ausgezeichnete Freizeit- und Naherholungs-
möglichkeiten. Wir bieten wir für die Betreuung unserer Jüngsten 
folgende Stellen:

• 1 Teilzeit (25,0 Std/Woche) unbefristet
• 1 Teilzeit (30,0 Std/Woche) zweckbefristet nach § 21 BEEG für 

eine Elternzeitvertretung, längstens bis 29.06.2026
• 1 Vollzeit zweckbefristet nach § 21 BEEG für eine Elternzeit-

vertretung, derzeit längstens bis 27.05.2025. Eine Verlänge-
rung des Vertrages ist nicht ausgeschlossen.

Das zeichnet Sie aus
- Staatl. Anerkennung zum Erzieher (m/w/d) oder vergleichba-

rer Abschluss gemäß der Fachkräftevereinbarung des Landes 
Rheinland-Pfalz (bspw. Abschluss in Heilerziehung, Sozialarbeit, 
Sozialpädagogik, Ergotherapie, Heilpädagogik)

- Aktuelle pädagogische Fachkenntnis durch Fort- und Weiterbil-
dung

- Mitverantwortung und gute Teamarbeit sind für Sie selbstver-
ständlich

- Sie sind Gestalter*in und Ideengeber*in für den pädagogischen 
Alltag für Kinder von 2 bis 6 Jahren

- Flexibilität bei der Übernahme von Früh- und Spätdiensten
- Bereitschaft zur Mitgestaltung der Räumlichkeiten und der Erar-

beitung von Konzepten
Wir bieten
- Ein kompetentes Leitungstandem mit Erfahrung und Freude an 

der Arbeit mit den Teams
- Wöchentliche Teammeetings
- Vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten, ggf. auch regelmäßige 

Supervision und Coaching
- Eine lebendige Einrichtung im Wandel mit vielen Möglichkeiten 

sich einzubringen
- Vergütung nach EG S8a TVöD
Wir fördern die Gleichbehandlung nach § 7 (1) Landesgleichstel-
lungsgesetz (LGG). Bewerbungen von schwerbehinderten Men-
schen sind gerne erwünscht.
Sie sind interessiert?
Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe 
der Kennziffer mit den üblichen Unterlagen spätestens bis zum 
22.09.2024 an die Stadt Oppenheim, z.Hd. Frau Stadtbürgermeis-
terin Silke Rautenberg, Merianstraße 2, 55276 Oppenheim oder per 
E-Mail unter info@stadt-oppenheim.de
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung Ihrer Bewerbungs-
unterlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Ihre Daten werden bei der 
Durchführung des Bewerbungsverfahrens verwendet. Diesbezügli-
che Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutzgrund-
verordnung finden Sie auf der Homepage der VG Rhein-Selz unter 
Karriere_Datenschutzinformation.

Andere 
Behörden und STellen

Grundsteuer
Änderungen der Grundstücksverhältnisse  
müssen dem Finanzamt mitgeteilt werden

Frist beachten
Wenn nach dem 01.01.2022 Veränderungen der tatsächlichen Verhält-
nisse in Bezug auf das Grundstück eingetreten sind, die sich auf die 
bisherigen Wertfeststellungen auswirken können, z. B.

• erstmalige Bebauung,
• Anbau, Umbau, Kernsanierung, Abriss,
• Erweiterung der Wohn- oder Nutzfläche,
• Umwandlung von Geschäftsräumen in Wohnräume,
• Änderung der Nutzungsart (z. B. Ackerland wird zu Bauland),

6. Ladeinfrastruktur in den Kommunen der VG Rhein-Selz (Ermäch-
tigung der Anbieterauswahl/Vertragsverhandlungen und Auftrags-
vergabe)

7. E-Car-Sharing im ländlichen Raum, Zwischenstand
8. Rhine-Clean-Up Day am 14.09.2024
9. Mitteilungen
10. Anfragen

55283 Nierstein, 29.08.2024
gez. Michael Sander, 1. Beigeordneter

Stadt Oppenheim

Sitzung des Ausschusses für Umwelt der 
Stadt Oppenheim

Am Montag, dem 16.09.2024, 19:00 Uhr, findet eine öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Umwelt der Stadt Oppenheim im Sitzungssaal des 
Rathauses, Merianstraße 2, 55276 Oppenheim mit folgender Tagesord-
nung statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1. Verpflichtung der Ausschussmitglieder gemäß § 46 Abs. 5 i.V.m. § 
30 Abs. 2 Gemeindeordnung

2. Forstwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2025
3. Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)

Situationsbericht Jagdgenossenschaft Oppenheim
4. Baumpflege und -kontrolle
5. Sachstandsbericht zum Förderantrag „Natürlicher Klimaschutz in 

Kommunen“
6. Mitteilungen
7. Anfragen

55276 Oppenheim, 02.09.2024
gez. Raimund Darmstadt, 2. Beigeordneter
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Donnerstag: Dienheim, Dolgesheim, Dorn-Dürkheim, Eimsheim, Hille-
sheim, Uelversheim, Weinolsheim, Wintersheim. Anmeldung mittwochs 
von 15.00 bis 17.00 Uhr unter 06133 4901 111
Freitag vormittags: Friesenheim, Köngernheim, Undenheim. Anmel-
dung donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr unter 06133 4901 110
Freitag nachmittags: Selzen
Anmeldung donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr unter 06133 4901 114

Sie erreichen uns zu folgenden Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten ab 01.05.2023:
Allgemeine Öffnungszeiten der Verwaltung:

Mo 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Di 08:00 bis 12:00 Uhr
Mi geschlossen
Do 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Fr 08:00 bis 12:00 Uhr
Vorsprache bei Fachbereich 3: Bauliche Infrastruktur nur nach Termin-
vereinbarungen.
Öffnungszeiten des Bürgerbüros Oppenheim:

Mo 08:00 bis 16:00 Uhr
Di 08:00 bis 16:00 Uhr
Mi geschlossen
Do 08:00 bis 18:00 Uhr
Fr 08:00 bis 12:00 Uhr
„Zusätzlich haben wir an folgenden Samstagen von 10:00 - 12:00 Uhr 
für Sie geöffnet:
06.01.2024, 03.02.2024, 02.03.2024, 06.04.2024, 04.05.2024, 01.06.2024, 
06.07.2024, 07.09.2024, 05.10.2024, 09.11.2024, 07.12.2024“
Bitte informieren Sie sich zusätzlich auf unserer Homepage über etwai-
ge, kurzfristige Änderungen in den Öffnungszeiten.
Anschrift:
VG-Verwaltung Rhein-Selz, Sant´-Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim;
E-Mail:
Die Mail-Adressen aller Bediensteten finden Sie unter 
www.vg-rhein-selz.de; oder verbandsgemeinde@vg-rhein-selz.de.
Telefon:
Die Telefon-Nummern aller Bediensteten finden Sie unter 
www.vg-rhein-selz.de.
Telefon Hotline/Allgemeine Bürgerbegehren: ���������������� 06133/4901-222
Telefon Bürgerbüro (Pass-/Meldeamt) �����������  06133/4901-400 oder 267
Telefon Zentrale: ���������������������������������������������������������������� 06133/4901-0
Telefon Ordnungsamt: ��������������������������������������������������� 06133/4901-444
Telefon Stabsstelle Tourismus: �������������������������������������� 06133/4901-333

Seniorenbeirat:
Vorsitzender: Edgar Henkel
0151-51548714
seniorenbeirat@vg-rhein-selz.de
Sprechstunde nach Vereinbarung
Weitere Informationen unter: www.vg-rhein-selz.de/bildung-soziales/
seniorenbeirat

Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung
Vorsitzende: Sina-Katharina Scherer
inklusionsbeirat@vg-rhein-selz.de

Jugendvertretung
Vorsitzende: Alena Kunze
jugendvertretung@vg-rhein-selz.de
weitere Informationen unter: www.jugendvertretung-rhein-selz.de

Dexheim

Dinner in white

Am 07.09. findet im Rahmen der „1250 Jahre Dex-
heim“ Feier ein „Dinner in white“ in der Keltenstraße im 
Neubaugebiet statt. Hierzu sind alle Dexheimer:innen 
eingeladen. Wer teilnehmen möchte kommt bitte in 
weiß gekleidet und bringt einfach Tisch, Stühle und 
Verpflegung mit, falls vorhanden auch gerne eine wei-

ße Tischdecke. Wir freuen uns auf eine lange Tafel und einen gemütli-
chen Abend. Wir starten um 17:30.

Herzliche Grüße!
Sarah Rahe

2. Beigeordnete

müssen die Eigentümer dies gegenüber dem Finanzamt anzeigen.
Hierzu stehet eine Klickanleitung zur Verfügung: https://lfst.rlp.de/ser-
vice/grund-und-boden/grundsteuerreform
Beispiel: Wurde an einem Einfamilienhaus im Mai 2023 ein Anbau er-
richtet, so muss dies dem Finanzamt gegenüber angezeigt (mitgeteilt) 
werden = sog. Anzeigepflicht.
Das Finanzamt bewertet dann den Grundbesitz auf den Stichtag 01.01 
2024 grundsätzlich neu. Neben einem anderen Grundsteuerwert kann 
sich je nach baulicher Veränderung auch eine andere Grundstücksart 
(z. B. Zweifamilienhaus) ergeben. Für die Anpassung des Grundsteuer-
werts muss die Wertveränderung mehr als 15.000 € ausmachen.
Fristen für Abgabe der Änderungsanzeige
Änderungen, die in 2022 oder 2023 eingetreten sind, sind bis zum 
31.12.2024 anzuzeigen. Im Jahr 2024 eingetretene Änderungen bis zum 
31.01.2025. Die Finanzämter können jedoch Erklärungen zur Feststel-
lung des Grundsteuerwerts vor Ablauf der Frist anfordern. (41/2024 - 
Kurzfassung)
Hier können Sie den kompletten Text lesen: https://lfst.rlp.de/nach-
richten-1

Landesamt für Steuern

Grundsteuer: Was tun bei Wechsel der Ei-
gentumsverhältnisse am Grundstück?

Für die Grundsteuer sowie die zugrundeliegende Bewertung sind die Ei-
gentumsverhältnisse am 01.01. des jeweiligen Jahres entscheidend. Die 
Änderung der Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück hat Auswir-
kungen auf die Steuerschuldnerschaft bei der Grundsteuer. Der Grund-
steuerwert wird den neuen Eigentümern zugerechnet.
Das Finanzamt spricht in diesem Zusammenhang von einer Zurech-
nungsfortschreibung. Eine solche Fortschreibung des Grundsteuerwerts 
kommt insbesondere in Betracht, wenn Grundbesitz verkauft, verschenkt 
oder vererbt wird. In der Folge wird auch der neuen Eigentümerin bzw. 
dem neuen Eigentümer gegenüber der Grundsteuermessbetrag festge-
setzt, woraufhin die zuständige Kommunalverwaltung die Grundsteuer 
von den neuen Steuerschuldnern erhebt. Anders als bei Änderungen, 
die sich auf den Wert eines Grundstücks auswirken, ist in diesem Fall 
grundsätzlich keine eigene Grundsteuererklärung (Feststellungserklä-
rung) notwendig. Von Änderungen der Eigentumsverhältnisse erhält das 
Finanzamt grundsätzlich Kenntnis von den Grundbuchämtern.
In den von Änderungen betroffenen Fällen führen die Finanzämter zur-
zeit die erforderlichen Anpassungen auf die Folgestichtage ab dem 
01.01.2023 durch. Diese Arbeiten sind mit Blick auf die erstmalige Fest-
setzung der reformierten Grundsteuer durch die Kommunalverwaltun-
gen ab 2025 wichtig und werden von den Finanzämtern nach und nach 
erledigt. (42/2024 - Kurzfassung)
Hier können Sie den kompletten Text lesen: https://lfst.rlp.de/nach-
richten-1

NachrichteN
aus der VerbaNdsgemeiNde
Verbandsgemeinde 

Mobil bleiben mit dem Bürgerbus Rhein-Selz

� Foto: Volkmar Kröhl
Der Bürgerbus Rhein-Selz e.V. bietet älteren und/oder mobilitätseinge-
schränkten Bürgerinnen und Bürgern einen Fahrdienst zu Zielen des 
täglichen Lebens, z.B. zum Einkaufen, Ärzten, Apotheken, Behörden, 
etc. innerhalb der Verbandsgemeinde Rhein-Selz.
Dieser Service wird kostenlos und ehrenamtlich durchgeführt und findet 
zu folgenden Zeiten statt:
Dienstag: Dienheim, Dolgesheim, Dorn-Dürkheim, Eimsheim, Gunters-
blum, Hillesheim, Ludwigshöhe, Uelversheim, Weinolsheim, Wintersheim. 
Anmeldung montags von 15:00 bis 17:00 Uhr unter 06133 4901 111
Mittwoch: Dalheim, Dexheim. Anmeldung dienstags von 17:00 bis 
19:00 unter 06133 4901 109
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Dorn-Dürkheim

Neues aus em Örtche

Am Donnerstag konnten wir unter 
Anwesenheit vieler Dergemer mei-
nen Amtsvorgänger Claus-Dieter 
Biegler nach 20 Jahren als Ortsbür-
germeister verabschieden. Neben 
lokaler Politprominenz hatte sich 
auch Jan Metzler die Zeit genom-
men am Abschied teilzunehmen. 
Begrüßt wurden die zahlreichen 
Gäste mit einem Liederpotpourri der 
Feuerwehrkapelle Dorn-Dürkheim /
Hillesheim. Vielen Dank dafür. Nach 
ein paar launigen Reden begann der 
gemütliche Teil. Bei bestem Wetter 
wurden Weine eines Teils unserer 
örtlichen Winzer ausgeschenkt. Die 
Frauen der Familie Knobloch hatten 

für alle leckere Teilchen aufgebacken. Auch dafür vielen Dank. Alle Ver-
eine hatten für C-D Biegler Geschenke mitgebracht, so konnte er reich 
beschenkt am späten Abend nachhause gehen. Es war für alle ein Fest.

Auf der Baustelle ist wieder Betrieb. Der Kanalbautrupp verlegt gerade 
den Regenwasserkanal, der Straßenbautrupp richtet sich ein und be-
ginnt in den nächsten Tagen mit den Arbeiten an der Landesstraße. Da-
bei kann es zu Beeinträchtigungen für den Verkehr kommen.
Geht man durch unser Örtche, wird man immer wieder mit starkem Un-
krautbewuchs oder herunterhängenden Ästen an Grundstücksmauern 
konfrontiert. Nicht nur, dass es nicht schön aussieht, es behindert auch. 
Gerade im Hinblick auf Kerb wäre es gut, wenn jeder mal vor seinem 
Grundstück nachsieht und ggf. aktiv wird.
Sehr schön war die Einschulungsfeier in der Grundschule in Dolgesheim. 
Unsere Kinder wurden toll begrüßt. So stellt man sich einen Schulanfang 
vor. Allen Kindern viel Spaß und Erfolg in der Schule. An alle Autofahrer: 
Achtet bitte auf die Kinder. Danke.

Euer Ortsbürgermeister
Klaus-Peter Haas

Friesenheim

Mussig im Kerschgaade
Es geht weiter mit neuen kleinen Erzählungen/Erklärungen  

zu den Geschichten der besonderen Buntglasmalereien  
der ev. Kirche Friesenheim ...

Und mit mehr Musik von den Friesenheimern Katharina Huse und 
Dirk Flohr!
Unterhaltsamer Nachmittag im Schatten des lebendigen Kulturdenk-
mals ev. Kirche Friesenheim, in lockerer Atmosphäre nochmal etwas 
Sommer-Feeling tanken.
Kleine Kunstausstellung E. Meier-Wölfle in und um die Kirche herum.
Für guten Klang sorgt D. Achenbach und mit Unterstützung des Bio-
weingut Lorenz und Weingut H.-J. Held aus Friesenheim können wir zu 
einem Glas Wein oder Wasser einladen.

Dolgesheim

Konstituierende Sitzung des Gemeinderates 
Dolgesheim

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Dolgesheim,
Ihr neuer Gemeinderat hat sich am 26.08.2024 neu gebildet.
Alexander Becker
Bernd Gaedigk
Jessica Hahner
Thomas Held
Marcel Hug
Dirk Merz
Steffen Schmitt
Lisa Schollenberger
Axel Seck
Klaus Starck
Peter Starck
Jörg Urlbauer
Außerdem wurde ich als Ihre neue Ortsbürgermeisterin vereidigt.
Am Montag den 16.09.2024 um 19.30 Uhr wird die konstituierende 
Sitzung weitergeführt, die Ausschüsse besetzt und vom Gemeinderat 
gewählt. Dies geschieht in offener Abstimmung. Das Vorschlagsrecht 
haben die Ratsmitglieder. Die Gemeindeausschüsse müssen gemäß der 
Gemeindeordnung mindestens zur Hälfte aus Ratsmitgliedern und zur 
anderen Hälfte mit sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern be-
setzt werden.
Ich beglückwünsche alle Ratsmitglieder zu Ihrer Wahl in den Gemeinde-
rat für die Wahlperiode 2024-2029 und freue mich auf eine konstruktive 
und positive Zusammenarbeit im Sinne der Weiterentwicklung von Dol-
gesheim.

Ihre Sandra Betz, Ortsbürgermeisterin

Die Vereine Bürgerliste Dolgesheim e.V. & Zukunft Dolgesheim e.V.   
veranstalten gemeinsam am Sonntag dem 08. September 2024 das 

 

Wir laden alle in Dolgesheim und den Nachbargemeinden Wohnende ganz herzlich ein, 
gemeinsam ein paar unterhaltsame Stunden zu erleben.  

 

Das Kartoffelerntefest findet auf dem Turnplatz statt.  
Ab 11.30 Uhr bieten wir traditionelle Kartoffelgerichte an,  
die mit den von uns geernteten Kartoffeln hergestellt werden!   

 Kartoffelpuffer mit Apfelmus 
 Pellkartoffeln  mit Leberwurst od. Quark od. 

eingelegtem Hering 
 Backeskartoffeln 
 Kartoffelbratwurst 
 Kartoffelgulasch                
 Kartoffelbrot 

 

Natürlich kommt auch der Durst nicht zu kurz!  

  

Ab 13.00 Uhr haben Sie wieder die Möglichkeit kostenlos bei einer   

              Schätzfrage einen kleinen Kartoffelvorrat zu gewinnen.   
                Das Ergebnis wird gegen 15.30 Uhr bekannt gegeben.  

 

        Das Kartoffelroden auf dem Feld wird wenn möglich angeboten und  
        Sie können so lange der Vorrat reicht auch Kartoffeln kaufen oder bestellen. 

      Wir würden uns sehr freuen, Sie mit Ihrer Familie, 
Freunden und Bekannten begrüßen zu dürfen. 

Für die anwesenden Kinder wird eine Hüpfburg bereitstehen! 
 

Um 14.30 Uhr werden von der Ökumenisch-Öffentlichen Bücherei Dolgesheim Urkunden für die 
Teilnahme am Lese-/Vorlesesommer RLP an die Kinder/Jugendlichen ausgehändigt 
 

 Sollte es regnen, wird die Veranstaltung in die Vereinsturnhalle des  TV 
Dolgesheim verlegt.  

Der Erlös wird für gemeinnützige Zwecke in Dolgesheim verwendet!

12. Dolgesheimer Kartoffelerntefest 
 

  

 
 

Ausflug der Dolgesheimer Senioren
Der diesjährige Seniorenausflug führte uns nach Bad Dürkheim an der 
Weinstraße.Nach einer informativen Stadtrundfahrt ging es zu einem le-
ckeren Mittagessen in das berühmte Dürkheimer Riesenfaß. Anschlie-
ßend fuhren wir nach Ramsen in den Sumpfwald am Eiswoog wo bereits 
die historische Schmalspurbahn auf uns wartete. Den Ausklang dieses 
herrlichen Ausflug fand in Dolgesheim bei der Pizzeria Angelo statt. Wie 
immer hatten wir sehr viel Spaß und gute Unterhaltung.

gez. Sandra Betz, Ortsbürgermeisterin
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Guntersblum

Gemeindebücherei Guntersblum

Kommt in die Gemeindebücherei Guntersblum im DGH! Über 10000 
Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene stehen allen kostenfrei 
zur Verfügung!
Öffnungszeiten:
Mo.: �����������������������������������������������������������������������������  16:30 - 18:30 Uhr
Do.: ������������������������������������������������������������������������������  15:00 - 17:00 Uhr
Zeit für Bücherwünsche: Die nächsten Bestelllisten sind in Arbeit; wer 
Vorschläge hat, kann diese gerne in der Gemeindebücherei abgeben 
oder unter den Bücherlisten-Post bei Facebook setzten.
Um uns auf Facebook zu finden, schauen Sie in der Gruppe „Gemeinde-
bücherei Guntersblum“ vorbei.
Mit folgendem Link können Sie dort auch hineinsehen, wenn 
Sie kein Facebook-Konto haben: https://www.facebook.com/
groups/1388774295212226/
An die Lesesommer- und Vorlesesommerkinder: Nun muss ich erstein-
mal alles auswerten, die Lose für die landesweite Verlosungen versen-
den, Urkunden schreiben und natürlich die Preise für Guntersblum verlo-
sen - das alles braucht ein bisschen Zeit und ihr müsst leider noch etwas 
warten. Ich versuche aber, mich zu beeilen.
Alles Liebe aus der Gemeindebücherei.

HillesHeim

Das Plakat „Hillesheimer Kerb am Bürgerhaus“ finden Sie auf der 
Seite 22.

Gemeinsam Zeit verbringen, sich an der Musik erfreuen und über die 
Leuchtkraft der Buntglasmalereien staunen, die bei Tageslicht erst ihre 
volle Schönheit entfalten.

Mussig im Kerschgaade, So, 15.9., 15 Uhr
Evangelische Kirchengemeinde Friesenheim

Verkauf Sandsteine gegen Höchstgebot

Die Gemeinde Friesenheim verkauft 
gegen schriftliches Höchstgebot.
Sandsteine, wie beschrieben und auf 
den Bildern zu sehen. Ohne Deko.
Keine Verladehilfe möglich, nur 
Selbstabholung.
2 Stück ca. 200 x 25 x 30 cm
1 Stein ca. 230 cm und 1 Stein ca. 
240 cm lang
3 Sandsteine rund, max. ca. 60 cm
Angebote binnen Wochenfrist nach 
Erscheinen im Amtsblatt an:
ortsgemeinde@friesenheim-rhein-

hessen.de oder
Ortsgemeinde Friesenheim
Gaustraße 20-22
55278 Friesenheim
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Köngernheim

Dieses Wochenende: Herbst-/Winterbasar  
in der Sickingenhalle

Stadt NierSteiN

Die BigMainzelBand gastiert  
am Sonntag den 15. September um 11:00 Uhr 

im Park der Stadt Nierstein
Die BigMainzelBand, die Bigband von ZDF Mitarbeiter*innen, ist am 
Sonntag den 15. September im Rahmen des Niersteiner Kultursom-
mers zu Gast im Park der „Riesling-City“.
Dies um 11:00 Uhr bei freiem Eintritt mit einer musikalischen Ma-
tinee.
Die Band spielt in klassischer Besetzung funkige, soulige, traditionelle 
und eigene Arrangements. Swing von Count Basie bis Roger Cicero, 
Soul und Pop von Ray Charles bis Stevie Wonder sowie Funk und Jazz-
rock von Tower of Power bis Johnny Guitar Watson.
Ein Showreel und viele Hörbeispiele finden Sie unter bigmainzelband.de. 
Aktuelles bei Instagram.
Geleitet wird die Band von Jonathan Strieder.
Jonathan Strieder hat an der Uni Mainz Jazz- und Popularmusik stu-
diert. 2024 macht er seinen Bigband Masterabschluss in Frankfurt in 
Kooperation mit der hr-Bigband. Jonathan ist einer der gefragtesten 
Posaunisten im Rhein-Main Gebiet und darüber hinaus. Er ist Leader 
und Komponist seines eigenen Septetts „J‘s Seven“ und Initiator des 
Frankfurt Jazz Collective Fäzz.
Bigband oder was?
Eine Bigband: Das sind meist 4 Trompeten, 4 Posaunen, 5 Saxopho-
ne, Gesang, Schlagzeug, Bass, Gitarre und Klavier. Eine Bigband ist für 
Jazzmusiker das, was ein Orchester für klassische Musiker ist: Der ganz 
große Klangkörper.
Die Besonderheit der BigMainzelBand: Hier singen vier Sänger*Innen - 
manchmal solistisch, häufig aber auch in kraftvollen vierstimmigen Sät-
zen. Das macht das Soul- und Funk-Repertoire zu einem fulminanten 
und tanzbaren Klangereignis.

Kerb am Bürgerhaus
Liebe Hillesheimerinnen, liebe Hillesheimer,
liebe Kerbegäste von Nah und Fern,

wir laden herzlich ein zur Hilleshei-
mer Kerb am neuen Standort: am 
Bürgerhaus! Freuen Sie sich mit uns 
auf ein buntes Fest voller Freude, 
Spiel und Spaß für die ganze Fami-
lie, für alle Generationen.
Ein ganz besonderer Dank gilt den 
Vereinen und den ehrenamtlichen 
Machern, die mit viel Herzblut und 
Einsatz diese Kerb möglich ma-
chen. Ohne diese Unterstützung 
und unermüdlichen Einsatz wäre 
diese Kerb nicht denkbar.
Kommen Sie vorbei, genießen Sie 
die festliche Atmosphäre und lassen 

Sie uns gemeinsam viele schöne Momente erleben. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Besucher und ein fröhliches Miteinander.
In diesem Sinne grüße ich bereits heute recht herzlich und freue mich mit 
Ihnen auf unsere Kerb.

Im Namen aller Aktiven der Kerb 2024
Ihre Ortsbürgermeisterin

Melanie Schindel
Das Programm

Freitag, 06.09.2024
ab 18 Uhr Kerb am Bürgerhaus und im Weingut
Ab 19 Uhr Live-Musik von „Sister T“ auf dem neuen Kerbeplatz
Samstag, 07.09.2024
ab 15 Uhr großer Familiennachmittag mit Kuchenbuffet und Kin-

derprogramm
15-17 Uhr Ausstellung im Ev. Gemeindehaus
16 Uhr Aufführung der Kindergarten-Kinder, anschließend Blas-

musik
18 Uhr Kerbespiele am Bürgerhaus
Ab 21 Uhr Musik am Bürgerhaus mit DJ Joschka Friedrich
Ab 17 Uhr Kerb im Weingut
Sonntag, 08.09.2024
10 Uhr ökumenischer Gottesdienst im Weingut Räder, anschlie-

ßend Frühschoppen
14 Uhr Kuchenbuffet am Bürgerhaus
14:30 Uhr Kerbe-Fußballspiel auf dem Bolzplatz
15-17 Uhr Ausstellung im Ev. Gemeindehaus
Ab 16 Uhr Kerb am Bürgerhaus mit Live-Musik
20 Uhr Kerbe-Tombola
An allen Tagen
Getränke, Essen, Rollkistenbahn, Torwand, Fotobox, Schausteller

Auf- und Abbau der Kerb
Liebe Hillesheimerinnen, liebe Hillesheimer,
getreu dem Motto „Viele Hände, schnelles Ende“ rufen wir zum gemein-
samen Auf- und Abbau der Kerb auf.

Wir treffen uns am Donnerstag, 5. 
9. um 18 Uhr zum Aufbau rund um 
das Bürgerhaus.
Für eine kleine Stärkung nach erle-
digter Arbeit wird gesorgt.
Der Abbau ist am Montag, 9. 9. ab 
17 Uhr. Anschließend wollen wir 
die Kerb gemütlich bei den Anglern 
ausklingen lassen. Im Namen aller 
Aktiven der Kerb 2024 bedanke ich 
mich bereits im Voraus für die tat-
kräftige Unterstützung.

Ihre Ortsbürgermeisterin
Melanie Schindel

Bürgersprechstunde
Liebe Hillesheimerinnen und Hillesheimer,
die Bürgersprechstunde findet mittwochs von 17-18 Uhr statt. Unab-
hängig davon können Sie gerne auch einen Termin vereinbaren per E-
Mail an info@hillesheim-rhh.de oder telefonisch unter 06733/4869660.
Gelbe Säcke können abgeholt werden, wann immer das Bürgerhaus für 
Sport oder andere Angebote geöffnet ist. Unterlagen für die Verbands-
gemeinde können wir für Sie mit der Gemeindepost mitnehmen.
Viele Grüße!

Melanie Schindel, Ortsbürgermeisterin
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wöhnlichen Präsentation, an der mehr als 20 Vereine teilnehmen, steht 
unter dem Motto „Kinder- und Jugendförderung“.
„Wir freuen uns sehr über die große Vielfalt an Vereinen aus allen gesell-
schaftlichen Bereichen, die das Leben in Oppenheim für Groß und Klein 
seit Jahrzehnten enorm bereichern und aus unserem Miteinander nicht 
wegzudenken sind. Daher ist es uns eine besondere Freude, einen brei-
ten Querschnitt dieser Angebote zum Vereinsentdeckertag abzubilden“, 
erklärt der zuständige Erste Beigeordnete, Stephan Arnold, im Vorfeld 
der Veranstaltung.
Dort erwartet die Besucher ein spannendes Programm zum Staunen 
und Mitmachen: Von sportlichen Vorführungen über Parcours, die es zu 
überwinden gilt, bis hin zu Technik- und Naturerlebnissen – hier ist für 
jeden etwas dabei. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt, 
sodass Besucher den Tag in vollen Zügen genießen können. Ein beson-
deres Glanzlicht ist die große Tombola mit attraktiven Preisen: darunter 
Funkgeräte, Segelflüge und Mitfahrten in sportlichen Oldtimern.
„Der Vereinsentdeckertag bietet die perfekte Gelegenheit, die Vereins-
landschaft Oppenheims zu entdecken, neue Hobbys zu finden und sich 
inspirieren zu lassen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, diesen 
besonderen Tag mit uns zu erleben“, so Arnold abschließend.

� Foto: AERO-Club Oppenheim-Guntersblum

„Tag des offenen Denkmals“  
am 8. September:

Kulturdenkmäler zur Besichtigung geöffnet
Am 8. September 2024 öffnen sich sonst verschlossene Türen histori-
scher Orte in ganz Deutschland - der Tag des offenen Denkmals, bun-
desweit koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), 
rückt auch in diesem Jahr tausende Denkmäler ins öffentliche Bewusst-
sein.

Das Oppenheimer „Gautor“ wird am 8. September, unter anderem, 
geöffnet sein.� Foto: Christopher Mühleck
Das gilt, wie in den vergangenen Jahren, auch für die Wein- und Kultur-
stadt Oppenheim. Dort sind an jenem Sonntag die Burgruine Landskron, 
das historische Gautor, der Ruprechtsturm sowie das „Gutleuthaus“ ge-
öffnet und zu besichtigen.
Rund 6 000 Denkmale mit zahlreichen Veranstaltungen sowie über 500 
Denkmal-Touren gibt es in diesem Jahr zu entdecken. Ab sofort ist das 
bundesweite Programm online unter www.tag-des-offenen-denkmals.
de/programm. Wer es handlicher mag, greift auf die offizielle App zum 
Tag des offenen Denkmals zurück. Die App ist dank stetiger Updates der 
perfekte Begleiter und kann kostenfrei für Android und iOS heruntergela-
den werden. Mehr Infos unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/app.

Historie:
Premieren-Auftritt der BigMainzelBand war beim ZDF-Sommerfest 
2019. Nach längerer Corona-Pause probt die Band seit 2022 wieder re-
gelmäßig und hatte Auftritte bei zahlreichen Veranstaltungen im ZDF, in 
Mainz und dem Mainzer Umland.

Foto: BigMainzelBand

Englischkurse für Seniorinnen und Senioren 
starten wieder ab dem 28. August 2024!

Die Kurse finden im Johannes Busch Haus, Mühlgasse 28, Nierstein statt.
Im Kurs für Anfänger von 14:30 bis 16:00 Uhr sind noch Plätze frei - ger-
ne zum Schnuppern anmelden unter:
mskarenbradbury@yahoo.com

Niersteiner Wochenmarkt – letzter Markttag 
am Freitag den 6. September

Im April 2022 fand der erste Niersteiner Wochenmarkt auf dem Fronhof 
statt. Vorausgegangen waren zahlreiche konstruktive Gespräche zwi-
schen Verwaltung der Stadt Nierstein und dem damaligen Marktmeister, 
Andreas Fock. Die Kombination zwischen klassischen Marktbeschi-
ckern, einem Weinstand und einem abwechslungsreichen Beiprogramm 
mit Musik und Kinderunterhaltung war anfangs ein erfolgreiches Kon-
zept. Auch die Festlegung auf Freitagsnachmittags, quasi zur Einstim-
mung auf das Wochenende, war wohl überlegt. In den letzten Monaten 
hat sich der Wochenmarkt zunehmend mit Herausforderungen konfron-
tiert gesehen. Trotz der Bemühungen, ein abwechslungsreiches Ange-
bot aus frischen Produkten, handwerklichen Erzeugnissen und regiona-
len Delikatessen zu schaffen, haben die Besucherzahlen kontinuierlich 
abgenommen. Diese Entwicklung ist nicht nur für die Standbetreiber, 
sondern auch für die gesamte Gemeinschaft bedauerlich.
Angesichts dieser Situation sehen sich die Organisatoren Petra und Olaf 
Zenke in Abstimmung mit der Verwaltung gezwungen, eine schwierige 
Entscheidung zu treffen. Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen 
mit den Standbetreibern wurde beschlossen, den Niersteiner Wochen-
markt einzustellen.
Der letzte Wochenmarkt auf dem Fronhof findet am Freitag, den 6. 
September statt.
„Wir alle haben für den Wochenmarkt gekämpft und viel Herzblut und 
Zeit in das Projekt gesteckt, so das Ehepaar Zenke und Stadtbürger-
meister Jochen Schmitt.
Diese Maßnahme fällt allen Beteiligten schwer, da der Markt für viele 
mehr als nur ein Ort des Handels war; er war ein wichtiger Bestandteil 
der Gemeinschaft.
Ein Dank geht jedoch an die treue Kundschaft, die bis zuletzt den Wo-
chenmarkt besucht hatte, an die Marktbeschicker für ihre Geduld auch 
an schweren Markttagen, an die Winzer, die den Wochenmarkt mit ihren 
tollen Weinen aufgewertet haben und nicht zuletzt an die Markmeister 
für ihr enormes Engagement.
Deshalb heute schon den 6. September als letzten Wochenmarkttag 
vormerken.

Stadt Oppenheim

Nachwuchs fest im Blick:  
„1. Vereinsentdeckertag in Oppenheim“  

am 15. September
Das Ehrenamt und die dazugehörige Nachwuchsarbeit werden in Op-
penheim seit jeher großgeschrieben. Daher lädt die Stadt jetzt, ge-
meinsam mit den städtischen Vereinen, zum „Vereinsentdeckertag“ am 
Sonntag, 15. September, von 11 bis 17 Uhr auf das Gelände des Dienst-
leistungszentrums Ländlicher Raum (DLR). Die Premiere der außerge-



Rhein-Selz	 - 25 -� Ausgabe 36/2024

 

PROGRAMM – Selzer Kerb 2024 
 

Freitag, 06.09.2024  
ab 17.00 Uhr   Weinprobe auf dem Generationen-Aktiv-Park („Alter Sportplatz“) 
    [organisiert durch den Bauern- und Winzerverein] 
ab 20.00 Uhr   Dance Night im Weingut Klaus-Otmar Binzel, Kirchstraße 10 
 
Samstag, 07.09.2024   
15.00 Uhr   Aufstellung Kerbeumzug (Feldweg – Hahnheimer Straße) 
16.00 Uhr   Beginn Kerbeumzug 
18.00 Uhr   Aufstellen des Kerbebaums  
18.30 Uhr   Feierliche Eröffnung der Kerb durch Ortsbürgermeisterin D. Weber, 
    den Kerbejahrgang und die KerbeAllstars 
ab 20.00 Uhr   Live-Musik von „The Bombshells“ (Kerbebühne) 
 
Sonntag, 08.09.2024   
10.30 Uhr   Ökumenischer Kerbegottesdienst in der ev. Kirche Selzen 
11.00 Uhr   Galaktischer Frühschoppe auf dem Kerbeplatz 
12.45 Uhr   Kerbespiel Selzen II vs. FC Inter Mainz II auf dem Sportplatz in Selzen 
ab 14.00 Uhr   Kerbekaffee auf dem Kerbeplatz 
    [organisiert durch den Kerbejahrgang und die KerbeAllstars] 
15.00 Uhr   Kerbespiel Selzen I vs. FC Inter Mainz I auf dem Sportplatz in Selzen 
18.00 Uhr   Auftritt der Line Dancer „Country Frogs“ (Kerbebühne) 
ab 19.00 Uhr   Live-Musik der „Boys of 69“ (Kerbebühne) 
 
Montag, 09.09.2024   
14.00 – 18.30 Uhr  Kletterturm auf dem Kerbeplatz  
    [organisiert durch Moja Mitteleres Selztal] 
15.00 – 18.00 Uhr  Kindertag mit Hüpfburg, Glitzertattoos und Programm 
ab 15.00 Uhr   Tombola Kikam 
ab 15.00 Uhr   Kerbekaffee und Waffeln  
    [organisiert durch die Landfrauen] 
ab 16.30 Uhr   Clown Filou auf der Kerbebühne 
ab 18.30 Uhr   Dämmerschobbe auf dem Kerbeplatz 
19.00 – 20.00 Uhr  Live-Musik von Steven McGowan (Kerbebühne) 
 
Dienstag, 10.09.2024   
17.00 Uhr   Freikarten für das Karussell durch die Ortsbürgermeisterin 
ab 17.00 Uhr   Leberknödelessen im Weingut Klaus-Otmar Binzel, Kirchstraße 10 
    [organisiert durch den MGV] 
19.30 Uhr   Kerbespiele & Auflösung Kerberätsel 
20.00 Uhr   Kerbebeerdigung  
im Anschluss   Freibier 
 

Die Essensstände öffnen samstags, montags und dienstags ab 17.00 Uhr. 
Am Sonntag sind die Essenstände ab 11.00 Uhr geöffnet. 

 

UElvErshEim

Uelversheimer Kerb 2024 -  
Spendenaufruf für die Kerwe Tombola

Liebe Uelversheimer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich wende mich heute im Namen der Ortsgemeinde Uelversheim an Sie, 
um Ihre Unterstützung für unsere bevorstehende Kerwe Tombola am 
14.09.2024 zu erbitten.
Die Kerwe ist ein geliebtes und traditionsreiches Fest in unserer Gemein-
de, dass wir jedes Jahr mit großer Vorfreude erwarten.
Damit die Kerwe Tombola auch 2024 ein voller Erfolg wird und weiterhin 
ein Highlight in unserer Gemeinde bleibt, sind wir auf Ihre großzügigen 
Spenden angewiesen.
Ihre Beiträge helfen uns attraktive Preise und spannende Gewinne für 
die Tombola zusammenzustellen, die sowohl Kinder als auch Erwachse-
ne begeistern werden.
Jeder Betrag, sei er groß oder klein, ist willkommen und trägt dazu bei 
unsere Kerwe noch unvergesslicher zu machen. Ihre Spenden können in 
Form von Geld, Sachspenden oder Gutscheinen erfolgen.
Wenn Sie dazu beitragen möchten, bitten ich Sie ihre Spenden mitt-
wochs in der Zeit von 16-19 Uhr im Jugendraum am Rathaus
bei Melanie Dörich abzugeben. Alternativ können Sie unter der Telefon-
nummer 06249 2889981 oder dem E-Mail-Kontakt melanie.doerich@
uelversheim.de einen Termin vereinbaren um die Übergabe Ihrer Spende 
zu koordinieren.
Gemeinsam können wir sicherstellen, dass die Kerwe Tombola 2024 ein 
voller Erfolg und unser Gemeinschaftsgeist gestärkt wird.
Wir danken Ihnen herzlich im Voraus für Ihre großzügige Unterstüt-
zung und freuen uns auf ein fröhliches und unvergessliches Kerwe-
Fest!

Mit besten Grüßen,
Ernst Braner

Brotbacken und Nähen:  
Kurse im September in der vhs Oppenheim, 

Außenstelle der kvhs Mainz-Bingen

Backen mit alten Getreidesorten
Frisch gebackenes Brot ist ein Fest für die Sinne. In 
diesem Kochkurs möchten wir Ihnen das Backen mit 

alten Getreidesorten näherbringen. Emmer, Einkorn, Dinkel, Kamut und 
Grünkern sind Urgetreide. Sie erleben gerade eine Renaissance. Erfah-
ren Sie mehr über die schmackhaften Körner: Wir machen Sie vertraut 
mit der Herkunft und Zubereitung und den positiven Eigenschaften, die 
die Urgetreide auf den Körper ausüben. Wir werden Brot, Brötchen und 
Kuchen, schmackhafte Dips, Salate und eine Suppe zubereiten. Es er-
wartet Sie ein erlebnisreicher Abend mit allen Sinnen.

Referentin: Petra Buhl
Ort: Jugendhaus Oppenheim
Gebühr: 21 €
Anmeldung bei: Anja Leber, 015560229153,

Daniele Darmstadt, 015560229152 oder
vhs.oppenheim@kvhs-mainz-bingen.de

Nähen für Einsteiger: Wollwalkmantel
Jacken und Overalls aus Wollwalk nähen ist voll im Trend. Wollwalk ist 
ideal für die kalten Monate und auch für Näh-Anfänger leicht zu verar-
beiten. Das Material lässt sich leicht zuschneiden und muss nicht ver-
säubert werden. Unter fachkundiger Leitung erlernen Sie Grundtechni-
ken des Nähens, mit dem Ziel, einen Wollwalkstrickmantel zu nähen.
Bitte mitbringen:
Nähmaschine, passendes Nähgarn,das Schnittmuster von Ki-ba-doo 
Basic Strickmantel, Wollwalkmenge je nach Kleidergröße (wie auf dem 
Schnittmuster angegeben), passendes Nähgarn, Maschinennadeln (Jer-
sey Stärke 80), Stecknadeln, Maßband, Schneiderkreide, Kopierfolie 
oder Kopierpapier, eine Stoffschere und eine Haushaltsschere

Referentin: Pamela Cronen-Belzer
Termin: Fr, 27.09., 13:30-16:30 Uhr und

Sa, 28.09., 13:30-16:30 Uhr
Ort: vhs Schulungszentrum, Wormserstraße 4-6, Op-

penheim
Gebühr: 26,50 €
Anmeldung bei: Anja Leber, 015560229153,

Daniele Darmstadt, 015560229152 oder
vhs.oppenheim@kvhs-mainz-bingen.de

Selzen

Willkommen zur Selzer Kerb 2024

Liebe Selzerinnen und Selzer,
liebe Gäste,
es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie alle 

herzlich zur diesjährigen Kerb in Selzen einzuladen und willkommen zu 
heißen! Gemeinsam haben Kerbejahrgang und KerbeAllstars unter dem 
Motto „All Star Wars“ ein galaktisches Programm zusammengestellt, 
das für jeden etwas bereithält und uns allen vom 06. bis 10. September 
unvergessliche Tage voller Freude und Gemeinschaft bescheren wird.
Auf dem Kerbeplatz rund um die „Alte Schule“ in der Kaiserstraße laden 
Schausteller und ein vielfältiges gastronomisches Angebot zum Verwei-
len ein. Genießen Sie die festliche Atmosphäre, das Programm auf der 
Kerbebühne – mit Live-Musik an drei Abenden – sowie die tollen Ange-
bote, die während der Kerbetage für Groß und Klein bereitstehen.
Ein herzliches Dankeschön an unseren Kerbejahrgang, die KerbeAll-
stars, alle Helferinnen und Helfer, die Vereine - welche mit ihrem Einsatz 
und Engagement zum guten Gelingen unserer Kerb beitragen. Über die 
Kerbetage lade ich auch alle Selzer Bürgerinnen und Bürger ein, ihre 
Häuser zu schmücken und die Selzer Ortsfahne im Wind wehen zu las-
sen, um alle Besucher willkommen zu heißen.
Allen Mitwirkenden und Gästen wünsche ich eine unvergessliche Kerb, 
gefüllt voller Freude, Gemeinschaft und galaktischen Erinnerungen! 
Möge die Kerb mit uns sein!

Herzlichst
Ihre Diana Weber

Ortsbürgermeisterin

Gut informiert durch Ihr Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Dienstjubiläum und Verabschiedung in der 
Kita „Arche Noah“ in Undenheim

Im August wurde in der Kita „Arche Noah“ ein weiteres Jubiläum gefei-
ert.
Frau Lioba Schmitt-Frank feierte ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Sie hat 
die Kita schon selbst als Kind besucht und hat nach ihrer Ausbildung 
als Erzieherin dort angefangen zu arbeiten. Seit dieser Zeit begeistert 
sie immer wieder die Kinder mit großem Engagement, insbesondere für 
Musik und Sprache. Deshalb war Frau Schmitt-Frank auch freudig über-
rascht, dass ihr die Kinder und auch alle KollegInnen einen extra für 
sie einstudierten Rap zu ihrem Jubiläum vorgetragen haben. Nachdem 
der Ortsbürgermeister Herr Becker der Jubilarin gratuliert und ihr eine 
Urkunde für ihre geleistete Arbeit in den letzten 25 Jahren überreicht 
hatte, gab es auch noch von den Hauswirtschaftskräften eine selbst-
gebackene Torte. Die Kita „Arche Noah“ schätzt Frau Schmitt-Frank als 
langjährige Kollegin sehr und hofft, dass sie noch viele Jahre mit ihrem 
Engagement die Arbeit in der Kita unterstützt.

Ganz herzlich bedankte sich Frau Roßbach als Kita Leitung und das 
Team der „Arche Noah“ bei Frau Möller für ihre jahrelange Tätigkeit und 
intensive Unterstützung als Kitabeauftragte der Gemeinde Undenheim. 
Sie hatte während ihrer Amtszeit immer ein offenes Ohr für die Belange 
der Kita und hat sich mit großem Engagement eingebracht und die Ar-
beit unterstützt. Die Kita „Arche Noah“ sagt Danke.

Weinolsheim

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Montag, den 09.09.2024 von 17.00 bis 18.00 Uhr

Achtung geänderte Uhrzeit
Die nächste Sprechstunde findet am Montag den 09. September 2024 
der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Friesen-
heimer Straße 8 statt.
Außerhalb der Sprechzeiten erreichen Sie mich in dringenden Fällen un-
ter Tel.: 0163-730 8465.
Termine für Beglaubigungen können individuell vereinbart werden.

gez. Gabriele Wagner, Ortsbürgermeisterin

Die Weinbergshut 2024 hat begonnen -  
Notrufnummer

Bitte beachten Sie das die Weinbergshut 2024 begonnen hat.
Der Bauern-und Winzerverein und die Gemeinde Weinolsheim bitten Sie 
um Ihr Verständnis für diese alljährlich notwendige Maßnahme.
Für Störungen an Schuss Apparaten können Sie folgende Telefonnum-
mer 0157-38196665 bis 22.00 Uhr persönlich oder nach 22.00 Uhr per 
SMS erreichen.

gez. Gabriele, Wagner Ortsbürgermeisterin

Senioren Kreis 60 + Weinolsheim
Der 60+ Seniorenkreis Weinolsheim trifft sicham Donnerstag, den 19. 
September 2024 um 15.00 Uhr im evang. Gemeindehaus Weinolsheim.

Undenheim

In der Kita „Arche Noah“  
in Undenheim geht es rund

Herr Ortsbürgermeister Becker erfüllte den Kindern in der Kita „Arche 
Noah“ einen großen Wunsch. In einer Kinderkonferenz, zur Planung des 
großen Jubiläumsfests zum 50-jährigen Bestehen der Kita, haben die 
Kinder sich ein Karussell gewünscht. Dieser Wunsch konnte den Kin-
dern zum Fest leider nicht erfüllt werden.
Diesem Wunsch hat sich der ausscheidende Ortsbürgermeister Herr Be-
cker von Herzen gerne angenommen. Er spendierte zu seinem Abschied 
am 22. August zwei Tage ein Kettenkarussell. Dies stand morgens als 
Überraschung für alle Kinder vor der Kita und wurde von allen mit großer 
Freude genutzt.
Das Team und die Kinder verabschieden sich von Herrn Becker mit ei-
nem großen, herzlichen Dankeschön, nicht nur für das Karussell, son-
dern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung während seiner 
Amtszeit als Bürgermeister.
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nichtAmtlicher teil
AUS Vereinen 
Und Verbänden

Verbandsgemeinde 
rhein-selz

Angehörigengruppe  
des Pflegestützpunktes  

in Oppenheim
Wir möchten Sie als pflegende Angehörige 
herzlich zum Gesprächskreis in den Pflege-
stützpunkt einladen. Das Angebot ist für Sie 
kostenfrei. Am 17.09.2024 von 16:30 bis 18:00 
Uhr im Pflegestützpunkt am Postplatz 1 in Op-
penheim. Was erwartet Sie? Wir Mitarbeiter 
wollen einen Raum schaffen, in dem Sie sich 
mit anderen pflegenden Angehörigen austau-
schen, zuhören können und Informationen zu 
verschiedenen Themen erhalten.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
06133-5719971 oder 5719970

Bekannt aus dem Fernsehen
Kättl Feierdaach kommt nach 
Hahnheim - Tickets ab sofort

Gemeindehalle Hahnheim
Freitag - 04.Oktober 2024 - 20.00 Uhr - 
TICKETS: www.rheinhessen-ticket.de

Kättl Feierdaach Kättl Feierdaach Kättl Feierdaach Kättl Feierdaach Kättl Feierdaach 

“Schwoom“Schwoom“Schwoom“Schwoom“Schwoom
driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”

“Schwoom
driwwer”driwwer”

“Schwoom“Schwoom“Schwoom“Schwoom“Schwoom“Schwoom
driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”driwwer”

Kättl Feierdach – mit all ihren Geschichten aus 
dem Alltag, sie kommt am Freitag, 04. Okto-
ber 2024 um 20 Uhr in die Gemeindehalle nach 
Hahnheim zum Rheinhessischen Herbstfestival 
mit ihrem Programm „Schwomm driwwer“.
Machen Sie sich gefasst auf einen Abend, der 
die Lachmuskeln wirklich strapazieren und 
überdehnen wird. Einfach zum gernhaben: 
Kättl Feierdaach, die auch bekannt ist aus dem 

SWR-Fernsehen und von verschiedenen HR-
Sendungen. Wenn Kättl Feierdaach die Büh-
ne betritt, dann ist Lachen angesagt und sie 
ist mittlerweile ein Publikumsliebling und ihre 
Comedy-Abende gelten als Highlights.
Freitag, 04. Oktober 2024 – 20 Uhr – Gemein-
dehalle Hahnheim. Tickets gibt es ab sofort un-
ter www.rheinhessen-ticket.de

Digitalbotschafter  
Rhein-Selz

Dienstag, 10. September 2024 von 10:00 
bis 11:30 Uhr

DigiTreff im Bürgerhaus 
Schwabsburg Laidlebstr. 20

barrierefrei in der  
Schloßbergstube im  

Untergeschoss.
Es wird gelacht, erzählt und 
vertrauensvoll und individu-
ell die digitale Kompetenz 

gestärkt.
Die Teilnahme ist kostenlos,

wir freuen uns jedoch über eine  
Aufwandsentschädigung.

Bitte teilen Sie uns Ihr Wunschthema,
in dem wir Sie unterstützen sollen bei der 

Anmeldung mit.
0171-9292405 Ilse Dittewig-Bogen,  

Digitalbotschafterin RLP

Es ist wieder soweit: 
Schnuppertraining und  

Neueinstieg bei den  
CHAOTE-CHEERLEADER

SCHNUPPERTRAININGSCHNUPPERTRAINING
am nächsten MITTWOCHam nächsten MITTWOCHam nächsten MITTWOCH

in Klein-Winternheimin Klein-Winternheim 

17.30 Uhr - 19.00 Uhr17.30 Uhr - 19.00 Uhr 

Bitte kurz anmelden unter:Bitte kurz anmelden unter:

info@die-chaote.deinfo@die-chaote.de

www.facebook.de/chaote.cheerleade
rwww.facebook.de/chaote.cheerleade
r

JETZTJETZT
MITMACHEN!!!MITMACHEN!!!MITMACHEN!!!

Am Mittwoch, 11.09.2024 laden die CHAOTE-
CHEERLEADER wieder zum Schnuppertrai-
ning um 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr alle Mädchen 
und junge Damen zwischen 8 und 28 Jahren 
in die Haybachhalle Klein-Winternheim ein. Es 
wird um Anmeldung gebeten unter der E-Mail: 
info@die-chaote.de – Die CHAOTE-CHEER-
LEADER freuen sich!

Dalheim

TC Dalheim bedankt  
sich bei HSM

Dank einer Spende kann der TC Dalheim Gäs-
ten nun wieder warmes Essen anbieten. HSM 
hat dem Verein einen neuen Herd und Backofen 
gespendet und damit die Versorgung bei Spie-
len und Events wieder möglich gemacht. Vielen 
Dank an Hardi Beutel für die neuen Geräte.

Dexheim

Hofkonzert ein voller Erfolg
Bei herrlichem Wetter wurden die zahlreichen 
Gäste vom MGV-Vorsitzenden Jörn Butterfass 
begrüßt. Ein freudiges Wiedersehen gab es mit 
dem ehemaligen Chorleiter Bernhard Berkes, 
der mit seinem Kreis-Männerchor das Konzert 
bereicherte. Fast wehmütig blickte dieser auf 
mehr als 25 Jahre zurück, wo er mit den Dex-
heimern alljährlich hier ein Stelldichein gab. Der 
Kreis-Männerchor Oppenheim wusste unter 
anderem mit der „Hymne an die Zukunft“ und 
„La Morettina“ zu gefallen. Der MGV Dexheim 
unter der Leitung von Frank Häser nahm die 
Gäste mit zur „Diplomatenjagd“ und entführte 
sie in „Spanische Nächte“. Auch dass bei ei-
nem „Rendevouz“ nicht alles gleich gut gehen 
kann, wurde vom MGV gekonnt vorgetragen.

Beim Hofkonzert mit der familiären Note wurden 
die verdienten Sänger Jürgen Hohmann, Joachim 
Gerhard und Thomas Best vom Vorsitzenden 
Jörn Butterfass (links) mit Urkunden bedacht. 
Es wurden auch wieder Ehrungen vorgenom-
men. Nachträglich wurde der ehemalige Aktive 
Thomas Best von Jörn Butterfass für sein über 
20 Jahre langes Engagement als Schriftfüh-

klärt die Grundregeln für den sinnvollen Einsatz von Photovoltaik 
und worauf bei der Nutzung von Solarstrom zu achten ist.
Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich anmelden 
unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp
Neben dem Web-Seminar Angebot gibt es auch weiterhin die Mög-
lichkeit einer kostenfreien Energieberatung.
Der Energieberater hat am Freitag, den 13.09.24 von 15.00 – 18.00 Uhr 
Sprechstunde in Oppenheim, Sant´Ambrogio-Ring 31, Dienstgebäude 
Castello, Besprechungsraum im Erdgeschoss. (Eingang auf der Gebäu-
derückseite)
Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Anmeldung unter 06133/ 4901 347.
Energietelefon der Verbraucherzentrale
0800 60 75 600 (kostenfrei)
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr

VZ-RLP

Andere 
Behörden und STellen

Energietipp der Verbraucherzentrale  
Rheinland-Pfalz

Web-Seminar:  
Solarstrom zuhause erzeugen und nutzen

(VZ-RLP / 04.09.2024)
Am Dienstag, den 10. September findet das Web-Seminar „Solar-
strom zuhause erzeugen und nutzen“ von 18:00 bis 19:30 Uhr statt. 
Die Energieberaterin der Verbraucherzentrale, Elisabeth Foit, er-
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Überlieferungen von Till Eulenspiegel schuf Au-
tor Ralf Israel dieses Kindermusical.
Der bekannte Schelm des Mittelalters streifte in 
der Zeit des 14. Jahrhunderts durch das Land 
und spielte seine Streiche mit den Leuten. Da-
bei stellte er sich oftmals dumm, in Wahrheit 
war Till Eulenspiegel aber clever und gerißen. 
Freut euch auf seine Abenteuer. Und wie sollte 
es anders sein, nach vielen Abenteuern möch-
te Till, dass Herz der Tochter des Herzogs er-
obern.
Wir freuen uns auf euch!
Der Eintritt ist frei, wir freuen uns aber über 
Spenden.

Eure “Kids of Harmonie” vom Gesangverein 
Harmonie Dienheim

Nähere Informationen auch gerne unter www.
gv-harmonie-dienheim.de oder Dagmar Müller 
0176-32226510.
Noch eine Info!
Am 08.09.24 um 17.00 Uhr zur Dienheimer 
Kerb auf dem Festplatz, singen unsere Kids ein 
paar Lieder aus dem Musical Till Eulenspiegel!

Grillfest und  
Mitgliederversammlung

Bei besten Sommerwetter trafen sich die Mit-
glieder des Schachclub Landskrone auf dem 
SPD-Grillplatz in Dienheim. Seit über 20 Jahren 
ist dies zum jährlichen Treffpunkt für jung und 
alt geworden. Dabei lädt die große Wiese zum 
Fußballspielen und toben ein. Vom Grill gabs 
leckere Bratwürste und Steaks und auch für 
kalte Getränke war gesorgt. In den Abendstun-
den konnten weniger Mücken als in den letzten 
Jahren begrüßt werden, was zu Stimmung po-
sitiv beitrug.
Auch die Mitgliederversammlung vor dem ei-
gentlichen Grillfest im Freien abzuhalten, ent-
wickelt sich langsam zur Tradition, denn es war 
schon das dritte Jahr mit dieser Kombination. 
Es konnte von guten Platzierungen der Mann-
schaften berichtet werden und die Jugend-
arbeit erholt sich langsam von dem Tief der 
letzten Jahre. Mithelfen zu alten Erfolgen und 
Mitgliederzahlen bei der Jugend zurückzufin-
den, soll der neue Bundesfreiwilligendienst-
leistende, der nach einem Jahr Vakanz nun aus 
dem eigenen Reihen gefunden werden konnte. 
Der SC Landskrone war in den 201x-Jahren 
der Verein mit den größten Erfolgen und den 
meisten Jugendlichen in Rheinland-Pfalz und 
unser jetziger BfDler war teil des erfolgreichs-
ten Jahrgangs.

Manuel Gauer (Foto) 
wurde erneut als 1. 
Vorsitzender von der 
Versammlung bestä-
tigt. Auch auf den 
meisten anderen 
Vo rs tandspos ten 
gibt es Kontinuität. 
Zurück im Vorstand 
nach einigen Jahren 
Pause ist Holger Lo-
renz.

Wir nehmen diesen schönen Tag als Omen für 
eine sonnige Saison.

Dolgesheim

Lese-/Vorlesesommer- 
Abschluss mit  

Urkundenübergabe
Liebe Bücherwürmer,
Im Rahmen des Dolgesheimer Kartoffelfestes 
findet am 08.09.24 gegen 14:00 Uhr die Urkun-
denübergabe statt. Hier bekommen alle Kinder 
die am Lesesommer / Vorlesesommer erfolg-
reich teilgenommen haben (mind. 3 Bücher/Bil-
der) ein Präsent, dieses kann auch in den da-
rauffolgenden Tagen in der Bücherei abgeholt 
werden (die Bücherei bleibt am 09. und 13.09. 
geschlossen).
Die Freikarten werden am Sonntag den 08.09 
verlost. Nur wer vor Ort ist, kann eine Freikarte 
z.B. für den Zoo Heidelberg, HAPIK Kletterpark 
Mainz, Taunus Wunderland, Tripsdrill, Eifelpark, 
Kurpfalzpark gewinnen.
Wir freuen uns auf euch.

TV Dolgesheim 1892 e.V.
Das Plakat Völkerballtunier finden Sie auf der 

Seite 29.

Dorn-Dürkheim
Kerbe Frühschoppen  

Feuerwehr Dorn-Dürkheim/Wintersheim

Sonntag, den 15.09.2024 ab 10:30 Uhr
Neues Feuerwehrgerätehaus

FRÜHSCHOPPEN

Dorn-Dürkheim / Wintersheim - Stielgasse 12, Dorn-Dürkheim

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Wir freuen uns auf Sie!

Wir laden Sie herzlich ein zum

FRÜHSCHOP
FRÜHSCHOP
FRÜHSCHOP
FRÜHSCHOP
FRÜHSCHOPPENKERBE

rer und Webmaster mit einer Urkunde geehrt. 
Ebenso wurde Joachim Gerhard für seinen 
unermüdlichen Einsatz als 1. Vorsitzender in 
den letzten 14 Jahren gewürdigt. Für 36 Jahre 
Vorstandsarbeit, davon 10 Jahre als Schriftfüh-
rer und zwei Jahre als 2. Vorsitzender, wurde 
Jürgen Hohmann ebenfalls mit einer Urkunde 
bedacht. Passend zu diesem emotionalen Mo-
ment brachte Chorleiter Frank Häser mit „Das 
ist dein Tag“ von Udo Jürgens ein Ständchen 
für die Geehrten. Im Finale sangen beide Chö-
re stimmgewaltig noch „Benia Calastoria“ und 
„Abends im Walde“. Doch ohne die Zugabe von 
„Der Hahn von Onkel Giacometo“ durften die 
Dexheimer nicht von der Bühne. Wieder einmal 
ein tolles Konzert in familiärer Atmosphäre.

Dienheim

SPD Dienheim
Anträge zur Verkehrssicherheit  

im Gemeinderat
Die SPD Dienheim hat in der ersten Sitzung des 
Gemeinderates in der neuen Wahlperiode drei 
Anträge gestellt, die angenommen wurden.
Anschaffung einer weiteren Geschwindig-
keitsanzeige: Der Gemeinderat hat beschlos-
sen, eine zusätzliche Geschwindigkeitsanzeige 
für den Bereich der Rheinstraße anzuschaffen. 
Diese Maßnahme wurde notwendig, da in die-
sem Abschnitt häufig die zulässige Geschwin-
digkeit überschritten wird, was zu Lärmbelästi-
gung und einer erhöhten Gefahr für Fußgänger, 
insbesondere Kinder, führt. Mit der neuen An-
zeige sollen beide Richtungen abgedeckt wer-
den, um die Sicherheit der Anwohner zu erhö-
hen und den Verkehrsfluss zu kontrollieren.
Einrichtung eines Zebrastreifens: Der Ge-
meinderat hat ebenfalls die Einrichtung eines 
Fußgängerüberwegs an der Rheinstraße, Ein-
mündung Jahnstraße, beschlossen. Trotz der 
nicht erreichten Mindestanzahl querender Fuß-
gänger, wurde auf den besonderen Schutzbe-
darf von Kindern und Senioren verwiesen. Eine 
erneute Verkehrszählung unter realistischen 
Bedingungen soll die Notwendigkeit dieser 
Maßnahme zusätzlich untermauern. Der neue 
Fußgängerüberweg soll die Sicherheit in ei-
nem stark befahrenen Bereich erhöhen und es 
den Anwohnern ermöglichen, die Straße sicher 
zu überqueren. Weiterhin hat der Gemeinderat 
beschlossen, die Ehrenbürgerwürde, die Adolf 
Hitler und Paul von Hindenburg im Jahr 1933 
verliehen wurde, symbolisch abzuerkennen. Da-
mit setzt die Gemeinde ein klares Zeichen gegen 
Faschismus, Nationalismus und Rassismus. Die 
Entscheidung wird im Archiv dokumentiert und 
dient der Förderung der Erinnerungskultur an 
die Zeit des Nationalsozialismus in Dienheim.

Gesangverein Harmonie 
1902 Dienheim e.V.

Kindermusical „Till Eulenspiegel” 
am 15.09.2024 im Glöcknerhaus  

in Dienheim.
Hallo Kids, freut euch auf ein spannendes 
Abenteuer mit Till Eulenspiegel. Unsere “Kids 
of Harmonie” haben für euch ein tolles Musi-
cal auf die Beine gestellt. Aus den bekannten 
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Export    ! Zahle Höchstpreise !    Export
Kaufe Wohnmobile, PKW, Geländewagen, LKW, Busse, 

Transporter, Unfallwagen, Bagger, Traktoren für den Export. 
Laufleistung und Zustand unwichtig. Sofort Bargeld!
 Ing. M. Schröder-Export, Telefon: 0177 / 6269000

Jalousien • Fenster • Haustüren • Wintergärten • Garagentore
Antriebe • E-Motoren für Rollläden + Markisen

DIE SCHATTENMACHER.
Grünberger Str. 20 · 55129 Mz-Ebersheim
Tel.: 06136/42686 o. 0611/424522
www.rolladen-zinn.de

• Beratung
• MontageMarkisen 

zu günstigen Preisen

Hauptstraße 97 • 67583 Guntersblum
Tel. 0 62 49 / 8 04 53 30 • www.pflegezentrum-lange.de

Seit 1995

LANGE + GÜLCHER

Ambulanter Kranken-
und Pflegedienst Selztal

55278 Friesenheim, Tel.: 06737/592 + 83 20
Johanna Püschel und Gabriele Fleck

● Haushaltsauflösung ●
● Entrümpelung ●

Schnell - Günstig - Besenrein
Verwertbares wird angerechnet!

Mobil 01 71 - 5 26 19 88
Schurzig Oppenheim

 

Unsere ++ Pluspunkte ++Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 
Region. Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Zur Ruhe kommen,
in würzig klarer Schwarzwaldluft

Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten
und 1 x festliches 6-Gang-Menü,
Montag und Dienstag nur Frühstück

p. P.  ab € 529,-ab € 529,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte 
mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 308,-ab € 308,-
Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 228,-ab € 228,-

www.wittich.deBesuchen Sie uns!

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Rhein-Selz

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.
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Jugendabteilung
E-Jugend

TuS Wörrstadt II gegen TuS DD �  16 : 2
Tore für unsere Mannschaft: Clemens Dörr 
und Emil Schockert
Die Kids hatten bei ihrem ersten Spiel auf jeden 
Fall sehr viel Spass.
Vorschau:
Samstag, 07.09.2024 um 11 Uhr
TuS DD gegen TuS Nack / Rhh. Schweiz
Sonntag, 15.09.2024 um 11 Uhr
TuS DD gegen TV Sulzheim

F-Jugend
Vorschau:
Samstag, 07.09.2024 um 11 Uhr
SV Horchheim IV gegen TuS DD
Sonntag, 15.09.2024 um 10 Uhr
TuS DD gegen TV Dautenheim
Kommt vorbei und unterstützt die Kids!
Nur der TuS DD!

Habt ihr auch Bock auf Fußball (E-Jugend 
– Jahrgang 2014 und 2015 und F-Jugend 
(Jahrgang 2016 und 2017)?
Kommt vorbei und macht mit.
Training immer Dienstags von 17:15 Uhr bis 
18:15 Uhr.
Wir freuen uns auf euch!
Nur der TuS DD!

Abteilung Tischtennis
Für die Spielsaison der Meisterschaftsrunde 
2024/25 konnten wir aufgrund von Spielerzu-
gängen 4 Herren-Mannschaften melden. Am 
Mittwoch trat unsere Dritte auswärts bei SG 
Offstein-Wachenheim an. Die Niederlage mit 
9 : 1 war sicher nicht vermeidbar, aber etwas 
unglücklich, denn immerhin ergab das Satzver-
hältnis nur 19:10. Außerdem fehlte der Mann-
schaft mit Rainer Becker die Nr. 1. Den einzigen 
Pluspunkt holte sich Günther Bucher im 5ten 
Satz deutlich mit 11:2. Mit etwas Pech verlor 
Bernd Schmidt seinen 5ten Satz mit 15:17.
Die neu gebildete vierte Mannschaft erwartete 
am Freitag den 1. TTC Altrhein IX. Außer Thomas 
Wagner, der knapp einen Sieg verpasste, gab es 
für unsere Neulinge bei der 0:9 Niederlage keine 
Chance bei ihrem ersten Punktspiel-Einsatz.
Aber gut gekämpft haben sie.

Alexander Wensing /  
Abteilungsleiter Tischtennis

EimshEim

Weitere Termine 2024 der 
Eimsheimer Landfrauen

Hallo liebe Landfrauen und Landmänner,
anbei die weiteren geplanten Termine für das 
nächste halbe Jahr:
•	 26.9. 18 Uhr kurze Mitgliederversammlung 

mit anschließendem Herbstfest

Landfrauen-Café  
                   Dorn-Dürkheimer Kerb 

 
Wann:  Sonntag, 15. September 2024 

Wo:  Gemeindezentrum Dorn-Dürkheim 
          Bahnhofstr. 38 

                      Uhrzeit: ab 13.00h  
Wir verwöhnen Sie mit leckeren selbstgebackenen Kuchen und Torten 

und freuen uns sehr auf Ihren Besuch. 
 

 

Ihre Dorn-Dürkheimer Landfrauen 
 

TuS 1884 Dorn-Dürkheim e.V.
Aktive Herrenmannschaften

TuS DD gegen SG RWO Alzey II �  0:3
Tore:
0:1 Eugen Bauer (9.)
0:2 Bilal Zaoui (81.)
0:3 Marcel Beckmann (89.)
Vorschau:
Freitag, 06.09.2024, um 19:30 Uhr
SG Spiesheim/Albig gegen TuS DD
Samstag, 07.09.2024, um 14 Uhr
SG Mauchenheim/Freimersheim II gegen TuS 
DD II
Samstag, 13.09.2024, um 19 Uhr
TuS DD gegen TuS 1897 Flomborn
Sonntag, 15.09.2024, um 12:30 Uhr
TuS DD II gegen SG Westhofen/Gundheim/
Abenheim
Wir freuen uns auf eure Unterstützung.
Nur der TuS DD!
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•	 03.11. Waffelverkauf
•	 28.11. 18 Uhr Weihnachtsfeier, der Veran-

staltungsort wird noch besprochen
•	 15.12. Adventsblasen
•	 Termine mit Herrn Albert folgen

Liebe Grüße euer Vorstand

8. September 2024
Wintersheimer Straße 1a

Musikalisches 
Hoffest

Ab 14:00 Uhr:  Flohmarkt mit  
Kaffee und Kuchen

Ab 17:00 Uhr:  Stockbrotbacken 
am Lagefeuer mit 
gemeinsamem Singen

Der Gesangverein Eimsheim freut sich auf euch!

Wasser

StockbrotWein

Spundekäs

Bier

Apfelsaft

Kaffee und Kuchen

Flohmarkt

Guntersblum

DRK-Rotkehlchen-Bus

Ob zum Einkauf oder sonstige Fahrten – wir 
fahren unsere mobilitätseingeschränkten Mit-
bürgerinnen und Mitbürger aus Guntersblum 
und Ludwigshöhe jeden Donnerstag kostenlos 
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu Zielen in Gun-
tersblum und von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu 
Zielen in Alsheim und Oppenheim.
Anmeldung bitte mittwochs von 15:00 Uhr bis 
17:00 Uhr telefonisch unter der Ruf-Nummer 
der DRK-Bereitschaft Ortsverein Guntersblum: 
0170 208 9215
Wir freuen uns neben unseren 
Stammkunden*innen jederzeit auch auf 
neue Mitfahrer*innen.

Ihr DRK-Rotkehlchen-Team

Kulturverein Guntersblum 
bietet an

Bernard Liebermann „Quatsch mit 
Quote“

6. September 2024 – 20 Uhr im Museumskel-
ler Guntersblum
Hier ist das letzte deutsche Fernsehen mit 
„TV Banal“:
Moderator Bernard Liebermann sorgt für ge-
stochen scharfe Pointen, überraschende Stu-
diogäste und Live-Musik. Eine kabarettistische 
One-Man-Show, die es in sich hat. Zwischen 
Wortwitz, Musik und Politik. Zwischen Öf-
fentlich-Rechtlichen und Primaten, zwischen 
Dschungelcamp und Tagesschau. Nur langwei-

lig wird es nie! Denn die goldene Regel im Fern-
sehen lautet: Glotzen, nicht kleckern!
Wie ein Laubbläser im Fernsehgarten bringt 
Bernard Liebermann frischen Wind auf die 
Bühne. Der Jungspund vom Rundfunk schenkt 
zur Prime Time reinen Wein ein. Der mehrfach 
preisgekrönte Kabarettist und Wortakrobat hat 
vielleicht einen Sprung in der Satellitenschüs-
sel, aber ordentlich Sendungsbewusstsein.
Es drohen eckige Augen, zermarterte Gehirne 
und strapazierte Lachmuskeln. Unterhaltung 
mit Haltung und Spaß in Spielfilmlänge. Also 
schalten Sie ein – und zwar live, sonst gucken 
Sie in die Röhre.
Bernard Liebermann – ehemals Ensemble-Mit-
glied der Leipziger Pfeffermühle - hat sich vor 
kurzem mit dem neu gegründeten „Weimarer 
Kabarett“ in der Goethe-Stadt gemeinsam mit 
ein paar Kollegen selbstständig gemacht. Er ist 
mit 23 Jahren einer, wenn nicht der jüngste Ka-
barettist Deutschlands.

Sein Programm „Quatsch mit Quote“ kommt 
im September taufrisch zu uns in den Gunters-
blumer Museumskeller.

Wir bitten um Anmeldung mit Namen, E-Mail 
und Telefonnummer an
info@kulturverein-guntersblum.de
Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 15 Euro

Vorankündigung

Ausstellung 1700 Jahre jüdisches Leben
22. Sep. bis 17. Nov. 2024
sonntags von 14 bis 17 Uhr



Rhein-Selz	 - 32 -� Ausgabe 36/2024

Blutspende DRK OV Guntersblum e.V.

Freitag

 13.
September

Guntersblum
Ev. Gemeindezentrum
Marktplatz 8
16:30 – 20:00 Uhr

Online Termin buchen.

Sie sollten vor der Blutspende mind. 1,5 - 2 Liter getrunken

und etwas gegessen haben. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit.

25 Jahre „Swinging Voices“  
- Sing, Sing, Sing!

Ein 25jähriges Vereinsjubiläum zu feiern ist ja keine Seltenheit und es 
gibt viele Vereine, die schon viel älter sind - ganz klar. Dennoch blicken 
die Sängerinnen und Sänger der Swinging Voices mit Stolz zurück auf 
dieses Vierteljahrhundert Vereinsgeschichte.
Gegründet wurde der Chor im Jahr 1999 und war zunächst dem Männer-
gesangverein Alsheim angegliedert. 2008 entschlossen sich die Mitglie-
der ein selbständiger Verein zu werden; es wurde der „Swinging Voices“ 
e.V. mit Sitz in Guntersblum gegründet. Seitdem wird dort in den Räu-
men der ev. Kirchengemeinde geprobt.
Mittlerweile ist der Chor auf mehr als 40 aktive Sängerinnen und Sän-
ger angewachsen, die jedes Jahr ein Sommer- und ein Weihnachtspro-
gramm einstudieren, dass dann oft an zwei Orten zur Aufführung kommt. 
Jährlich vier Konzerte, dazu noch kleinere Auftritte bei Hochzeiten oder 
Musikfesten, das ist für den Chor schon eine Herausforderung, zumal 
der Ansporn besteht, dem Publikum auch immer wieder etwas Neues zu 
bieten. Möglich ist das vor allem unter der engagierten Chorleitung von 
Elisabeth Brändle. Ihr gelingt eine gute Mischung von Anstrengung und 
Spaß bei den Proben und sie erweitert das Repertoire immer wieder mit 
neuen anspruchsvollen Stücken.
Das 25jährige Jubiläum will der Chor natürlich mit einem ganz beson-
deren Programm feiern und lädt unter dem Motto „Sing, sing, sing“ zum 
Jubiläumskonzert ein. Dieses Mal mit Unterstützung der Band „The 
Funk’n Soul Connection“.
Dann wollen die „Swinging Voices“ ihrem Namen alle Ehre machen und 
das Publikum zum „Swingen“ bringen.
Samstag, 28.09.2024, 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Gun-
tersblum, Mühlstr. 44.
Eintritt frei. Einlass 18.30 Uhr.
Für Getränke und einen Imbiss ist gesorgt.

Angenehm wohnen  
und leben …

… wie das auch in heißen Sommern geht, das 
zeigte Bettina Niestrath von der Verbraucher-
zentrale auf Einladung der AG Klimaanpassung 
Guntersblum mit Hilfe ihrer Wärmebildkamera. 
So konnten am 22. August fast 20 Interessierte 
sehen, was uns Kühle bringt und was unsere Um-
gebung aufheizt. Eindrucksvoll zeigte die Wärme-
bildkamera die unterschiedlichen Temperaturen 
an und um Wohnhäusern, nämlich dass dunkle 
Ziegel und nackte Fassaden sich stark aufheizen, 
während helle und/oder begrünte Hauswände 
und bewachsene Vorgärten kühl waren. Von fast 
weiß (sehr heiß) bis dunkelviolett (kühl) zeigte 
sich, welches Material sich bei Hitze und Son-
neneinstrahlung wie stark aufheizt.

Promenade, Guntersblum: deutlich sichtbar die 
heiße Straße und der kühle Bewuchs an der 
Seite

Verschiedene Farben zeigen die verschiedenen 
Temperaturen am Haus
Ergebnis: Begrünte Gärten und Hausfassaden 
haben kühlende Effekte für Gebäude und die 
direkte Wohnumgebung. Das beeinflusst posi-
tiv das Kleinklima und damit auch die Lebens-
qualität der Bewohner:innen.
Es wurde deutlich, dass Beschattung und Ver-
dunstungskälte durch Pflanzen sowohl am Bo-
den, als auch an Hauswänden die effektivste 
und günstigste Methode ist, sein Umfeld er-
träglich kühl zu halten.
Anschließend gab es im evangelischen Ge-
meindehaus noch Informationen zur Entwick-
lung unseres Klimas, speziell hier in Rheinhes-
sen. Im Vergleich zu allen anderen Regionen in 
Rheinland-Pfalz hat Rheinhessen das heißeste 
und trockenste Klima und damit einen beson-
ders hohen Handlungsbedarf für Begrünungs-
maßnahmen.

Frau Niestrath bereitet schon Teil 2 der Inforeihe 
vor, wenn es um die Pflanzen geht, die individu-
ell zu Haus und den individuellen Bedürfnissen 
passen. Die AG Klimaanpassung Guntersblum 
freut sich schon darauf, Frau Niestrath wieder 
in Guntersblum begrüßen zu dürfen.

Stolpersteingruppe führte 
Nachfahren der Familie Hertz 

durch Guntersblum
Am 24. August 2024 besuchten Nachfahren der 
Familie Hertz Guntersblum, um ihre Familien-
geschichte zu erkunden. Joshua Hertz, seine 
Frau Jasmine und die Töchter Cora Lily und 
Eviva Rose aus Boston nutzten ihre Europarei-
se, um die Geburtsorte von Joshuas Großeltern 
in Groß-Gerau und Guntersblum zu besuchen.

Joshuas Großvater, Markus Hertz, wurde 1904 
in Guntersblum geboren und lebte später in 

www.wittich.de
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mit seiner Marlies, den Stinkbude-Schorsch 
und alle anderen Personen aus dem Begge 
Peder-Kosmos, oder einfach über seine Frau. 
Diesmal passiert sogar ein Autounfall, natürlich 
sitzt nicht der Begge Peder am Steuer. Und im 
Skiurlaub oder im Supermarkt geschehen die 
Peinlichkeiten selbstverständlich auch immer 
nur den Anderen ...
Gerade deshalb kann auch das Publikum be-
freit über die Dabbischkeiten aus Peders Leben 
lachen und die eigenen Alltagssorgen einfach 
mal für zwei Stunden vergessen.

Aktivenstammtisch
Eingeladen sind alle Aktiven und solche die es 
gerne werden wollen:
Di, 08.10.24 um 19:30 Uhr im Weingut Schauf
Wir freuen uns immer über neue Gesichter in 
der CVG-Familie!

SV 1921 GUNTERSBLUM E.V.

Siege und Niederlagen zum Mo-
natswechsel

Freitag und Samstag Aktive wieder 
mit Heimspielen

Knapp einen Monat ist die laufende Saison un-
serer Aktiven mittlerweile alt und hat uns be-
reits jetzt schon einiges abverlangt, ob auf dem 
Platz oder daneben.
Wir sahen Leistungen, die uns teilweise begeis-
tern und staunen ließen.
Was wir allerdings noch nicht so oft sahen, das 
waren Siege, vor allem solche, die eben aus 
diesen überragenden Leistungen hätten resul-
tieren müssen.
Unsere Zweite wollte bereits am Samstag 
gegen TuS Hochheim zeigen, dass sie auch 
wieder siegreich sein kann. Und was soll man 
sagen?! Das tat sie auch! Mit einem 1:3-Aus-

wärtserfolg verabschiedete man sich wieder 
aus Worms und das sogar, obwohl die Vorzei-
chen nach erneut zahlreichen Absagen denk-
bar schlecht waren.
Und auch bei den Verbliebenen konnte man 
kaum davon sprechen, dass jeder zu 100% 
einsatzfähig gewesen wäre.
Aber es war dieses verbliebene Kollektiv, das 
es schaffte, mit viel Kampf, Leidenschaft, un-
ter Schmerzen und mit klaffenden Platzwun-
den alles in dieses Spiel warf und letztlich als 
verdienter Sieger vom Platz ging! Mit frischen 
Schwung kann es für unsere Zweite nun in die 
Heimspielwoche gehen.
Die Tore für unsere SV erzielten Joshua Braun-
heim (6’), Lennart Römer (50’) und Dogukan 
Kuscu (61’).
Unsere Erste wollte darauffolgenden Sonntag 
natürlich gerne nachlegen.
Es wäre notwendiger Balsam für die geschun-
dene blau-weiße Seele.
Aber daraus wurde wieder nichts und erneut 
hätte es bitterer nicht laufen können.
Denn ein Gegner, der nicht daran dachte, am 
Spiel teilzunehmen zu wollen, sich regelrecht in 
der eigenen Hälfte verschanzte und auf Fehler 
zum Kontern hoffte, überließ unseren Jungs 
sämtliche Spielanteile, was bei glühender Hit-
ze, auf noch glühenderem Kunstrasen unserem 
Team komplett an die Substanz ging.
Und dennoch erkämpften sich unsere Jungs 
hochkarätige Torchancen. Aber wie schon in 
den Partien zuvor, verpasste man es, das Spiel 
eigentlich schon in den ersten 45 Minuten für 
sich zu entscheiden.
In der zweiten Halbzeit, so schien es dann, 
zollte der hohe Aufwand aus Halbzeit 1 seinen 
Tribut und die Fehler, resultierend aus schwin-
dender Kraft und Konzentration, fingen an sich 
zu häufen. Der kapitalste führte schließlich zum 
(einzigen) Tor des Tages für die Hausherren in 
der 52. Minute, deren „Zermürbungstaktik“ 
perfekt aufging und unser Team sich letztlich 
der Hitze und des erneuten Chancentods ge-
schlagen geben musste.
Nun bleibt nach Erschöpfung und Frust nur der 
Blick nach vorne, wo immerhin endlich wieder 
ein Heimspiel wartet!

Weitere Ergebnisse im Überblick:
A-Jugend vs. SV Horchheim 0:6
B-Jugend vs. SV Horchheim 4:1
C1 vs. TSG Bad-Kreuznach 5:1
C2 vs. RWO Alzey 3:4
E2 vs. JSG Wonnegau 10:0
Spieltagsvorschau:
Fr. 06.09., 19:30 Uhr (H)
SVG I vs. VfL Gundersheim
So. 08.09., 12:30 Uhr (H)
SVG II vs. TuS Neuhausen II
Sa. 07.09., 16:00 Uhr (A)
A-Jugend vs. SpVgg Ingelheim
Sa. 07.09., 18:00 Uhr (H)
B-Jugend vs. Wormatia Worms II
Sa.07.09., 14:30 Uhr (A)
C-Jugend vs. TSG Bretzenheim
Sa.07.09., 14:30 Uhr
D1 vs. RWO Alzey
Sa. 07.09., 13:00 Uhr (H)
D2 vs. Kickers Worms
Sa. 07.09., 14:00 Uhr (A)
E1 vs. TuS Hochheim
Sa. 07.09., 12:00 Uhr (A)
E2 vs. SV Leiselheim II
Sa.07.09., 11:00 Uhr (H)
F-Jugend vs. SV Horchheim II
Sa.07.09., 10:00 Uhr (A)
G-Jugend vs. SV Horchheim
Bei allen Spielen hoffen wir wieder auf maxima-
le Unterstützung!
NUR DER SVG

Frankfurt. Seine Großmutter Liesel Oppenhei-
mer stammte aus Groß-Gerau. Beiden gelang 
1937 die Flucht in die USA, wo sie heirateten 
und 1947 ihren Sohn Harry Steven Hertz be-
kamen.
Nach dem Empfang durch die Ortsbürgermeis-
terin und Mitgliedern der Stolpersteingruppe 
besuchte die Familie den Homburger Hof, von 
1927 bis zu deren Flucht 1937 im Besitz von 
Moritz und Ludwig Hertz. Anschließend ging es 
zum Stammhaus der Familie in der Alsheimer-
straße 1, wo ein rotes Herzmosaik im Pflaster 
an den Namen Hertz erinnert.
Die Gruppe besichtigte die Bronzetafel an der 
ehemaligen Judenschule, den Eingang und 
Innenraum der ehem. Synagoge sowie den 
jüdischen Friedhof, um dort die elf Grabsteine 
ihrer Vorfahren zu besuchen. Zum Abschluss 
erkundeten sie das Museum im Kellerweg, wo 
die Ausstellung „1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“ weitere Informationen zur Familie 
Hertz bietet.
Nach dem mehrstündigen Rundgang erfrisch-
te sich die Familie im Burghof Oswald und war 
sehr beeindruckt von ihrem Besuch in Gunters-
blum.
Unser Dank gilt allen Familien welche uns den 
Zugang zu ihren Häusern ermöglichten.

Carneval-Verein  
Guntersblum e.V.

Comedy Abend
Am Samstag, den 9. November 2024 um 
20:00 präsentieren wir im Guntersblumer DGH 
Begge Peder mit seinem Programm „Neues 
und Gebrauchtes“
Klassiker aus den Anfängen und Neues vom 
hess(l)ischsten aller Hausmeister.
Vor der Veranstaltung und in der Pause sorgen 
wir selbstverständlich für das leibliche Wohl mit 
Getränken und kleinen Snacks.
Karten gibt es zum Preis von 29,60 Euro bei 
„Das Lädchen“ in der Hauptstr. 55 in Gunters-
blum (Mo-Sa 9:00 bis 12:00 Uhr und zusätzlich 
montags, donnerstags und freitags von 15:00 
bis 18:00 Uhr) oder online unter mach-4-ti-
cketshop.reservix.de/events.

Der Begge Peder ist aus seiner dreijährigen 
Zwangspause zurück mit seinem Programm 
„Neues und Gebrauchtes“. Der Titel ist Pro-
gramm und so zelebriert der Kult-Hesse ne-
ben neuen lustigen Geschichten aus seinem 
Rentner-Dasein und Familienleben, Klassiker 
aus den Anfangstagen seiner bewegten, über 
zwanzigjährigen Hausmeister-Karriere.
Meckern und schwadronieren lässt es sich 
immer noch am besten über Nachbarn, Freun-
de und Verwandte, wie den Wertstoff-Günter 
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HaHnHeim

Neuigkeiten vom MGV 1880 / 86 Hahnheim

Dieses Mal waren die Sommerferien des MGV recht kurz und wir haben 
schon am 5. August wieder mit dem Probenbetrieb für die beiden Chöre 
des MGV begonnen. Fleißig haben wir geübt, damit die Auftritte des Män-
nerchores und des Gemischten Chores eine Freude waren für die Besucher 
des Jubiläumsfestes des Partnerschaftsvereins Hahnheim – Varalja. Ein tol-
les Fest war das und es hat uns sehr gefreut, dass wir mit insgesamt fünf 
Liedern die sehr gut besuchte und kurzweilige Veranstaltung bereichern 
konnten. Dirigiert wurden wir diesmal, in Vertretung für Sarah Röhl, von un-
serem ehemaligen Chorleiter Thomas Höpp.

Nur zwei Wochen später, am vergangenen Wochenende, hat der MGV den 
Getränkestand auf der Hahnheimer Kerb betreut. Und unser Männerchor 
hat wie in den vielen Jahren zuvor in alter Tradition beim sonntäglichen 
Kerbegottesdienst mitgewirkt. So haben wir gemeinsam mit der Kerbeju-
gend und den anderen Vereinen des Dorfes unseren kleinen Beitrag dazu 
geleistet, dass die Hahnheimer Kerb eine schöne, bürgernahe Veranstal-
tung bleibt. Der nächste große Auftritt steht Ende des Monats auf dem 
Programm. Am 28. September findet unser großes Jubiläumskonzert des 
Sound of Joy statt. 15 Jahre wird er alt, unser Sound of Joy. Dafür haben 
wir Hits aus den vergangenen 15 Jahren einstudiert und auch der Männer-
chor wird dabei sein, um dem Sound of Joy zum Geburtstag zu gratulieren. 
Karten gibt es schon beim Weingut Klostermühlenhof, Blumen Alexander, 
Weingut auf den 15 Morgen und ab dem 9. September beim Dorfladen 
Boos in Hahnheim und natürlich unter info@mgv-1880-86-hahnheim.de.
Geprobt wird immer montags von 18:45 bis 20:15 (Sound of Joy – gemisch-
ter Chor) und von 20:30 bis 22:00 (Männerchor). Beide Proben finden im 
Nebenraum der Gemeindehalle Hahnheim statt.

HillesHeim

Hillesheimer Kerb:  
Jumping und Hula Schnupper Kurs

Schnupperkurse Kerb 2024
Samstag 07.09.2024
Jumping Fitness (ab 15 Jahren)
12:30 - 13:00 Uhr
Jumping Kids (10-14 Jahre)
13:15 - 13:45 Uhr
Hula Hoop Fitness
14:00 - 14:30 Uhr
Teilnahme nur mit Voranmeldung unter 0157 72747542 oder 
tushillesheim@gmail.com und beim Team Vorstand.
Bitte Sportkleidung, Handtuch und Trinken mitbringen!

Kisten-Rollerbahn und Torwand an Kerb
An Kerb hat der TUS Hillesheim für Euch eine Kisten-Rollerbahn und eine 
Torwand organisiert. Wir freuen uns auf Euren Besuch.
Möglich war dies nur durch finanzielle Unterstützung von:
Geo Diefenthäler - Heizung, Sanitär und Solartechnik, An der Jungwiese 
23,67586 Hillesheim, 06733 929629
Friedhelm Beutel, Transportunternehmen, Bahnhofstraße 54, 67586 Hilles-
heim, Tel. 06733 7542

Köngernheim

Die Theatergruppe  
des KCC präsentiert

TV 1862 Köngernheim e. V.
Oma Inge´s Fußballschule

Kennt ihr schon Oma Inge’s Fußballschule?
Unsere Ü30 Fußballer suchen Unterstützung.
Kommt vorbei und kickt mit.
www.tv-koengernheim.de
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gesund & fit✔✚

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Rhein-Selz“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Rhein-Selz“  
unter http://epaper.wittich.de/753

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 9.00 Uhr im Verlag 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Montag, 13.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Lutz Pfaar
Medienberater
Mobil: 0151 57644170 
l.pfaar@wittich-foehren.de

Markus Kuhnen 
Verkaufsinnendienst
Tel.: 06502 9147-263
m.kuhnen@wittich-foehren.de

für unsere Leser und Interessenten.

Leichtere Beine� - Anzeige -

In der hellen Jahreszeit fühlen 
sich viele Menschen energiege-
ladener, es geht zum Shoppen 
in die City und zum Spaziergang 
in den Wald. Von jedem Schritt 
profitiert die Venengesundheit: 
Die Beinmuskulatur arbeitet und 
aktiviert die Wadenmuskelpum-
pen. Zahlreiche Menschen ha-
ben allerdings ein geschwäch-
tes Venensystem. Dann kann 

eine konservative Basistherapie 
mit medizinischen Kompressi-
onsstrümpfen und regelmäßi-
ger Bewegung gute Ergebnisse 
erzielen. Für eine individuelle 
Versorgung gibt es die Kom-
pressionsstrümpfe in vielen 
Ausführungen. Wichtig ist aber 
eine ärztliche Diagnose.
djd p_73302

Individueller Weg zu � - Anzeige -

Harmonie und Wohlbefinden
In einer Welt, die oft von 
Hektik, Krisen und ständi-
gen Anforderungen geprägt 
ist, wird die Bedeutung von 
Selbstliebe und Selbstfür-
sorge immer wichtiger. Denn 
dies sind wichtige Säulen 
der Gesundheit, die sowohl 
unser emotionales als auch 
unser physisches Wohlbefin-
den nachhaltig beeinflussen. 
Was genau heißt das aber für 
jeden einzelnen? Denn die 
Bedürfnisse eines Menschen 
sind sehr unterschiedlich. 
Wenn man immer wieder vor 
bestimmten gesundheitlichen 
Herausforderungen steht 
oder mit gewissen Situationen 
schlecht umgehen kann, liegt 
die Ursache dafür oft in der in-
dividuellen Konstitution.
Hier setzt etwa die uralte Ti-
betische Konstitutionslehre 
an. Sie beruht auf drei funda-
mentalen Prinzipien, genannt 

Lung (Wind), Tripa (Feuer) und 
Beken (Wasser-Erde). Diese 
Prinzipien sind nicht nur Ener-
giequellen, sondern sie for-
men auch Körper, Geist und 
Charakter. Die einzigartige 
Kombination dieser drei Ener-
gien ergibt dann den individu-
ellen Konstitutionstyp.
„Feuertypen“ sollten zum Bei-
spiel die innere Hitze nicht 
noch mit Alkohol anfeuern 
und „Wasser-Erde-Men-
schen“ warme Mahlzeiten 
bevorzugen. Generell gilt es, 
in herausfordernden Zeiten 
auf genügend Ausgleich etwa 
in Form von Meditation oder 
Sport zu achten. Wichtig sind 
zudem eine ausgewogene 
Kost mit Gemüsegerichten, 
frischen Kräutern und natürli-
chen Gewürzen sowie genü-
gend Pausen und Schlaf
djd P_73465
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Stadt NierSteiN

Singrunde für SeniorInnen
meldet sich nach kleiner Sommerpause  

am 20.09.2024 zurück
Singen bringt Freude und macht besonders viel Spaß in Gemeinschaft. 
Um den Herbst willkommen zu heißen wird dieses Mal bei Zwiebelku-
chen und Federweißer gesungen und geplauscht. Musikalisch begleitet 
Herr Michael Schuber mit seinem Akkordeon das gemütliche Beisam-
mensein. Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro.
Die Singrunde findet in Kooperation von ev. Familienzentrum, Se-
niorenbüro und Niersteiner Landfrauen jeden 3.Freitag im Monat 
(wenn nicht anders angekündigt; nächster Termin am 20.09.2024) 
jeweils von 15-17 Uhr im Johannes-Busch-Haus (kleiner Saal, Mühl-
gasse 28, Nierstein) statt.
Es wird jeweils ein Unkostenbeitrag erhoben. Eine Anmeldung unter 
helga.lausch@icloud.com oder telefonisch unter 06133/607114 ist 
notwendig. Bitte bringen Sie eigenes Besteck und Geschirr zur Ver-
anstaltung mit.

Ausstellungseröffnung am Freitag  
den 6. September um 18:00 Uhr in der  
Riesling-Galerie (Rathaus Nierstein)
Erfolgreiches Graffiti-Projekt in Nierstein:  

Über 50 Objekte durch lokale Künstler verschönert
Im Mai 2021 begann die Erfolgsgeschichte eines außergewöhnlichen 
Projekts in Nierstein. Auf Initiative der CDU wurde ein Antrag zur Frei-
gabe von legalen Graffitiflächen gestellt, der im Stadtrat breite Zustim-
mung fand. Nach der Einholung der erforderlichen Genehmigungen bei 
verschiedenen Unternehmen konnte das Projekt starten.
Durch die großzügige Unterstützung aus der Bevölkerung, Spenden der 
Stadt sowie die tatkräftige Mitarbeit der beiden örtlichen Schulen konn-
ten über 50 Objekte im Stadtgebiet künstlerisch gestaltet werden.
Ein besonderes Dankeschön gebührt dem Künstler „Kuba“, der maß-
geblich zur Verschönerung der meisten Verteilerkästen beigetragen hat. 
Der Künstler hat dabei sowohl eigene kreative Ideen umgesetzt als auch 
Wünsche aus der Bevölkerung berücksichtigt, wodurch eine enge Ver-
bindung zwischen den Künstlern und der Gemeinschaft entstand.
Eine Auswahl der beeindruckenden Werke wird ab dem 06. September 
2024 in den Räumen der Stadt Nierstein zu sehen sein. Die feierliche 
Eröffnung der Ausstellung findet um 18 Uhr statt. Dazu lädt Stadtbür-
germeister Jochen Schmitt alle Kunstinteressierte und alle Freundinnen 
und Freunde der Stadt in die Riesling-Galerie / Rathaus in der Bildstock-
straße 10 nach Nierstein ein.
Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie durch gemeinsames Engagement 
und kreative Zusammenarbeit öffentliche Räume in lebendige Kunstwer-
ke verwandelt werden können. Die Stadt Nierstein ist stolz auf die po-
sitiven Veränderungen im Stadtbild und dankbar für die Unterstützung 
und die künstlerischen Beiträge, die dieses Projekt ermöglicht haben.

Café Welcome öffnet auch 
im September seine Pforten

Am 15.09.2024 lädt das Café Welcome ab 
15 Uhr wieder geflüchtete Menschen, sowie 
Neubürger und NiersteinerInnen ein, sich zu 
begegnen, auszutauschen und gemeinsam 
eine gute Zeit zu verbringen.
Jeden dritten Sonntag im Monat ist das Café 
Welcome ein toller Anlaufpunkt um andere ken-
nenzulernen, wiederzutreffen, sich auszutau-
schen, Informationen zu erhalten oder einfach 
einen entspannten Nachmittag bei köstlichem 
Kaffee und Kuchen zu verbringen. Das nächs-
te Mal lädt das Café Welcome am 15.09.2024, 
von 15-17 Uhr im Johannes-Busch-Haus 
(Mühlgasse 28, Nierstein, großer Saal) wieder 
zum lebendigen Austausch und gemütlichem 
Zusammensein ein. Kommt doch einfach mal 
vorbei. Es ist immer wieder ein schönes Treffen 

und ein abwechslungsreicher Nachmittag für 
die Kinder.
Die nächsten Termine sind: 15.09.24; 20.10.24; 
17.11.24; 15.12.24
Infos und Kontakt:
familienzentrum@martinskirche-nierstein.de, 
Telefon 0160 680 860 8.

Weltladen Nierstein e.V.
Film- und Diskussionsabend

Thema „Welche Schritte zu mehr Klimage-
rechtigkeit können wir mit der jungen Gene-
ration hier und im globalen Süden gehen?“
Fairhandeln für Klimagerechtigkeit weltweit 
- so lautet das Motto der diesjährigen fairen 
Wochen!
Ja, die Klimathematik holt uns immer wieder 
ein, denn die Fragen und Handlungserforder-
nisse sind hochaktuell und brauchen unser 
Mitdenken und Mittun. Wie? Die fairen Wochen 

wollen das gemeinsame Handeln in Nord und 
Süd von Jung und Alt in den Mittelpunkt ih-
rer Aktionen stellen. Die junge Generation ist 
durchaus motiviert, hat viele Ideen und enga-
giert sich. Sie gilt es zu unterstützen und in ei-
nen Austauschprozess zu kommen, ja, zu einer 
gemeinsamen Entscheidungsfindung. Denn es 
geht um ihre Zukunft, wenn die drängendsten 
Probleme unserer Zeit gelöst werden sollen, 
wie z.B. der Schutz des Klimas in einem welt-
weiten Kontext.
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Wir vom Weltladen Nierstein wollen den Faden 
aufgreifen und zu einem Film- und Gesprächs-
abend einladen, der zwar auf die Probleme ein-
geht, aber auch auf Lösungsansätze schauen 
will, und sind sie noch so „klein“. Ins gemein-
same Handeln zu kommen und daraus Kraft zu 
schöpfen bedeutet auch, positive Energie zu 
tanken, Spaß zu haben und Power für weiteres 
Tun zurückzuerhalten!
Wir laden alle interessierten Menschen zu un-
serer Veranstaltung ein und freuen uns auf 
einen guten Austausch und neue Impulse für 
unsere Alltagsgestaltung!
„Ist Klimagerechtigkeit für die junge Gene-
ration im globalen Süden und hier im Norden 
möglich?“
Film- und Diskussionsabend unter der Mo-
deration von Katja Voss, Weltladendachver-
band Mainz
Veranstaltungsort: Johannes Busch Haus, 
Mühlgasse 28, Nierstein
Termin: 17. September 2024, 20.00 Uhr
Eintritt frei, Anmeldung erwünscht
Kontakt: info@weltladen-nierstein.de oder 0 61 
33/6 11 43

Schwabsburger Weedplatz 
Schobben

Herzliche Einladung zum Weedplatz Schoppen 
am 05.09.2024 ab 18 Uhr, auf dem Schwabs-
burger Weedplatz

VfR Nierstein 1911 e.V.
Stadtderby zwischen dem VfR 

Nierstein und dem FSV Oppenheim 
endet torlos

Im vierten Saisonspiel war man erneut zu Gast 
in Oppenheim. Grundverändert sah man eine 
Niersteiner Mannschaft. Auf vier Positionen 
musste urlaubs- und verletzungsbedingt ge-
wechselt werden. Das sorgte in der ersten hal-
ben Stunde für eine große Verunsicherung beim 
VfR. Der FSV Oppenheim bestimmte in dieser 
Phase das Spiel und hatte durch Leon Lurkin 
zweimal die Chance zur Führung, doch Sebas-
tian Neef parierte. Viele Fehlpässe prägten das 
Spiel und so kam es selten zu klaren Torchan-
cen. Dem VfR gehörte dann aber die Schluss-
phase der ersten Halbzeit. Endlich spielte man 
mal schnell und flach nach vorne und schon 
landete der Ball über mehrere Spieler bei To-
bias Kerz im 16ner, der das vermeintliche 1:0 
erzielte. Doch der Schiedsrichter entschied auf 
Abseits. Somit ging es torlos in die Kabine.
Die zweite Halbzeit war ausgeglichen und bei-
de Mannschaften hatten ihre Chancen. Erst 
Oppenheim, die wieder an Neef scheiterten, 
dann der VfR. Levin Przybysz lief aus 25 Me-
tern allein Richtung Tor, doch sein Schuss aus 
16 Metern ging knapp am Tor vorbei. Ein Frei-
stoß aus 20 Metern von Noah Lucacevic fischte 
der Torhüter noch aus dem Eck. Ebenso miss-
glückte ein Lupfer von FSV Stürmer Greiner, 
sodass Neef ohne Mühe die Null hielt. Kurz vor 
Schluss unterband FSV Kapitän Wagner un-
sanft einen Angriff des VfR’s. Mit offener Sohle 
traf er Bastian Krummeck und erhielt dafür die 
Rote Karte. Schade, dass hier der Pfiff sofort 
ertönte, denn der VfR hatte eine vielverspre-
chende Chance mit viel Platz in einer Überzahl-
situation. Die letzten Minuten verstrichen und 
das Spiel endete 0 zu 0.
Im nächsten Spiel bittet der VfR Nierstein nun 
den SV Guntersblum zum Derby an der Bach-
gasse.

Stadt Oppenheim

Mitgliederversammlung  
Kulturverein Landskron e.v.

Zu unserer ordentlichen Mitgliederver-
sammlung laden wir ein für

Donnerstag, 5. 9. 2024 um 19.00 Uhr
Zollpfortenkeller der Uhrturmfreunde, 

Turmstraße
Tagesordnungspunkte:
1.	 Bericht des Vorsitzenden
2.	 Bericht des Schatzmeisters
3.	 Bericht der Kassenprüfer
4.	 Aussprache über 1 – 3
5.	 Entlastung des Vorstandes
6.	 Ausblick
7.	 Verschiedenes
Im Anschluss an unsere Mitgliedersammlung 
wollen wir wieder gemeinsam singen.
Zu diesem Mitsingabend (ca. 19.30 Uhr) sind 
auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen.
Wir freuen uns auf rege Teilnahme und einen 
gemütlichen Abend.

Der Vorstand

Digitalbotschafter Rhein-Selz

Ehrenamtliche PC- Handy/Smartphonehilfe -
Digi-Treff in Schwabsburg
Aktuell: Fotos bearbeiten

Dienstag, 10. September 2024 von 10:00 bis 11:30 Uhr
DigiTreff im Bürgerhaus Schwabsburg, Schloßbergstube, barrierefrei am Parkplatz im Unter-
geschoß, Laidlebstr. 20.
Wir treffen uns immer am 2. Dienstag im Monat.
Das DigitalbotschafterTeam geht gezielt auf Ihre speziellen Fragen ein.
Wir möchten vertrauensvoll Ihre digitale Kompetenz stärken.
In jedem Alter lernen - neugierig bleiben! Neue Ziele erreichen!
Wer seinen Hirnmuskel trainiert, bleibt fit!
Sie werden sich wundern, was Sie sich alles trauen.
Angucken, zugucken, mitmachen, ausprobieren - moderne Technik
zum Anfassen für jung & alt!
Der Digi-Treff ermöglicht Ihnen einen unbefangenen Zugang zu den neuen Medien und digita-
len Themen in ungezwungener, vertrauensvoller Atmosphäre.
Wir zeigen Ihnen wo Sie was auf Ihrem Handy finden können,
wie Sie unnötige Apps löschen und nützliche Apps installieren,
wie Sie fotografieren, die Fotos speichern, bearbeiten und verschicken,
Wir unterstützen Sie vertrauensvoll
bei der Speicherung von neuen Kontakten,
bei der Einrichtung eines Email-Accounts,
wir zeigen Ihnen was WhatsApp alles kann und vieles mehr.
Bitte bringen Sie einen Stift und Papier für Ihre Notitzen mit.
Wir gehen individuell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ein.
Die Teilnahme ist kostenlos, wir freuen uns jedoch über eine Aufwandsentschädigung.
Bitte melden Sie sich unter 0171-9292405 an und teilen Sie uns gleich Ihr Wunschthema, 
welches für Sie wichtig ist und in dem wir Sie unterstützen sollen mit.
Wir freuen uns auf Sie

Ilse Dittewig-Bogen, Digitalbotschafterin RLP
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Frauenvokalensemble  
Cantamore - Der Fehlerteufel war da

In der letzten Ausgabe des Amtsblattes hat sich in unseren Artikel leider 
der Fehlerteufel eingeschlichen;
Der Trauer-Gedenk-Gottesdienst findet nicht in Udenheim, sondern in 
Undenheim statt.
Deswegen hier nochmal alle Daten:

Herzliche Einladung

Trauer-Gedenk-Gottesdienst
Thema: Regenbogen

am Freitag, 20.09.2024, 19 Uhr in der Kath. Kirche in Undenheim
Wegen des begrenzten Platzes in der Kirche könnt ihr euch beim Hos-
pizverein anmelden: info@hospiz-rhein-selz.org

Landmenschen Oppenheim:
Trödelwanderung in Oppenheimer Neustadt am 29.9.:
Jetzt einen Stand anmelden!!

An alle Flohmarktfreunde und Schatzsucher da draußen…
Am 29.9. wird in Oppenheim wieder getrödelt. Meldet euch mit einem 
Flohmarktstand im eigenen Hof oder Garten an und lasst die Dinge die 
ihr nicht mehr braucht, weiter ziehen. Ganz im Sinne von Nachhaltigkeit 
und Nachbarschaft.
Die Trödelwanderung in Oppenheim findet dieses Jahr in zwei Teilen 
statt. Im Juni war die Altstadt dran und jetzt geht es in die Neustadt!!! 
Also alles zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Rhein.
Wer mitmachen möchte, kann sich bis zum 15.9. unter info@land-men-
schen.de anmelden. Am besten die Nachbarn auch gleich aktivieren – je 
mehr Stände in einem Straßenzug mitmachen, desto attraktiver ist es für 
Besucher vorbei zu schauen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!

TV 1846 Oppenheim
Familien- und Spielefest
Der Turnverein 1846 Oppenheim lädt zum Familien- und Spielefest für 
alle Altersgruppen am Sonntag, den 08.09.2024, von 13 bis 17 Uhr auf 
den Turnacker in Oppenheim ein.
Unser vielfältiges Sportangebot von Turnen über Leichtathletik bis hin 
zum Gesundheitssport könnt ihr an verschiedenen Stationen kennenler-
nen und euch über alle Angebote des TVO im Detail informieren. Darüber 
hinaus habt ihr die Möglichkeit, Spiel- und Sportgeräte wie Riesenmi-
kado, Sommerski, Jonglage-Sachen, Leitergolf u.v.m. auszuprobieren. 
Die Abteilungen Tanzen und Muay Thai werden zudem ihr Können in 
Vorführungen demonstrieren.
Für Essen und Trinken ist gesorgt. Bringt euch gerne eine Picknickdecke 
sowie eigene Tassen und Teller mit.
Wir freuen uns auf euer Kommen!

TURNVEREIN 1846

OPPENHEIM E.V

https://tvoneu.de
06133 925346

Kontakt

Wir laden dich herzlich ein, einen schönen Tag
mit deiner Familie auf dem Turnacker und in der
Natur zu verbringen. 
Von 13 bis 17 Uhr kannst du unser vielfältiges
Sportangebot bei verschiedenen Stationen der
Abteilungen des TVO kennenlernen. Für Essen
und Trinken ist gesorgt. Bitte bringe eine
Picknickdecke sowie eigene Tassen und Teller
mit.

TVO-SPIELEFEST

BIST DU DABEI?

SO 08.09.2024

TV 1846 Oppenheim e.V. /  
Muaythai for Everybody

Sterne des Sports für soziales Engagement
Die Abteilung Muaythai des TV 1846 Oppenheim e.V., wurde für ihr ge-
sellschaftliches Engagement, durch den Deutschen olympischen Sport-
bund, ausgezeichnet.
Wir leben Integration und ein VEREINtes Miteinander.
Mehr über uns unter: www.fight-team-oppenheim.com #FTOmuaythai 
#TVOmeinVerein

Das Plakat finden Sie auf der Seite 37.

Anforderungen an Digitalfotos
Wir bitten um Beachtung!
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Digitalfotos mit 
einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei Bildbreite 90 mm) 
abgedruckt werden können. Fotos mit einer geringeren Auflösung 
werden nicht abgedruckt, hierzu ergeht keine besondere Benach-
richtigung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Uelversheim

Seniorentreff Uelversheim

Liebe Seniorinnen, liebe Se-
nioren,
unser nächster Senioren-
nachmittag findet am Mitt-
woch, den 11. September 

2024, 15.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus statt.
Hierzu möchten wir Euch alle recht herzlich zu 
Kaffee und Kuchen einladen. Wir freuen uns, 
mit Euch ein paar schöne Stunden verbringen 
zu können und wünschen Euch allen bis dahin 
eine schöne Zeit.

Liebe Grüße, das Team vom Seniorennach-
mittag

Uelversheimer Jugendraum 
öffnet die Türen für die 

nächste Generation
Der Start in ein neues Schul-
jahr ist gleichzeitig auch der 
Start für die Erstklässler im 
Uelversheimer Jugendraum. 
Drei Gruppen haben sich 
etabliert und freuen sich auf 

Nachwuchs. Immer am ersten Samstag im Mo-
nat können die Grundschüler den Jugendraum 
für sich erobern. Beginnen dürfen die Erst- und 
Zweitklässler im Kids Club von 09:30 Uhr bis 
11:00 Uhr, gefolgt von den Dritt- und Viertkläss-
lern, unseren Young Stars, welche von 11:00 
Uhr bis 13:00 Uhr kommen. Doch was ist denn 
überhaupt am Jugendraum so los und was 
gibt es dort alles? Neben der Möglichkeit Spie-
le zu spielen, zu basteln oder gemeinsam in 
Wissensbüchern zu schmökern kann man seine 
Talente bei einer Runde am Tischkicker unter 
Beweis stellen, quatschen oder einfach nur eine 
gute Zeit mit Freunden verbringen. Ganz wichtig 
ist es auch immer ein bisschen Taschengeld da-
bei zu haben, um sich an unserem Kiosk einen 
kleinen Snack zu holen. Für alle Teens auf der 
weiterführenden Schule besteht die Möglichkeit 
sich im Offenen Treff jeden Mittwoch von 16:00 
Uhr bis 19:00 Uhr und an zwei Samstagen im 
Monat von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu treffen. 
Hier ist das Angebot breit gefächert vom Kino-
abend über das gemeinsame Kochen, Speciale-
vents bis hin zu „just chilling“-Abenden ist alles 
dabei. Wir freuen uns auf alle Kids, Young 
Stars und Teens!

Der TSV 1910 Uelversheim informiert!

Lotto Elf zu Gast  
in Uelversheim

Am vergangenen Mittwoch fand auf dem 
Sportplatz das Benefiz-Fußballspiel statt, das 
unter dem Motto „Goal für Johannes“ stand. 
Bei strahlendem Sonnenschein und heißen 
Temperaturen versammelten sich rund 650 
Zuschauer, um die beiden Mannschaften an-
zufeuern und gleichzeitig einen Beitrag für den 
guten Zweck zu leisten.
Am Nachmittag gab es ein Fußball- und ein 
Cheerleadertraining für die Kinder, die wieder 
begeistert dabei waren.
Schon im Vorfeld wurde viel für das Event ge-
worben, und das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Insgesamt wurden stolze 18.000 Euro an 
Spenden gesammelt. 
Der gesamte Erlös kommt dem 13 jährigen Jo-
hannes aus Mommenheim zu Gute, um eine 
dringend benötigte Krebstherapie zu finanzie-

ren, die noch nicht von der Krankenkasse über-
nommen wird.
Das Spiel selbst gewann die Gastmannschaft 
der Lotto Elf. Schon in der ersten Halbzeit 
zeichnete sich ab, dass der Gegner, eine Aus-
wahlmannschaft aus ehemaligen Profispielern, 
deutlich überlegen war. Zur Halbzeit lagen die 
Gäste klar vorne. 
Trotz der Führung ließ die Auswahlmannschaft 
auch in der zweiten Halbzeit nicht nach und 
baute ihren Vorsprung weiter aus. Erst in der 
2. Halbzeit fielen 2 Tore für den TSV durch Ma-
nuel Barth und Michael Schilling, der auch zum 
Spieler des Spiels gekürt wurde, sodass das 
Spiel schließlich mit einem 9:2 endete.
Möglich gemacht haben diese Veranstaltung 
wie immer die zahlreichen Helfer, die am Mitt-
woch und bereits im Vorfeld aktiv waren. Des-
halb geht unser Dank an alle, die mitgeholfen 
haben und uns auch mit ihrer Spende unter-
stützt haben.

Undenheim

Evangelischer Posaunenchor Undenheim

Passend zu unserer Sommerhütte und zur Kerb 
konnten wir unsere neuen T-Shirts präsentie-
ren. So und natürlich auch mit der „Probe“ am 
Kerbe-Montag im Turnerschuppen, werden 
Teamgeist und Freude am Musizieren noch-
mals mehr deutlich.
Interesse an Blech?
Lieber Blech spielen, als Blech reden?
Lust ein Instrument zu erlernen oder wieder 
einzusteigen? Spaß im Chor zu spielen?

Instrumente können gestellt werden.
Einfach bei einer unserer Aktionen anspre-
chen… oder kurz in der Probe hereinschau-
en.
Die Proben sind immer montags um 19.30 Uhr 
im Evangelischen Gemeindehaus. Wir spielen 
abwechslungsreiches Liedgut und unabhängig 
einer Konfession.
Unser nächster Auftritt ist am 27.10. im Ernte-
dank-Gottesdienst.
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Der VdK Ortsverband  
Mittlere Selz feiert  

20-jähriges Jubiläum
Der VdK Ortsverband Mittlere Selz feiert in die-
sem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Wir laden 
unsere Mitglieder und deren Partner zu einer 
Weinbergsrundfahrt im goldenen Oktober mit 
anschließendem Abendessen ein, um dieses 
Jubiläum zusammen zu feiern.
Unsere Rundfahrt führt uns durch die schöne 
rheinhessische Landschaft bis zum Huxelberg 
als Ziel. Weck, Woscht und Woi dürfen dabei 
natürlich nicht fehlen.
Im Anschluss an die Rundfahrt laden wir Sie 
zu einem gemütlichen Beisammensein in die 
Reichskrone, Weingut Jürgen Bernhard, Bahn-
hofstr. 1 in Undenheim ein.

Wann: am 12. Oktober 2024, um 14:30 Uhr
Wo: Wir treffen uns um 14:15 Uhr im 

Weingut Sparrmühle, Staatsrat-
Schwamb-Str. 158 in Undenheim

Für die Weinbergsrundfahrt und das anschlie-
ßende Essen beträgt der Unkostenbeitrag 
30,00 € p.P. (Mitglieder des VdK OV Mittlere 
Selz werden bezuschusst).
Wir freuen uns über Ihre verbindliche Anmel-
dung bis spätestens zum 27. September 2024 
durch Ihre Überweisung an:
Kontoinhaber: VdK OV Mittlere Selz, 
Konto: Voba Alzey-Worms, IBAN: 
DE90550912000060679002
unter Angabe von Namen und Anzahl der Teil-
nehmer mit dem Kennwort: „Weinberg“.
Bitte geben Sie an, ob Sie Vegetarier sind.
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Uwe Bär un-
ter der Tel. Nr. 0151 56025858 gerne zur Ver-
fügung.
Wir freuen uns auf einen ereignisreichen Tag 
mit Ihnen.

Ihr VdK OV Mittlere Selz

TV Undenheim
Familienfest beim TV Undenheim mit 
Sport, Spiel und Spaß für alle am Sonntag, 
15.09.2024
Unser Familientag startet traditionell um 11 
Uhr mit der Wandergruppe und der Sportab-
zeichenabnahme für alle ab 6 Jahren (Kunst-
rasenplatz).
Ab 12 Uhr geht es dann auf dem Turnplatz los. 
Es gibt die Möglichkeit sich an verschiedenen 
Stationen der Abteilungen auszuprobieren. So 
kann man z.B. seine Kräfte beim CrossFit tes-
ten oder verschiedene Stationen des Kinder-
turnen durchlaufen.
Ab ca. 12:30 Uhr startet ein Familien-Beach-/
Rasenturnier, bei dem sich mindestens 2 Gene-
rationen auf dem Feld gegenüberstehen.
Außerdem gibt es Glitzertattoos, Schwung-
tuchspiele und zwei Hüpfburgen an denen sich 
die Kinder austoben können.
Für leibliche Wohl werden Bratwürste im Bröt-
chen, Getränke und eine reichhaltige Kuch-
entheke angeboten - alles gegen Spende.

Spaß für die ganze Familie auf dem Vereinsge-
lände des TVU (Alzeyer Straße)
Ein buntes Programm für Jung und Alt - eine 
perfekte Voraussetzung um mit Freunden und 
Familie gemeinsam einen sportlichen Tag zu 
verbringen.

Save the Date /  
2. Infoveranstaltung beim  
TV Undenheim zum Int.  

Deutschen Turnfest in Leipzig 2025 
am 15.09.2024

Der TVU lädt am So, 15.09.2024 im Rahmen 
seines Familiensportfests zur 2. Infoveranstal-
tung zum größten Breitensporttfest der Welt 
ein. Sie findet ab 15 Uhr im „Turnerheim“ (Ver-
einsgelände, Zugänge über Alzeyer Straße 21 
bzw. 33) statt.
Alle interessierte Vereinsmitglieder sind zu die-
sem Treffen eingeladen, um mehr zu erfahren.
Turnfestwartin Nicole Leidel informiert über 
Modalitäten zu An-/Abreise, Unterkunft, Wett-
kämpfe, Teilnahmebedingungen, Sportange-
bote und Veranstaltungen rund ums Turnfest 
sowie über mögliche Freistellungen bei Schule/
Arbeitgeber.
Bei jüngeren Interessierten ist es sinnvoll, wenn 
ein Elternteil mitkommt. Ggf. was zum Schrei-
ben mitbringen.

SG U.N.S. Rheinhessen  
„Volleys“

hat zwei neue Schiedsrichter für Herren- 
und Jugendspiele / Lehrgang am 1.9.24 in 
Undenheim bestanden
Mit Joshua Bube und Leon Stoeter hat die 
SG U.N.S. Rheinhessen „Volleys“ wieder zwei 
neue Spieler mit Schiedsrichterlizenz. Glück-
wunsch zum bestandenen Lehrgang!

Die Landsenioren  
Rheinhessen laden ein

Am Freitag, den 13. September 2024 fahren 
wir zum ZDF nach Mainz und anschließend 
nach Ober-Hilbersheim.
Unser geplantes Programm:

11.00 Uhr Abfahrt Alzey, Parkplatz Dorint Hotel
11.30 Uhr Abfahrt Nieder-Olm, Parkplatz am Schwimmbad
12.30 Uhr Führung im ZDF Sendezentrum
14.00 Uhr ZDF-Kasino - Kaffeepause
15.30 Uhr Fahrt nach Ober-Hilbersheim
16.30 Uhr Führung durch das Dorfmuseum
18.00 Uhr Abendessen im „Alten Schrothaus“ beim Dorfmuseum
20.00 Uhr Heimreise
Die Kosten für Busfahrt, Eintritt und Führung 
im Museum betragen bei genügender Teilnah-
me 30,00 EUR pro Person und werden auf der 
Rückreise eingesammelt.
Anmeldungen bitte am Donnerstag, den 05. 
September 2024 bei Herrn Dieter Frank, Tel.: 
06731-42541.

KommKi - Kommunales Kino 
Rhein-Selz e.V.

Am 21.09.2024 zeigen wir zusammen mit un-
seren Kooperationspartnern, den Pflegestütz-
punkten der Verbandsgemeinden Rhein-Selz 
und Bodenheim „Still Alice - Mein Leben 
ohne gestern“.
Im Anschluss an den Film wird es Gelegenheit 
für Gespräche und Austausch geben.
Der Film startet um 17:00 Uhr, Einlass ist 16:30 
Uhr.
Die Besucher erwarten Laugenbrezel und alko-
holhaltige und alkoholfreie Getränke.
Veranstaltungsort: Wormser Straße 49 in Op-
penheim (Nebengebäude des Deutschen Wein-
baumuseums.
Zum Film:
Die Sprachwissenschaftlerin Alice Howland 
steht mitten im Leben und führt eine glückliche 
Ehe. Jedoch verliert sie zunehmend die Orien-
tierung und verwechselt schließlich sogar ihr 

vertraute Menschen. Die 50-jährige Professo-
rin ist an Alzheimer erkrankt, will aber mit allen 
Mitteln versuchen, weiterhin ein normales Le-
ben zu führen. Dies stellt nicht nur sie, sondern 
auch ihren Ehemann sowie die erwachsenen 
Kinder Lydia, Anna und Tom vor eine schwie-
rige Herausforderung. Dieser Film basiert auf 
einer wahren Begebenheit.
Interessierte werden gebeten sich per E-Mail 
unter monika.moeller@pflegestuetzpunkte-rlp.
de oder telefonisch unter 06135/93395-47 an-
zumelden. Um die Gesellschaft auf die Situa-
tion der Menschen mit Demenz aufmerksam 
zu machen, findet bereits seit 1994 der Welt-
Alzheimertag immer am 21. September statt. 
Auch in Deutschland geht es darum, die Öffent-
lichkeit für die Situation der rund 1,8 Millionen 
Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen 
zu sensibilisieren. Unser gesamtes Programm 
finden Sie wie immer auf unserer Website: htt-
ps://www.kommki.de

AlkoHölle?

Ja, die Hölle 
kann es sein, 
wenn man mit 
einem Alkoho-
liker, mit einem 

Suchtkranken zusammenlebt. Ganz besonders 
für Kinder und Jugendliche ist es schwer zu er-
tragen, die eigenen Eltern unter Drogen zu er-
leben. Da ist guter Rat teuer und ein helfendes 
Gespräch unbezahlbar.
Die Theatergruppe theaterspiel aus Witten hat 
das Stück Alkohölle geschrieben über das 
Thema Alkohol in der Familie und was der Al-
kohol mit der Familie macht. Unterstützt wurde 
die Theatergruppe dabei von Betroffenen, so 
dass ein überzeugendes und lebendiges The-
aterstück entstanden ist. Nach der Aufführung 
kann mit den Schauspieler:innen und Betroffe-
nen über das Thema gesprochen werden.
Merken Sie sich den Termin schon einmal für 
sich und für Ihre Kinder ab 14 Jahren vor:
20. November, 18 Uhr im Martin-Luther-
Haus in Oppenheim.
Anmelden können Sie sich schon jetzt über den 
nebenstehenden QR-Code.
Haben Sie vorab Fragen? Fragen Sie Frank: 
0151 420 980 59 oder frank.s@freundeskreise-
sucht-rlp.de

VHS

vhs Harxheim /  
Gau-Bischofsheim /  

Lörzweiler / Mommenheim | 
Außenstelle der  

kvhs Mainz-Bingen

Wenige freie Plätze!
Englisch Auffrischungs-
kurs, Stufe A2

Kursnr.: 242-04-405
Wann: Di. 10.09 2024, 10 Termine, 9:00-10:30 
Uhr
Wo: Mommenheim, Neues Rathaus
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Dozentin: Marianne Smollich
Englisch Auffrischungskurs 60 plus, Stufe 
A2
Kursnr.: 242-04-406
Wann: Di. 10.09 2024, 10 Termine, 10:30-12:00 
Uhr
Wo: Mommenheim, Neues Rathaus
Dozentin: Marianne Smollich
Englisch Auffrischungskurs, Stufe B1
Kursnr.: 242-04-404
Wann: Di. 10.09 2024, 10 Termine, 18:00-19:30 
Uhr
Wo: Mommenheim, Grundschule, Mensa
Dozentin: Marianne Smollich
Spanisch, Stufe B1
Kursnr.: 242-04-407
Wann: Mo. 09.09.2024, 10 Termine, 9:00-10:30 
Uhr
Wo: Mommenheim, Neues Rathaus
Dozentin: Maria Esparza dePüschel

Neu:
Sanfte Gymnastik zur Sturzprophylaxe –  
Bewegt gesund bleiben, 60plus
Kursnr.: 242-04-336
Wann: Mo. 09.09.2024, 5 Termine, 10:00-11:00 
Uhr
Wo: Mommenheim, Seniorenresidenz, Am 
Kirchfalter 3 Haus B
Dozentin: Dimana Lieser
Computer Club 60 plus
Kursnr.: 242-04-508
Wann: Di. 10.09.,22.10.,10.12.2024, 3 Termine, 
10:00-12:00 Uhr
Wo: Mommenheim, Seniorenresidenz, Am 
Kirchfalter 3 Haus B
Dozent: Matthias Haese
Alle PC-Interessierten mit Grundkenntnissen 
können unter fachkundiger Unterstützung im 
Erfahrungsaustausch mit der Gruppe Ihr PC-
Wissen konsequent erweitern. In diesem Fo-
rum haben Sie die Möglichkeit, im Internet zu 
surfen, Briefe zu schreiben und zu gestalten, 
Bilder vom Smartphone (Android) oder der Di-
gitalkamera auf den Computer zu übertragen 
und vieles mehr. Treffpunkt ist einmal im Mo-
nat. Die Anmeldung gilt für den gesamten Kurs.

Gesunde Lebensmittel  
Vortragsreihe

Naturstoffe von Superfood, Heilmitteln und 
Giftstoffen
Kursnr.: 242-03-912
Wann: Do. 12.09.2024, 1 Termin, 18:30-20:30 
Uhr
Wo: Bodenheim, Haus Friesenecker, 
Rathausstr. 3
Dozentin: Dr. Christa Jansen, Dipl. Biologin
Erfahren Sie mehr zu den Naturstoffen in Obst/
Gemüse, oft als Superfood gepriesen, sowie 
über die sekundären Naturstoffe als Heilmittel.
Kursnr.: 242-03-914, Äpfel – heimisches Su-
perfood, Do. 10.10.2024
Kursnr.: 242-03-910, Versteckter Zucker – 
Fallen im Supermarkt, Do. 07.11.2024
Kursnr.: 242-03-911, Echt fettig! Schoki, 
Pommes, Butter & Co, Do. 12.12.2024
Wann: Jeweils von 18:30-20:30 Uhr,
Wo: Bodenheim Haus Friesenecker, 
Rathausstr. 3
Wenige freie Plätze, Klavier-Blockflöte, Kin-
der und Erwachsene, Einzelunterricht 30 
Minuten
Kursnr.: 242-03-223, -03-224 und -03-213
Wann: ab sofort, freie Unterrichtszeiten: 
Mo.,13:30 Uhr, 15:30 Uhr, Di., 14:30, Fr. ab 
17:15
Wo: Bodenheim, Haus Friesenecker, 
Rathausstr. 3
Englisch, Auffrischungskurs, Stufe A1
Kursnr.: 242-03-415

Wann: Di. 03.09.2024, 13 Termine, 17:30-19:00 
Uhr
Wo: Bodenheim, Haus Friesenecker, Rathausstr. 3
Dozentin: Christiane May
Anmeldung und Information:
vhs Bodenheim
Außenstelle der kvhs Mainz-Bingen 
Rathausstraße 3, 55294 Bodenheim
vhs.bodenheim@kvhs-mainz-bingen.de
www.kvhs-mainz-bingen.de
Tel: 06135 703496

Von Nisthilfen bis zur  
effektiven Winterfütterung

Vortrag in der vhs Oppenheim mit 
Nikolaus Strupp

Fast schon wöchentlich berichten uns die 
Medien vom weltweit galoppierenden Arten-
sterben in der Tier- und Pflanzenwelt. Doch es 
betrifft nicht nur fernen Erdteile – auch unsere 
heimischen Singvögel sind massiv betroffen.
Im Vortrag von Nikolaus Strupp erfahren Sie, 
wie Sie die Vogelwelt in Ihrer Nachbarschaft 
unterstützen können. Von Nisthilfen bis zur 
effektiven Winterfütterung – es gibt einfache 
Wege, einen Beitrag zum Artenschutz zu leis-
ten.
Nikolaus Strupp zeigt anhand mitgebrachter 
Muster, worauf es bei der Auswahl von Nist-
kästen ankommt:

- “falsch und richtig” beim Insektenhotel
- Nistkastenpflege
- effektiven Winterfütterung
das sind weitere Themen im Vortrag.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit 
dem Beigeordneten für Umwelt der VG Rhein-
Selz statt.
Referent: Nikolaus Strupp
Termin: Do, 26.09.202419 – 20:30 Uhr
Ort: Schulungszentrum, Wormserstraße 4-6, 
Oppenheim
Gebühr: 5€
Anmeldung: 0155 60229152 (Darmstadt), 0155 
60229153 (Leber) oder 
vhs.oppenheim@kvhs-mainz-bingen.de

Vortragsabende der VHS 
Dienheim im Herbst 2024

Die VHS Dienheim veranstaltet im Herbst wie-
der Beamer-Vortragsabende (Eintritt jeweils 4 
€) im evangelischen Gemeindehaus (Tulpen-
straße 19 in Dienheim) jeweils um 19:30 Uhr an 
folgenden Terminen:

Altstadt von Porto in Portugal
Portugal-Wanderreise von Porto bis Lissa-
bon am Donnerstag, 26.09.2024 - Referent: 
Thomas Horn;
China zwischen Tradition und Moderne-Teil 
1: Peking am Donnerstag, 10.10.2024 – und 
Teil 2: Kaiserstädte Shenyang und Xi’an am 
Donnerstag, 24.10 2024 – Referent: Reinhold 
Götz-Laubenstein;
Gopuram, das Tempeltor in Süd-Indien (ein 
Reisefilm) am Donnerstag, 14.11.2024 - Re-
ferent: Bernd Reeb;
Das Baltikum am Donnerstag, 28.11.2024 - 
Referent: Frieder Eisen.
Wir bitten bei Interesse um Ihre Anmeldungen 
bei Th.Horn (Tel. 06133/1469) oder per Email 
(vhs.dienheim@kvhs-mainz-bingen.de).

VHS Dienheim:  
Englisch Auffrischungskurs 

der Stufe A2
Die VHS Dienheim bietet einen Englisch-Auf-
frischungskurs A2 mit der Kursnr. 242-19-326 
an.
Wann: ab Dienstag, 17.09.2024, 9 Termine, 
18:30-20:00 Uhr
Wo: Dienheim, Falkenberg Grundschule
Gebühr: 60 €
Dozentin: Annette Pender-Bingenheimer
Das Lernmaterial wird in der 1. Unterrichtsstun-
de bekannt gegeben.
Infos und Anmeldungen: vhs.dienheim@kvhs-
mainz-bingen.de
Tel: 06133 1469

VHS Dienheim:  
Kränze binden im Herbst

Die VHS Dienheim bietet eine Kreativ-Veran-
staltung „Krämze binden im Herbst“ mit der 
Kursnr. 242-19-201 an.

Wann: Samstag, 28.09.2024, 
9:00-12:00 Uhr

Wo: Dienheim, Evangelisches 
Gemeindehaus

Gebühr: 24 €
Dozentin: Sabine Körner
In der Teilnahmegebühr sind 10 € Materialkos-
ten enthalten. Bringen Sie bitte eine Garten-
schere und, soweit vorhanden, gesammelte 
Blüten, Moos etc. mit
Infos und Anmeldungen: 
vhs.dienheim@kvhs-mainz-bingen.de
Tel: 06133 1469

vhs Nierstein, Außenstelle 
kvhs Mainz-Bingen

Zu allen Kursen der vhs 
Nierstein können Sie sich 
anmelden bei Sabine Rieß 
06133-572629, Susanne 

Weber 06133-60371, unter vhs.nierstein@
kvhs-mainz-bingen.de oder im Internet: 
www.kvhs-mainz-bingen.de
Stricken : „Socken rocken“
mit Tanja Hill
Socken stricken macht Spaß! Bei uns lernen 
Sie schrittweise, warme Lieblingssocken oder 
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Sneaker-Socken zu stricken, dabei können Sie 
zwischen zwei Fersenarten wählen. An diesem 
Kurs kann jeder teilnehmen, der stricken kann.
Bitte bringen Sie 100 g Sockenwolle und ein 
Nadelspiel Nr. 2,5 mit.
5 Termine ab Dienstag 10.09.24, 18 – 19.30 
Uhr, Realschule + Nierstein.
Nähen: „Verwirkliche dein Lieblingsoutfit“
mit Anne Seibert
Unter fachkundiger Leitung erlernen Sie die 
Grundtechniken des Nähens mit dem Ziel, ein 
Kleidungsstück oder modische Utensilien her-
zustellen. Ganz nach Ihren Wünschen können 
Sie entweder ein neues Nähprojekt in Angriff 
nehmen oder auch „alte“ Kleidung ausbessern 
und aufpeppen.
Je nach Vorkenntnissen werden Sie individuell 
beraten und praktisch angeleitet.
Bitte bringen Sie Ihre Nähmaschine und Ihr 
Nähprojekt mit.
10 Termine ab Mittwoch, 11.09.24, 19.30-21.30 
Uhr, Realschule+ Nierstein, 88€ Gebühr.

Politische Parteien 
+ WählergruPPen

Herzliche Einladung zum 
offenen Stammtisch der FDP 

Rhein-Selz am 12.9.2024

Kirchliche 
NachrichteN

Ev. Kirchengemeinden  
Dalheim, Dexheim u. 

Schwabsburg
Evangelisches Gemeindebüro in Dexheim
Schloßstr. 2, 55278 Dexheim, Tel.: 06133/58949
Kirchengemeinde.Dexheim@ekhn.de
Öffnungszeiten: Dienstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 
Donnerstag 9 Uhr bis 11 Uhr
Evangelische Gemeindebücherei in Dalheim
Montags von 16 bis 18 Uhr
Evangelische Kirche in Schwabsburg
Offene Kirche täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr
Gottesdienste:
Sonntag 8.9.
10.30 Uhr Gottesdienst der Nachbarschaft in 
Mommenheim (Pfr. Stegmann)
Sonntag 8.9.
16.30 Uhr Krümelkirche im ev. Gemeindehaus 
in Schwabsburg

Sonntag 15.9.
9 Uhr Gottesdienst in Schwabsburg 
(Pfr. Fitting)
Sonntag 15.9.
10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und 
Taufe in Dexheim (Pfr. Fitting)
Mittwoch 11.9.
15 Uhr 1. Treffen des Frauenvereins Dalheim 
nach den Sommerferien im ev. Gemeindehaus

Ev. Kirchengemeinde  
Dienheim/Ludwigshöhe

Einfach Singen: Auf Wunsch einiger Teilneh-
mer beim letzten „Einfach Singen“ schauen wir 
einmal genauer, welche Lieder in unseren Ge-
sangbüchern eigentlich von Frauen geschrie-
ben. Wer sind sie und was macht sie aus? 
Gehen wir dieser Spur nach und singen diese 
Lieder natürlich - am Dienstag, dem 17.09. um 
19.00 Uhr.
Gottesdienste:
Sonntag, der 08.09.2024 um 10.30 Uhr Öku-
menischer Gottesdienst zur Kerb auf dem 
Festplatz. Thema ist: „Vorbilder“. Wir begrüßen 
auch unsere neuen Konfirmand:innen.
Krabbelgruppe: Jeden Donnerstag ab 09.30 
Uhr im Gemeindehaus. Mehr Infos auf der 
Homepage.
Kindergottesdienst: Jeden Sonntag (außer 
in den Ferien) um 10.00 Uhr im Martin-Luther-
Haus in Oppenheim.
Jugendgruppe: Die beiden Gruppen sind fusi-
oniert. Jetzt jeden Mittwoch (außer in den Feri-
en) ab 18.30 Uhr im Gemeindehaus.
Seniorenkreis: Am Freitag, den 06.09.24 um 
15.00 Uhr im Gemeindehaus
Frauenkreis: Am Mittwoch, dem 11.09.24 ab 
16.00 Uhr im Gemeindehaus.
Friedensläuten: Aufgrund der Kriege in der 
Ukraine und in Israel läuten weiterhin täglich 
um 19.00 Uhr die Glocken der evangelischen 
Kirche. Wir halten am Frieden fest!
Bücherschränke: Sie stehen vor dem Gemein-
dehaus und dürfen jederzeit gefüllt und geleert 
werden. Die untersten Fächer sind bitte nur für 
Kinder- und Jugendbücher gedacht.
Kontakt und weitere Infos:
Pfarrer Simon Ahäuser, Sprechzeiten nach Ver-
einbarung.
Das Gemeindebüro ist donnerstags zwischen 
08.00 - 12.00 Uhr erreichbar.
Adresse: Tulpenstraße 19, 55276 Dienheim
Telefon: 06133-2571
Mail: kirchengemeinde.dienheim@ekhn.de

Homepage: evangelisch-dienheim.ekhn.de
Facebook: facebook.com/evangelischdien-
heim

Ev. Kirchengemeinde  
Dolgesheim - Weinolsheim

Gemeinsames Gemeindebüro der 
Bergkirchengemeinden Rhein-Selz:
Gaustr. 12, 55278 Dolgesheim
Tel.: 06733/212; kirchengemeinde.dol-
gesheim@ekhn.de
Bürozeiten: Bis 6.9. geschlossen,
ab 10.9.: Di. + Do. von 9:00 bis 11:30 Uhr
https://ev-bergkirchengemeinden-rhein-selz.
ekhn.de
Pfarrerin Gröschel, 
Mail: esther.groeschel@ekhn.de, Tel.: 06733 
9476181
Gottesdienste:
Sonntag, 8. September 2024, 15. Sonntag 
nach Trinitatis/Präd. Eller
09:30 Uhr Gottesdienst in Weinolsheim
10:30 Uhr Gottesdienst in Eimsheim
Samstag, 14. September 2024
11:30 Uhr Beerdigung Prof. Dr. Arne Nagels
Abschied und Urnenbeisetzung auf dem Fried-
hof, anschließend Trauerfeier in der Kirche
Sonntag, 15. September 2024, 16. Sonntag 
nach Trinitatis
10:00 Uhr Ökumenischer Kerbe-Gottesdienst 
in Uelversheim, Diakon Tiegel
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl zur Ju-
belkonfirmation
Begrüßung der der neuen Konfis in Dolgesheim, 
Pfrin. Gröschel
Kindergottesdienst Dolgesheim: in der Regel 
Sonntags 10:30 Uhr Ev. Gemeindehaus, Infos 
bei C. Martin
Ökum. Bücherei: Lesesommerabschluss mit 
Preisvergabe am 8.9., Öffnungs- und Schließ-
tage unter www.bibkat.de/dolgesheim
Konfirmanden 2024/2025: Donnerstags 17 
Uhr, am 12.9. Vortreffen mit dem Jubelkonfis: 
Konfirmation früher und heute, Dauer bis ca. 
20Uhr
Termine Jubelkonfirmation 2024
12.September, 19 Uhr Vortreffen in 
Dolgesheim
15. September um 10 Uhr in Dolgesheim
29. September um 10 Uhr in Weinolsheim
Haben Sie vor 10, 25, 50, 60, 65, 70 oder 75 
Jahren Ihre Konfirmation gefeiert? Dann sind 
Sie herzlich eingeladen, in diesem Jahr ihre Ju-
belkonfirmation zu feiern:
10 - Rosen-Konfirmation (2014)
25 - Silberne Konfirmation (1999)
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50 - Goldene Konfirmation (1974)
60 - Diamantene Konfirmation (1964)
65 - Eiserne Konfirmation (1959)
70 - Gnaden-Konfirmation (1954)
75 - Kronjuwelen-Konfirmation (1949)
80 - Eichen-Konfirmation (1944)
85 - Engel-Konfirmation (1939)
Informationen und Anmeldung: https://ev-
bergkirchengemeinden-rhein-selz.ekhn.de/
startseite/angebote/lebensbegleitung/jubel-
konfirmation.html
sowie im Gemeindebüro. Bitte geben sie 
die Einladung auch an Ihre damaligen 
Mitkonfirmand:innen oder an Zugezogene wei-
ter.
Ökumenische Senior*innen 60+ 
Weinolsheim
Nächstes Treffen am 26.9.

Ev. Kirchengemeinde  
Dorn-Dürkheim - Hillesheim 

- Wintersheim
Liebe Gemeinde

Wir laden sehr herzlich zu den Gottesdiens-
ten ein
So 08. Sept, 10:00 Uhr, Weingut Räder Hille-
sheim
Ökumenischer Kerwe-Gottesdienst
So 15. Sept, 10:00 Uhr, Kath. Kirche Dorn-
Dürkheim
Ökumenischer Kerwe-Gottesdienst
Kerwegottesdienst in Hillesheim
In diesem Jahr feiern wir den ökumenischen 
Kerwegottesdienst am 08. September im 
Weingut Räder in Hillesheim. Der Gottesdienst 
beginnt bereits um 10.00 Uhr und wird gemein-
sam von Diakon Lang und Pfarrerin Volk gestal-
tet werden.
Pop und Gospel Chor „Get up“
Probe jeden Montag um 19.30 Uhr im Ev. Ge-
meindehaus Dorn-Dürkheim.
Einladung zur JUBELKONFIRMATION
am Sonntag, den 06. Oktober 2024, um 10.30 
uhr, in derEvangelischen Kirche in Winters-
heim
Sie sind vor 50 / 60 / 65 / 70 / 75 Jahren kon-
firmiert worden?
Jeder der sein Konfirmationsjubiläum erreicht 
hat, ist herzlich eingeladen zum Mitfeiern der 
Jubelkonfirmation.
Selbstverständlich gilt die Einladung auch all 
denen, die in einer anderen Gemeinde konfir-
miert wurden und gerne bei uns ihre Jubelkon-
firmation feiern möchten.
Von vielen Jubelkonfirmandinnen und Jubel-
konfirmanden liegen uns keine aktuellen Adres-
sen vor. Daher wären wir Ihnen dankbar, wenn 
Sie diese Einladung an ehemalige Mitkonfir-
manden weiterleiten oder sich Gemeindebüro 
melden, damit wir diejenigen, die nicht mehr in 
unsere Gemeinde wohnen, anschreiben kön-
nen. Anmeldung bis 10. September 2024
Wochenspruch
„ Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für 
euch.“ 1. Petrus 5, 7
Viele Grüße von den Mitgliedern des Kirchen-
vorstandes und Pfarrerin Volk
Kontakt
Telefon: 06733 4869148
Mail: kirchengemeinde.dorn-duerkheim@ekhn.de
Pfarrerin Birgit Volk ist unter der Nummer 0163/ 
3593498 für Gespräche und Terminanfragen zu 
erreichen.
Öffnungszeiten des Evangelische Gemein-
debüro:
Dienstag von 14.00-16.00 Uhr und
Donnerstag von 9:00- 11:00 Uhr
In der Zeit vom 24. August bis 07. Septem-
ber ist das Pfarrbüro geschlossen.

Ev. Kirchengemeinde  
Guntersblum

Kirchstr. 2, 67583 Guntersblum
Pfarrbüro: 06249-2366
kirchengemeinde.guntersblum@ekhn.de
www.guntersblum-evangelisch.de
Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Dienstag 09:00-12:00 Uhr und Donnerstag 
15:00-18:00 Uhr
Pfarrerin Claudia Dreier erreichen Sie unter 
0176 20655869 und claudia.dreier@ekhn.de

Unserer nächsten Gottesdienste und Ter-
mine

Sonntag, 08. September 2024, 15. Sonntag 
nach Trinitatis
10:00 Uhr Taufgottesdienst mit Pfarrerin Dreier
Freitag, 13. September 2024
16:30-20:00 Uhr Blutspende DRK im Ev. Ge-
meindehaus
Samstag, 14. September 2024
14:00 – 17:30 Uhr findet der 29. Reparatören-
Treff Guntersblum im Gemeindehaus statt.
Sonntag, 15. September 2024, 16. Sonntag 
nach Trinitatis
10:00 Uhr Taufgottesdienst mit Pfarrerin Dreier
10:00 Uhr Kindergottesdienst
Krabbelgruppe Kirchenmäuse Mo. 10:00-
11:30 Uhr für Kinder von 0 bis 2: Spielen, To-
ben, Spaß haben drinnen und draußen.
Kindergottesdienst ab 3 Jahren: am 1. und 
3. So. im Monat. Leitung Sophia Muders, kin-
dergottesdienst@guntersblum-evangelisch.de.
Kidstreff ab 6 Jahren jeden Donnerstag von 
15:00-16:00 Uhr Spielen, Basteln, Erzäh-
len, Spaß haben. Leitung Anja Weber, 0171-
7493494.
Konfi-Unterricht: Dienstag am 10. September 
von 17:00-18:30 Uhr
Frauenkreis: Mittwoch, den 18. September um 
15:30 Uhr im Ev. Gemeindehaus
Kirchenchor: Dienstag von 19:30-21.00.
Neue Sänger und Sängerinnen sind herzlich 
willkommen.
Leitung Doris Kaiser, Tel. 905231

Ev. Kirchengemeinde  
Mommenheim - Lörzweiler

Herzliche Einladung zum Nachbar-
schaftsgottesdienst

Sonntag, 8.9.2024
10:30 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst in 
Mommenheim
Die Gemeinden in unserem Dekanat organisie-
ren sich zur Zeit neu, es entstehen verschien-
denen Nachbarschaften.
Wir wollen zum ersten Mal gemeinsam als gro-
ße Gemeinde einen Gottesdienst feiern.
Dazu laden die Evangelischen Kirchenge-
meinden Bodenheim-Nackenheim, Dalheim-
Dexheim-Schwabsburg, Harxheim – Gau-

Bischofsheim, Mommenheim-Lörzweiler und 
Nierstein herzlich ein.
Damit der Gottesdienst ein Fest der Begeg-
nung wird, freuen wir uns, im Anschluss mit 
allen bei einem gemütlichen Beisammensein 
und einem Sektempfang zwischen den beiden 
Kirchen in Mommenheim, uns besser kennen-
zulernen und auszutauschen.
Wir freuen uns sehr auf Sie!

Herzliche Einladung zu unseren 
Gottesdiensten

Sonntag, 15.9.2024
11:00 Uhr Kerbegottesdienst in Mommenheim 
auf dem Kerbeplatz
Sonntag, 22.9.2024
10:30 Uhr Gottesdienst in Lörzweiler

Öffnungszeiten des Gemeindebüros
Dienstag 8:30 Uhr – 11:30 Uhr
Donnerstag 15:30 Uhr – 18:00 Uhr
Tel.: 06138 – 8519
Internet: ev-kirche-mommenheim.de oder 
ev-kirche-loerzweiler.de
Mail: anja.rehm@ekhn.de
Hindenburgstraße 58, 55278 Mommenheim

Ev. Kirchengemeinde  
Oppenheim

Unsere nächsten Gottesdienste 
und Termine:

08. September - 15. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Altenzentrum Oppenheim
Pfarrer Simon Ahäuser
10.00 Uhr Katharinenkirche
Pfarrer Martin Schnarrenberger
10.00 Uhr Kindergottesdienst im Martin-Lu-
ther-Haus
Wenn Sie regelmäßige Informationen wün-
schen, melden Sie sich bei Pfarrer Simon 
Ahäuser (simon.ahaeuser@ekhn.de), der über 
einen Mailverteiler kurzfristig aktuelle Informa-
tionen über den Kindergottesdienst verschickt.
Montags:
19.00 Uhr Posaunenchorprobe in der Kathari-
nenkirche
Dienstags:
19.00 Uhr Probe der Kantorei im Martin-Luther-
Haus
Mittwochs:
16.00 Uhr - 16.45 Uhr Kinderchor 
(6 - 10 Jahren) im Martin-Luther-Haus
16.45 Uhr - 17.30 Uhr Kinderchor 
(ab 11 Jahren) im Martin-Luther-Haus
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Jugendgruppen:
Jeden Dienstag und Mittwoch um 18.30 Uhr im 
ev. Gemeindehaus in Dienheim. Mehr Infos im 
Gemeindebüro Dienheim (Tel. 06133/2571; kir-
chengemeinde.dienheim@ekhn.de)
Seniorenkreis im Martin-Luther-Haus
Am Mittwoch, dem 11.09.24 um 15.00 Uhr im 
Martin-Luther-Haus Thema: Deutsches Rotes 
Kreuz - Menüservice und Notfallknopf
Sonntag, 8. September - Orgeltag - Tag des 
Offenen Denkmals
14. Deutscher Orgeltag - Orgelspaziergang am 
Tag des offenen Denkmals
15 Uhr Ott-Woehl-Orgel Martinskirche Nierstein
17 Uhr Genusspause Wein & Kleinigkeiten im 
Kapellengarten (Beinhaus)
18 Uhr Woehl-Orgel Katharinenkirche Oppen-
heim
Orgelführungen: Dr. Katrin und Propsteikantor 
Ralf Bibiella
Kosten: je Station 10 Euro
Sonntagsführungen
Die Kirchenführenden der Katharinenkirche 
bieten an fast allen Sonntagen vom 30. April 
bis zum 20. Oktober (Katharinenmarkt) jeweils 
um 15 Uhr Führungen für Kurzentschlossene 
an, denn eine Voranmeldung ist nicht nötig. Für 
5 Euro pro Person ab 14 Jahren kann man die 
Kirche entdecken. An einigen Sonntagen wer-
den Führungen zu ausgewählten Themen an-
geboten. Bitte informieren Sie sich auf unserer 
Gemeindewebseite https://katharinen-kirche.
ekhn.de, an welchen Sonntagen die Themen-
führungen auf dem Programm stehen. Auch 
wann keine Sonntagsführungen stattfinden 
(z.B. aus Rücksicht auf Konzertproben) oder 
kurzfristige Terminänderungen finden Sie auf 
der Webseite.
Offene Kirche
Die Kirche ist in der Regel montags bis sams-
tags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 
18 Uhr geöffnet. Bitte informieren Sie sich auf 
unserer Webseite über eventuelle kurzfristige 
Änderungen der Öffnungszeiten.
Ökumenisches Friedensläuten
Täglich um 12 Uhr läuten die Glocken von St. 
Katharinen und St. Bartholomäus und rufen 
zum Innehalten und stillen Gebet für den Frie-
den in der Ukraine und auf der ganzen Welt.
Sie erreichen das Sekretariat des Pfarramts 
werktags von 8.00 bis 12.00 Uhr unter 06133-
2381. Gerne können Sie per Mail Kontakt mit 
uns aufnehmen unter kirchengemeinde.oppen-
heim@ekhn.de.
Bitte informieren Sie sich über aktuelle Ände-
rungen auf der Homepage der Kirchengemein-
de: https://katharinen-kirche.ekhn.de.

Ev. Kirchengemeinde Selzen 
- Hahnheim - Köngernheim

05.09.2024
Mittwochstreff ausnahmsweise am Donners-
tag, um 16.00 Uhr, im Ev. Gemeindehaus in 
Hahnheim
08.09.2024
10.30 Uhr Ökum. Kerbegottesdienst in Selzen, 
am Alten Friedhof, mit Pfarrerin Krause u. Ge-
meindereferentin Hilsendegen
15.09.2024
10.00 Uhr Gottesdienst in Köngernheim mit 
Prädikantin Weidmann
Wird ein Fahrdienst zu den Gottesdiensten 
benötigt, bitte im Gemeindebüro melden!
Öffnungszeiten des Gemeindebüros:
Dienstag: 16:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 9:00 - 12:00 Uhr
Kirchstraße 1, 55278 Selzen, Tel.: 06737/305
E-Mail: kirchengemeinde.selzen@ekhn.de
Internet: 
ev-kirchengemeinde-se-ha-koe.ekhn.de

Ev. Kirchengemeinde  
Undenheim-Friesenheim
Fwd: Mussig im Kerschgaade  

Friesenheim
Es geht weiter...

Nach dem schönen Erfolg im letzten Oktober 
mit dem Musikalischen Abend wurde schnell 
der Wunsch laut nach einer Fortführung der 
kleinen Erzählungen/Erklärungen zu den Ge-
schichten der Buntglasmalereien unserer schö-
nen Kirchenfenster. Und auch mehr Musik von 
unseren Friesenheimern Dirk Flohr und Katha-
rina Huse sollte es sein...

Mussig im Kerschgaade
mit unterhaltsamem Programm

am So, 15.09. 15 Uhr
Wir laden Euch ein, gemeinsam den Nachmittag 
mit uns im Kirchgarten zu verbringen, Freude an 
der Musik zu haben und bei der Besichtigung 
der Kirchenfenster über die Leuchtkraft der 
Buntglasmalereien zu staunen, die bei Tages-
licht erst ihre volle Schönheit zeigen! In lockerer 
Atmosphäre wollen wir noch mal etwas Som-
mer-Feeling im Schatten des lebendigen Kultur-
denkmals Ev. Kirche tanken. Die Veranstaltung 
findet bei jedem Wetter statt, bei schlechtem 
Wetter in der Kirche. Abgerundet wird das Pro-
gramm mit der Ausstellung einiger Kunstobjekte 
und Bilder von E. Meier-Wölfle in und um die 
Kirche herum. Musik bewegt und Kunst berührt. 
Wir freuen uns, dass Dieter Achenbach für guten 
Klang sorgt und wir Euch herzlich mit Unterstüt-
zung des Bioweingut Lorenz und Weingut H.-J. 
Held aus Friesenheim zu einem Glas Wein oder 
Wasser einladen können…
Komm mit und sei dabei - Eintritt frei! Ev. Kir-
chengemeinde Friesenheim
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten:
08.09.2024

9.30 Uhr Gottesdienst in Friesenheim (Bitz)
10.30 Uhr Gottesdienst in Undenheim (Bitz)
15.9.2024
10.00 Uhr Gottesdienst in der Nachbarge-

meinde Köngernheim (Weidmann)
15.00 Uhr Mussig im Kerschgaade in 

Friesenheim
Einladung zum Musikalischen Nachmittag vor der 
Ev. Kirche mit einem unterhaltsamen Programm
Öffnungszeiten des Gemeindebüros:
Mittwoch: 10 - 12 Uhr und 16 - 18 Uhr,
im Ev. Gemeindehaus Undenheim,
Schulstr. 1, Tel.: 06737-249
E-Mail: kirchengemeinde.undenheim@ekhn.de
Internet: 
undenheim-friesenheim-evangelisch.ekhn.de

Freie ev. Gemeinde Alsheim
Gemeindezentrum
Alsheim, Wormser Str. 25
Tel. 06249 675191 (AB)
Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre 
Rufnummer, wir rufen Sie zurück!
E-Mail: bueroteam@alsheim.feg.de
Gottesdienste
Sonntag, 08. September, 10 Uhr
Predigt: Siegfried Petry (FeG Pastor i.R.)
Sonntag, 15. September, 10 Uhr
Predigt: Helmut Degenhardt (FeG Alsheim)
Unsere Predigten finden Sie unter der Rubrik 
Gottesdienst auf unserer Homepage https://
alsheim.feg.de jederzeit zum Reinhören oder 
zum Download sowie auf YouTube unter dem 
Suchbegriff FeG Alsheim.
Bibelvers der Woche:
Denkt an das Gebot, das Gott[20] uns gegeben 
hat: Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Ge-
schwister zu lieben.
1.Johannes 4,21 | NGÜ
FeG Kleiderstube Plus
Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltun-
gen im September.

Ev. Stadtmission Oppenheim
Mainzer Straße 7, 55276 Oppenheim
Telefon: 0 61 33 / 38 39 100
www.stadtmission-oppenheim.de
kontakt@stadtmission-oppenheim.de
facebook.com/stadtmissionoppenheim
www.youtube.com/c/EvStadtmissionOppen-
heim
Sonntag - 8. September - 10:00 Uhr

Vater unser -  
geheiligt werde DEIN Name

„Gott, oh Gott“ oder „Jesses Maria“ – wie 
schnell und gedankenlos gebrauchen wir im-
mer wieder solche Formulierungen. Und in ei-
nem südlichen Bundesland ist „Grüß Gott!“ ein 
alltägliches Hallo. Doch wissen wir eigentlich, 
was oder genauer WER sich eigentlich dahinter 
verbirgt?

Was bedeutet es, Gottes Namen zu heiligen? 
Wer kann heute noch etwas anfangen mit den 
Begriffen Ehren und Ehrfurcht?
Die nächsten Themen:
•	 15.09. ... DEIN Reich komme, DEIN Wille 

geschehe
•	 22.09. ... unser tägliches Brot gib uns heute
•	 29.09. ... vergib uns unsere Schuld...
•	 06.10. ... führe uns nicht in Versuchung...
•	 13.10. ... denn DEIN ist das Reich...
Herzliche Einladung zum Gottesdienst vor Ort 
oder per Übertragung auf dem Youtube-Kanal!

Ev. Kirchengemeinde Nierstein
Gottesdienste und Termine

Veranstaltungsorte sind direkt hinter dem je-
weiligen Termin aufgeführt!
Bitte beachten Sie die aktuelle Entwicklung 
auf unserer Homepage.
www.martinskirche-nierstein.de
Mittwoch, den 4. September 2024
10:30 Uhr Gottesdienst im Johanneshaus, 
Gutenbergstraße 13 – Pfarrer Ulrich Biedert



Rhein-Selz	 - 45 -� Ausgabe 36/2024

Samstag, den 7. September 2024
17:00 Uhr „Sinnreise – Orgel-Schmaus“ – 
Sechs kulinarische & musikalische Stationen 
– Platens Gastlichkeit & Niersteiner Weine. Or-
gelmusik: Ralf und Katrin Bibiella.
Anmeldung erforderlich!
Sonntag, den 8. September 2024
10:30 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst 
der Ev. Kirchengemeinden Bodenheim-Na-
ckenheim, Dalheim-Dexheim-Schwabsburg, 
Harxheim-Gau-Bischofsheim, Mommenheim-
Lörzweiler und Nierstein in der Ev. Kirche in 
Mommenheim unter Mitwirkung der Posau-
nenchöre der Nachbarschaft – Pfarrer Thomas 
Stegmann.
Im Anschluss lädt die Kirchengemeinde Mom-
menheim-Lörzweiler zu einem Sektempfang im 
Kirchgarten ein.
14. Deutscher Orgeltag – Orgelspaziergang
15:00 Uhr Orgel Martinskirche Nierstein
17:00 Uhr Genusspause Wein & Kleinigkeiten 
im Kapellengarten in Oppenheim
18:00 Uhr Orgel Katharinenkirche Oppenheim – 
Orgelvorführungen Ralf und Katrin Bibiella
Kostenbeitrag: jede der 3 Stationen 10,00 €
Das Pfarrbüro erreichen Sie per Mail (kirchen-
gemeinde.nierstein@ekhn.de) und
telefonisch (06133/5687) zu den Bürozeiten.
Montag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Mitt-
woch von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
Dienstags, donnerstags und freitags ist das 
Büro geschlossen!
Pfarrerin Katrin Berck, Tel: 06133/5728717,  
E-Mail: katrin.berck@ekhn.de
Pfarrer Michael Graebsch, Tel.: 06133/5709839, 
E-Mail: michael.graebsch@ekhn.de

Pastoralraum Rhein-Selz
Pfarrgruppe Oppenheim -  

St. Maria Magdalena
Freitag, 6. September 2024
10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunion im Al-
tenzentrum, Oppenheim
18:00 Rosenkranzgebet, Guntersblum
18:30 Rosenkranzgebet für den Frieden u. Eu-
charistische Anbetung,Oppenheim
Samstag, 7. September 2024

12:00 Taufe, Dexheim
13:00 Taufe, Nierstein
18:00 Eucharistiefeier, Nierstein
18:00 Eucharistiefeier, Dalheim
† Clemens Heinz / †† der Familien Heinz und 
Stark / † Willi Schuh
Sonntag, 8. September 2024 - 23. Sonntag 
im Jahreskreis
Kollekte: kirchliche Medienarbeit
09:00 Eucharistiefeier, Hahnheim
09:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunion, 
Dexheim
10:15 Oekumenischer Kerbegottesdienst, 
Selzen
10:30 Wort-Gottes-Feier mit Kommunion im Al-
tenzentrum Oppenheim
10:30 ökumischer Kerbgottesdienst, Ev. Kirche 
Dienheim
11:00 Eucharistiefeier, Oppenheim, † Fam. 
Bohn
11:00 Eucharistiefeier, Weinolsheim
18:00 Friedensgebet, Köngernheim
Montag, 9. September 2024
20:15 Eucharistische Anbetung, Oppenheim
Dienstag, 10. September 2024
18:30 Eucharistiefeier, Schwabsburg
Mittwoch, 11. September 2024
10:30 Eucharistiefeier im Johanneshaus, Nier-
stein
Donnerstag, 12. September 2024
09:00 Dankamt zum Ehejubiläum, Friesenheim, 
†† der Familien Becker und Kloker
18:00 Rosenkranzgebet, Dexheim
18:30 Eucharistiefeier, Dexheim
20:00 Eucharistische Anbetung, Friesenheim
Termine der Pfarrei St. Maria Magdalena
montags 16:15-17:30 ökum. Singkreis, ab 4 
Jahre, in derGrundschule Hahnheim, letzter 
Trakt
dienstags 15:30-17:00 ökum. Krabbelgruppe 
im ev. Gemeindehaus Köngernheim,
außer am letzten Dienstag im Monat
donnerstags 16:15-17:15 ökum Singkreis, ab 
5 Jahre, in der Grundschule Hahnheim, Musik-
raum
freitags 19:00-21:00 Chorprobe von Cantemus 
in Köngernheim
Weitere Termine, entnehmen Sie bitte un-
serer Homepage, den wöchentlichen Rund-
briefen und der Presse
Bibel-Gespräch per Videochat „Hör hin, 
Sprich mit“ mit Pfr. Winfried Hommel
Donnerstags ab 18:30 h
Rund um die Uhr erreichen SIE Seelsorge-
rinnen und Seelsorger unter 06737-335
Mailadresse:
pfarrei.st-maria-magdalena-rheinhessen@bis-
tum-mainz.de
Offene Kirchen: Tagsüber sind unsere Kir-
chen geöffnet.
Das Pfarrbüro ist telefonisch erreichbar:
Dienstags bis freitags von 9- 12 Uhr
Katholische Pfarrgruppe Oppenheim
Die katholischen Kirchen in Oppenheim, Nier-
stein, Dienheim und Guntersblum sind tags-
über für Ihren Besuch geöffnet.
Sprechzeiten der Pfarrbüros:
Für Oppenheim und Dienheim, Mo. 16:00 bis 
18:00 Uhr und Fr. 9:00 bis 11:00 Uhr in Oppen-
heim. Tel. 06133/2727
Für Nierstein, Dexheim und Schwabsburg, Di. 
9:00 - 11 Uhr u. Do. 16:00 bis 18:00 in Nier-
stein, Tel. 06133-925640
Für Guntersblum und Ludwigshöhe, Di. 16:00 
bis 18:00 Uhr in Oppenheim, Tel. 06133-
3833574
Mailadresse:
pfarrei-rhein-selz@bistum-mainz.de

Kath. Pfarrgruppe  
Am Jakobsweg

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Westhofen: donnerstags von 15.00 bis 17.00 
Uhr
Heßloch: dienstags von 10.00 bis 11.00 Uhr
Zu den nachfolgenden Gottesdiensten und Ge-
betszeiten, sowie Terminen laden wir Sie alle 
herzlich ein.
Mittwoch, 04.09.2024
Hessloch 17.30 Uhr Rosenkranzgebet 
(Pfr. Hoffäller)
Hessloch 18.00 Uhr Hl. Messe (Pfr. Hoffäller)
Freitag, 06.09.2024 – Herz-Jesu-Freitag
Osthofen 9.30 Uhr Hl. Messe (Pfr. Hoffäller)
Samstag, 07.09.2024
Rheindürkheim 18.00 Uhr Vorabendmesse 
(Pfr. Hoffäller)
Sonntag, 08.09.2024 – 23. Sonntag im Jah-
reskreis
Türkollekte: Kirchl. Medienarbeit
Westhofen 9.00 Uhr Hochamt (Pfr. Hoffäller) für 
++ der Fam. Hirschel
Hillesheim 10.00 Uhr Kerbegottesdienst im 
Weingut Räder (Pfarrerin Volk und Diakon Lang)
Osthofen 10.30 Uhr Hochamt (Pfr. Hoffäller)
Bechtheim 11.00 Uhr ökum. Gottesdienst zum 
Weinfest auf dem Platz vor der Basilika (Fr. Eib 
und Pfr. Schenk)
Mittwoch, 11.09.2024
Hessloch 17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Hessloch 18.00 Uhr Hl. Messe (Pfr. Hoffäller)
II. Informationen
Erstkommunion 2025
In den katholischen Kirchengemeinden im 
Pastoralraum Worms und Umgebung und da-
mit auch in den Pfarrgruppen Am Jakobsweg, 
Wonnegau und Osthofen steht die Vorbereitung 
auf die Erstkommunion in den Startlöchern.
Kurz vor den Sommerferien sind die Einladun-
gen zu Elternabenden an die Eltern aller Kin-
der verschickt worden, die katholisch getauft 
sind und zwischen dem 01.07.2015 und dem 
31.08.2016 geboren sind. Wer bis jetzt keine 
Einladung erhalten hat bzw. wessen Kind nicht 
zum genannten Adressatenkreis gehört, aber 
trotzdem im kommenden Jahr zu Erstkommu-
nion gehen soll, melde sich bitte kurz per Mail 
an erstkommunion@katholisch-worms-umge-
bung.de.
Ein Elternabend findet statt am Dienstag, 10. 
September um 19.30 Uhr
im Pfarrheim St. Remigius, Osthofen
Weitere Termine im gesamten Pastoralraum, zu 
denen alle interessierten Eltern kommen kön-
nen, stehen auf der Internetseite https://bis-
tummainz.de/pastoralraum/worms/Lebensthe-
men/erstkommunion
An den Abenden erhalten die Eltern alle nötigen 
Informationen zur Erstkommunionvorbereitung 
und zur Anmeldung der Kinder. Es ist nicht nö-
tig, irgendwelche Unterlagen mitzubringen. Bei 
Rückfragen kann man sich gerne an Gemein-
dereferentin Martina Bugert (0176 125 39 348) 
oder Gemeindereferent Michael Beermann 
(0170 574 08 51) wenden.
Senioren-Nachmittag in 
Dittelsheim-Heßloch
Am Montag, 16. September, ist es wieder so-
weit: nach der langen Sommerpause wollen 
wir und gesund und erholt wieder treffen. Wie 
immer um 14.30 Uhr im Haus St. Sebastian, 
Kirchgasse 5. Alle Seniorinnen und Senioren 
sind herzlich eingeladen ein paar gemütliche 
Stunden bei Kaffee, Kuchen und neuem Wein 
mit Zwiebel- und Flammkuchen zusammen zu 
verbringen.

H. Zieger und Team
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ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben Schwester, 
Schwägerin und Tante

Bernhild Becker  
geb. Gesinn 

* 18.05.1946      † 04.08.2024

Im Namen aller Angehörigen
Siglind Marouelli

Traueranschrift: Jörg Marouelli, Eimsheimerstraße 17, 67587 Wintersheim

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Gemeinsam haben wir so viele Erinnerungen
geschaffen. In unseren Herzen wirst du immer

einen besonderen Platz einnehmen.

HEIKE
Du fehlst! 

Wir werden dich unendlich vermissen.

Deine Mädels
Anita, Anja, Birgit, Ingrid, Petra, Verena, Verena

Undenheim, im August 2024

Sprechen Sie mit uns, 
wie man mit einem 

Bestatt ungsvorsorgevertrag 
seine eigenen Wünsche 

absichert und Angehörige 
entlastet.

Bestatt ungsvorsorge
– eine Sorge weniger!

55299 Nackenheim, Schiff erweg 5 
www.stallmann-bestatt ungen.de

Telefon 
(06135) 3727

StallmannStallmann
Inh. Andreas Sommer e.K.

Die Bande der Liebe werden mit dem Tod nicht durchschnitten.

 | Thomas Mann (1875 - 1955)
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Räume für Abschied, Begegnung  
und Trauerfeier.  

Vertrauen Sie unserer Erfahrung 
und Kompetenz!
( 0 67 31 / 25 64

Weinrufstraße 16 in Alzey
www.sulfrian-bestattungen.de

Sironastraße 10 
55283 Nierstein
( 0 61 33 - 26 29

Bestattungsinstitut

SULFRIAN
Bestattermeister

Alzey • Gau-Odernheim • Wöllstein • Nierstein • Wörrstadt

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

Wenn wir dir auch die Ruhe gönnen,
so ist voll Trauer unser Herz,
dich leiden sehen und nicht helfen können,
war unser allergrößter Schmerz.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied 
von meinem lieben Mann, unserem 
guten Vater, Schwiegervater,
Opa und Uropa

Helmuth Kehl
* 12.06.1935         † 24.08.2024

In Liebe und Dankbarkeit

Hanni Kehl
Michael
Claudia
Kerstin und Horst
Jessica und Francesco  
mit Olivia
sowie alle Angehörigen

Traueranschrift: Kerstin Kessel, Fährstr. 4, 55276 Oppenheim

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet  
am Montag, dem 09.09.2024, um 14.00 Uhr in der Trauerhalle  
in Nierstein statt.

Als Gott sah, 
dass mir die Wege

zu lang,
die Hügel zu steil
und das Atmen
zu schwer wird,

legte er seinen Arm
um mich und 

sprach: 
„Komm heim.“

Der Tod ist kein Unglück für den, der 
stirbt, sondern für den, der überlebt.

 | Karl Marx (1818 - 1883)

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 60,- €
für jede weitere Person 20,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

Z.E  AUTO-EXPORT, Höchstpreise,  
Ankauf von PKW, LKW, Bussen und Geländewagen 
in jedem Zustand. Auch Unfall- u. Motorschaden.

Tel. 0151/29012954 oder 0261/39023357

Immer ein Auge für’s Detail.

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de
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Kath. Pfarrgruppe Lörzweiler
Katholische Kirchengemeinde St. Hildegard Lörzweiler
Pfarrbüro: Rheinstr. 4, 55296 Lörzweiler, Tel. 06138/6216 Fax 981142
E-Mail: info@st-hildegard-loerzweiler.de
Homepage: www.st-hildegard-loerzweiler.de
Das Büro ist geöffnet:
Dienstag: 10-12 Uhr
Mittwoch: 16-18 Uhr
Donnerstag: 10-12 Uhr
Das Seelsorgsteam ist telefonisch erreichbar:
Pfarrer Kochinamkary: 06138/6216
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Gottesdienst in St. Michael, Lörzweiler
Freitag, 06.09.2024
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Eucharistiefeier der Pfarrgemeinde
Sonntag, 08.09.2024
10.30 Uhr Eucharistiefeier der Pfarrgemeinde
11.30 Uhr Taufe von Luca Matthias Wilhelm
12.15 Uhr Taufe von Ole Bender
Öffnungszeiten der kath. öffentl. Bücherei
Montag: 17.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch: 15.30 - 17.30 Uhr
Sonntag: 10.00 - 12.00 Uhr
Öffnungszeiten des Babykorbs:
Mittwoch: 15.30 - 17.30 Uhr
Gottesdienst in St. Petrus i. K., Gau-Bischofsheim
Samstag, 07.09.2024
18.30 Uhr Eucharistiefeier zum Sonntag
Öffnungszeiten der kath. öffentl. Bücherei im Pfarrheim
Freitag: 16.00 - 17.30 Uhr
Sonntag: 11.00 - 12.30 Uhr
Gottesdienst in St. Laurentius, Harxheim
Sonntag, 08.09.2024
09.15 Uhr Wortgottesdienst der Pfarrgemeinde

Gottesdienste Jehovas Zeugen
In Hahnheim, Am Alten Bahnhof 16
Gemeinde Mainz-Südwest:
Donnerstag 05.09.2024: 19.00 Uhr
Samstag 07.09.2024: 17.30 Uhr
Thema Vortrag: Bin ich nachtragend oder vergebe ich?
Gemeinde Oppenheim:
Mittwoch 04.09.2024: 19.00 Uhr
Sonntag 08.09.2024: 10.00 Uhr
Thema Vortrag: Kann Liebe Hass besiegen?
Sie sind herzlich eingeladen!

INFORMATIONEN

Redaktionsschlussvorverlegungen
jeweils 09:00 Uhr im Verlag
KW 51 Vorweihnachtswoche

keine Vorverlegung
KW 52 Weihnachtswoche

Ausgabe entfällt
Wir bitten um Beachtung.

Später eingereichte Beiträge können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

LINUS WITTICH Medien, Redaktion

Power-Walking im Hotspot der biologischen 
Vielfalt, Sonntag,08.09.2024

Etappe 1 des Power-Walking (6km/h) verläuft entlang des Niederrhein-, 
Pfarrwiesen- und Altrheinsee und mit Power zum Altrhein-Erlebnispfad 
nach Eich.
Teil 2 führt durch schattenspendende Pappel- und Gehölzbestände. Mit 
Blick auf das große Schilfgebiet haben die Walker Zeit zum Genießen 
der Schönheit dieses Biotops, mit vielen Wasservögeln.
Etappe 3 geht wieder mit Power zurück nach Gimbsheim. Zum Ab-
schluss gibt es in einem Weingut selbstgebackenen Zwiebelkuchen und 
dem ersten Federweißen.

Termin: Sonntag, 08.09.2024 um 11 Uhr
Treffpunkt: Sportplatz in 67578 Gimbsheim um 11 Uhr,

Dauer: 4 Std. Gesamtstrecke ca. 10 km.
Kosten: 15,00 Euro, inkl. Imbiss, 1 Glas Wein, Powerriegel, Iso-

getränk
Anmeldung: Ilona Buscher, Tel:0151-15986905
E-Mail: i.buscher@rheinhessen-walker.de
Internet: https://rheinhessen-walker.de/

„Nicht reden. Machen! e.V.“
Neue Adresse für Spenden

Herzlichen Dank für die vielen Spenden. Wir können leider keine Beklei-
dung mehr annehmen!
Benötigt werden jetzt vor allem:
Medizinische Produkte, Haltbare Lebensmittel, geladene Powerbanks, 
Solarladegeräte.
Bedarfsliste unter: www.nichtredenmachen.de
Wir sind umgezogen!
Abgabe neue Adresse:
Hilgestraße 16, Bodenheim
Spendenannahme:
jeden Samstag von 10:00-13:00 Uhr
oder nach Vereinbarung.
Wir freuen uns auch über Geldspenden:
Rheinhessen Sparkasse
IBAN: DE60 5535 0010 0200 1326 52

KULTUR im MUXUM -  
Ortsmuseum Nackenheim

Ein gut Theil Eigenheit -  
Lebenswege früher Archäologinnen.  
Vernissage und Vortrag 08.09.2024

Von Anfang an wirkten Frauen maßgebend an der deutschsprachigen 
archäologischen Forschung mit. Ihre Leistungen wurden von den Zeit-
genossen anerkannt und hoch geschätzt. Über die Jahrzehnte jedoch 
gerieten diese frühen Archäologinnen in Vergessenheit.
Die Ausstellung hat sich zum Ziel gesetzt, Archäologinnen des 19. und 
20. Jahrhunderts sichtbarer zu machen. Dabei geht es nicht nur um die 
wissenschaftlichen Leistungen und Karrieren, sondern auch um deren 
Lebensgeschichten mit allen Höhen und Tiefen.
Im Ortsmuseum Nackenheim - Muxum wird sie mit einer öffentlichen 
Vernissage am 8. September 2024 um 18:00 Uhr eröffnet. Der Eintritt 
ist wie üblich frei.
Zur Einführung spricht Frau Dr. Mariachiara Franceschini vom Archäolo-
gischen Institut der Universität Freiburg; sie arbeitet mit weiteren Institu-
tionen an Ausgrabungen in der Etruskerstadt Vulci.

Rheinhessen gegen Rechts wählt Vorstand
Auf der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand neu gewählt. Ro-
land Schäfer wurde als Vorsitzender bestätigt. Die Mainzer Bundestags-
abgeordnete Tabea Rößner sowie Thomas Messer sind weiterhin stell-
vertretende Vorsitzende des Vereins. Dem Vorstand gehörten darüber 
hinaus Niko Gräser (Schriftführer), Ruben Tomic (Kassenwart) sowie als 
Beisitzer*innen die Landtagsabgeordnete Pia Schellhammer, Angelika 
Riske, Hayri Mumcu und Christian Wertke an.
Der Verein plant auch im kommenden Jahr interessante Veranstaltungen 
und Bildungsangebote. Wer sich gerne einbringen möchte, kann unter 
www.rheinhessen-gegen-rechts.de die Mitgliedschaft beantragen.
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FEIERN SIE MIT UNS 50 JAHRE

Und freuen Sie sich auf die neuesten Trends zu den Themen:
FENSTER  I  KÜCHEN  I  TREPPEN  I  TÜREN  I  DECKEN

Freitag, 06. September 2024 I 09:00  – 17:00 Uhr
Samstag, 07 . September 2024 I 11:00  – 15:00 Uhr
Sonntag, 08. September 2024 I 11:00  – 15:00 Uhr

PORTAS Studio Uli Seitz
Friesenheimer Str. 8  
55278 Weinolsheim

Angemeldete Besucher erhalten ein kleines Präsent

06249-8066910
info@seitz.portas.de

Kostenlose Parkplätze vor dem Studio vorhanden!

Anruf genügt
Ihre Partner aus 
Handel, Handwerk und
Dienstleistungsbereich.

Jederzeit 

für Sie da!

GRUB
Container & Transport GmbH & Co.KG

Rheinstraße 27 · 55278 Mommenheim
Telefon: 06138–90 28 71 · Fax: –72

Email: info@grub-transporte.de
www.grub-transporte.de

Erd- und Baggerarbeiten · Baugruben 

Erd- und Baggerarbeiten · Baugruben 
Verfüllarbeiten · Containerdienst · Transporte

Rheinstraße 27 · 55278 Mommenheim
Telefon: 06138–90 28 71 · Fax: –72

Email: info@grub-transporte.de
www.grub-transporte.de

JOBS 
IN IHRER REGION

Für die Sozialstation St. Alban in Bodenheim 
suchen wir ab sofort:

Hauswirtschaft-/Betreuungskräfte (m/w/d) 
für pflegebedürftige Menschen
Sie unterstützen und aktivieren unsere Kunden vor
allem im hauswirtschaftlichen Bereich:
• bei Arbeiten im Haushalt, z. B. Kochen, Abwaschen,  

Reinigen von Wäsche, Wohn- und Sanitärräumen
• bei Besorgungen für den täglichen Bedarf
• bei betreuerischer Unterstützung im Alltag

Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an oder schicken Ihre 
Bewerbungsunterlagen - gerne auch per Mail -

Caritas Sozialstation St. Alban, Am Reichsritterstift 3 - 5, 55294 Bodenheim
sozialstation-bodenheim@caritas-mz.de, 06135/2468

DIENHEIM 

zuverlässige Reinigungs- und Haushaltshilfe 
in 2-Personen-Haushalt 

- keine Pflege - für 2-3 Std./Wo. gesucht. 

Tel. 06133 - 3551

Dienheim 
Hahnheim 
Nierstein 
Oppenheim

Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im Rahmen eines Minijobs.

Wir suchen zuverlässige Schüler, Rentner, Hausfrauen oder 
Berufstätige für nachfolgende(n) Bezirk(e):

Bewerben Sie sich mit folgenden Angaben unter:
✔  Name, Vorname
✔  Geburtsdatum
✔  Straße, Hausnummer 
✔  Postleitzahl, Ort 
✔  Telefon (Festnetz und Mobil)

✔  E-Mail-Adresse 

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage aus: zusteller.wittich-foehren.de
schicken uns eine E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de
oder rufen Sie uns an: Telefon 06502 9147800

per WhatsApp0170/2337414

Sie verteilen in Ihrem Bezirk jeden Mittwoch die Zeitungen.

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de
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WOHNEN IN IHRER  
REGION

suchen
und

finden

ScRrhönRentner eReR WRohnung
zu vermieten

Rentner (68) sucht dringend 
Wohnung in Guntersblum 25 bis 50 m²

Kontakt: 01 76 78 27 68 99

Biete gepflasterte Parkplätze  
in Stadecken-Elsheim

geeignet für Wohnmobile, Wohnwagen
oder kleines Schiff an.

Tel. 0174 8 79 20 98

Bau Dein Zuhause! 

www.kern-haus.de/ludwigshafen

Finden Sie die 
passende Wohnung  
in Ihrer Region!

BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

???

Kostenlose Vorort-Beratung

0171 2138579

OPPENHEIM

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonline

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenJetztgünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Erstellung von Verbrauchs- und 
Bedarfsausweisen für Wohngebäude

Dipl.-Ing. Ralf Ranzenberger

Tel.: 0163 6340274
E-Mail: Energieberatung.Ranzenberger@gmail.com

WOHNEN IN IHRER  
REGION

suchen
und

finden

Suchen Sie Ihr ZUHAUSE nicht in der FERNE. Suchen Sie REGIONAL.
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 Dann kommen Sie vorbei 

 und erhalten bis zu  50%*
 auf ausgewählte Fassungen 

MÖCHTEN SIE AUCH MAL WIEDER SCHARF SEHEN ? 

Optiker klein 

* Angebot gültig bis 30.09.2024

  Dann kommen Sie vorbei und

  erhalten bis zu   50%*
  auf ausgewählte Fassungen  

Sant-Ambrogio-Ring 29, 55276 Oppenheim 

 

seit 35 Jahren

Fernseh- oder 
Haushaltsgerät defekt?

Fernsehservice-Stara · Carl-Zuckmayer-Str. 10 · 55299 Nackenheim

 Wir reparieren alle Modelle, egal von welchem Hersteller und wo gekauft.

 Reparatur und Verkauf
 Installation von Sat-Anlagen
Telefon: Nackenheim: 06135 - 30 31
 Dienheim: 06133 - 92 59 38
 Notdienst: 0172 - 6 10 56 58
Internet: www.iq-fernsehservice-stara.de

Secondhand Shopping
Trachtenmode, Kleidung auch Übergröße, Spielsachen,

Schuhe, Nippes, Bücher, CDs, DVDs, Schallplatten,  
Antikes, Haushaltswaren u. v. m

Mi., Do., Fr.: 14:00 – 17:00 Uhr, Sa.: 10:00 – 14:00 Uhr

 

Praxis für Logopädie
     Elena Habel

                 Alle Kassen
Termine nach Vereinbarung
Ostergärten 5
55283 Nierstein 
Tel: 06133-5709966
info@logopädie-habel.de

Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen  

NEUERÖFFNUNG in NIERSTEIN
Praxis für Logopädie

 Elena Habel
                 Logopäde/

Logopädin für 
unsere Praxis in 
Nierstein gesucht

GEFLÜGEL-WAGNER, Uelversheim, Guntersblumer Str. 70
Tel. 06249/8498, www.gefluegel-wagner.de

Frischgeflügel und Geflügelwurst
Unser Hofladen ist geöffnet:

Montags geschlossen, Di. von 14.30 - 18.30 Uhr
Do. u. Fr. von 9.00 - 18.30 Uhr  
Mi u. Sa. von 9.00 - 13.00 Uhr 

Wir machen Urlaub:   
vom 17.-25. September
und vom 1.-5. Oktober.

In dieser Zeit ist der Hofladen geschlossen.

HALLENFLOHMARKT
Samstag, 07.09.2024

von 11.00 - 16.00 Uhr
Guntersblum · Hollach 38


